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Von A wie Architekturbüro bis Z wie Zeitarbeitsunternehmen – über 1,7 Millionen 
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Bereichen zur Seite: bei der Prävention von Arbeitsunfällen, Wegeunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Unterstützung 
im Schadensfall. Im Jahr 2023 wurden knapp 401.000 Unfälle und Berufskrankheiten 
registriert. Die VBG kümmert sich darum, dass Versicherte bestmöglich wieder zurück 
in den Beruf und ihr soziales Leben finden. Knapp 2.400 Beschäftigte an elf Standorten 
arbeiten an dieser Aufgabe mit. Darüber hinaus finden in den sechs Akademien die 
VBG-Seminare für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit statt. Neben Präsenz-
Seminaren bietet die VBG auch verstärkt Online-Seminare für eine ortsunabhängige 
Weiterbildung an.

Weitere Informationen: www.vbg.de

Die in dieser Publikation enthaltenen Lösungen schließen andere, mindestens 
ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in Regeln anderer Mitgliedstaaten 
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mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden 
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Vorbemerkung

Vorbemerkung   

Der Leitfaden „Sicherheit in der Forschung“ gibt Ihnen Informationen und  
Praxishilfen für die erfolgreiche und sicherheitsgerechte Organisation Ihres For-
schungsinstituts und Durchführung Ihrer Forschungsvorhaben. Er richtet sich an 
alle, die an der Entwicklung und Durchführung von Forschungsvorhaben beteiligt 
sind, insbesondere aber Institutsleitungen, Forschungsgruppenleitungen, Labor-
leitungen und Projektleitungen. Der Leitfaden soll Sie in den Forschungsinstitu-
ten unterstützen, eine Arbeitsschutzorganisation aufzubauen, Verantwortung 
und Aufgaben im Arbeitsschutz klar zu benennen und zu verteilen. 

Der Leitfaden zeigt Ihnen die Vielfalt an Gefähr-
dungen in Forschungsinstituten auf und will Ihr 
Bewusstsein schärfen. Der Leitfaden zeigt ei-
nerseits, wie vielseitig, breit und wichtig die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen ist, und 
andererseits, wie die vielen Spezialisten wie 
zum Beispiel Beauftragte sich in der Arbeits-
schutzorganisation zusammenfinden und ge-
meinsam an der Gefährdungsbeurteilung arbei-
ten. Darüber hinaus ist es das Ziel dieser Infor-
mation, Ihnen einen Überblick zu den einzelnen 
Inhalten und Hinweise zu weiterführender Lite-
ratur zu geben.

Kapitel 1 befasst sich mit der sicheren, gesun-
den und rechtskonformen Organisation der 
Arbeit in Forschungsinstituten. Hauptzielgruppe 
dieses Kapitels sind damit Institutsleitung so-
wie Führungskräfte. Der organisatorische Auf-
bau der vielfältigen Forschungsinstitute ist sehr 
verschieden – vom rein gewerblich tätigen Un-
ternehmen bis zu öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmen und kommunalen oder staatlichen 
Organisationen und Einrichtungen. Vereinheitli-
chend wird die oberste Führungsebene deshalb 
hier als „Leitung“ oder „Institutsleitung“ ange-
sprochen, als Äquivalent zum im Arbeitsschutz 
üblichen Begriff des „Unternehmers“. 

Kapitel 2 befasst sich mit der Planung und Or-
ganisation von Forschungsvorhaben und stellt 
die einzelnen Schritte vor, die im Verlauf der 
Durchführung eines Forschungsprojekts im 
Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und 
dem Gesundheitsschutz bedacht werden müs-
sen. Hierzu gehören beispielsweise die Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen sowie Anforderun-
gen an die Mitarbeitenden und sichere Arbeits-
mittel sowie die Arbeitsumgebung. Deshalb 
richtet sich dieses Kapitel an die Zielgruppe der 
organisatorisch und fachlich Verantwortlichen 
für die Durchführung von Forschungsprojekten, 
wie zum Beispiel Projektleitung, Forschungs-
gruppenleitung und Laborleitung.

Kapitel 3 informiert über Anforderungen an die 
Ausstattung von Forschungsinstituten, den Um-
gang mit Gefahr- und Biostoffen, die Prüfungen 
von Arbeitsmitteln sowie den sicheren Einsatz 
von Anlagen, Versuchsaufbauten und Lasern. 
Entsprechend richtet sich Kapitel 3 an die Ziel-
gruppe der organisatorisch und fachlich Verant-
wortlichen für die Durchführung von Forschungs-
vorhaben. Dies sind zum Beispiel die Instituts- 
leistungen, Labor- oder Projektleitungen, aber 
auch Projektmitarbeitende, die eigenverantwort-
lich Aufgaben übernehmen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1 Organisation des Arbeitsschutzes

1 Organisation des Arbeitsschutzes    

Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten in 
Forschungsvorhaben sind die zentralen Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Durchführung. 
Interne und externe Mitarbeitende müssen da-
von ausgehen können, dass sie keinen beson-
deren Gefährdungen ausgesetzt werden. 

Um dies zu erreichen, müssen Sie als Instituts-
leitung wirksame Maßnahmen des Gesund-
heitsschutzes und der Arbeitssicherheit ergrei-
fen. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie 
in Abbildung 1 „Präventive Gestaltung des Ar-
beitssystems eines Forschungsinstituts“ zu 
sehen ist, beeinflussen sich die folgenden As-
pekte gegenseitig: So hat eine präventive Ge-
staltung eines Forschungsinstituts Einfluss auf 
die rechtssichere Organisation und den effizi-
enten Einsatz der vorhandenen Mittel. Dies 
wiederum beeinflusst die Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft der Beschäftigten und trägt zu 
störungsfreien Abläufen und schlussendlich zu 
einem guten Image bei. Einige Bedingungen in 

Forschungsinstituten erschweren die Umset-
zung und beeinflussen die Sicherheit – zum 
Beispiel enge Zeitpläne, kurzfristige Änderun-
gen, hohe Personalfluktuation und Gastfor-
schende. Zusätzlich beeinflussen wirtschaftli-
che Aspekte wie die Notwendigkeit der Drittmit-
teleinwerbung und begrenzte Projektmittel die 
Arbeitsbedingungen. Hieraus resultieren eine 
große Verantwortung und hohe psychische Be-
lastung für alle Verantwortlichen und 
Beteiligten.

Organisieren Sie deshalb alle grundlegenden 
Strukturen und Abläufe in Ihrem Institut eindeu-
tig. Dies hilft Ihnen bei jedem einzelnen For-
schungsvorhaben, Risiken zu vermeiden sowie 
Energie, Zeit und Kosten zu sparen. Wenn Sie die 
folgenden Hinweise zum Thema „Unternehmens-
organisation“ berücksichtigen, kommen Sie 
zugleich der Pflicht zur sicheren und gesund-
heitsgerechten Organisation der Arbeiten nach.

Störungsfreie Abläufe

Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft der 

Beschäftigten

Imageverbesserung

Effizienter Einsatz der 
Mittel

Rechtssichere  
Organisation 

(Rechtskonformität)

Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess

Präventive Gestaltung eines 
Forschungsinstituts

Abbildung 1: Präventive Gestaltung des Arbeitssystems eines Forschungsinstituts

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1 Organisation des Arbeitsschutzes 1.1 Leitung und Verantwortung im Forschungsinstitut

1.1 Leitung und Verantwortung im Forschungsinstitut   

Arbeitsunfälle und gesundheitliche Beeinträch-
tigungen des Personals verursachen einen Ein-
schnitt in den betrieblichen Ablauf und können 
ein hoher Kostenfaktor sein. Auch deshalb ist 
es wichtig, Sicherheit und Gesundheit in die 
Organisationsabläufe zu integrieren. Führungs-
kräfte haben hierbei eine besondere Rolle und 
Vorbildfunktion. Sie tragen die Verantwortung 
und lenken die Aufmerksamkeit. In allem, was 

Sie tun, prägen sie die Kultur der Prävention. 
Sie sind diejenigen, die einen Kulturwandel hin 
zu mehr Sicherheit und Gesundheit im Institut 
initiieren und forcieren können. In Ihrer Hand 
liegt es beispielsweise, sich für ein sicheres 
und gesundes Arbeitsumfeld, für ein gutes Be-
triebsklima und einen konstruktiven Umgang 
mit Fehlern im Forschungsinstitut einzusetzen. 

1.1.1 Organisationsstruktur

Im Bereich der Forschungsinstitute kann die 
Organisationsstruktur und damit auch die 
Struktur der Verantwortungsbereiche sehr un-
terschiedlich sein, je nach Art des Instituts, der 
Forschungsrichtung und der Struktur der 
Forschungsvorhaben.

Die jeweiligen Organisationsstrukturen sind 
geprägt durch die Aufgaben und die Art des 
Instituts. Die Organisation richtet sich nach 
betrieblichen Prozessen oder Arbeitsabläufen 
sowie nach fachlichen Voraussetzungen und 
räumlichen Gegebenheiten. Entsprechend wer-
den hier allgemeine Grundlagen zur Organisati-
on des Arbeitsschutzes dargestellt. Darüber 
hinaus sind Informationen zur präventiven Ge-
staltung von Forschungsprojekten in Kapitel 2 
zu finden. 

Die Einführung eines Arbeitsschutzmanage-
mentsystems, zum Beispiel AMS der VBG, un-
terstützt Sie bei der Organisation und ist ein 
Weg zu den folgenden Zielen:

• die Arbeitsbedingungen im Institut so sicher 
und gesund wie möglich zu gestalten und 
damit

• die Zufriedenheit und Zuverlässigkeit des 
Personals zu verbessern sowie 

• zum Erfolg des Instituts beizutragen.

WEITERE INFORMATIONEN

VBG AMS

    Kapitel 2 Organisation von 
Forschungsvorhaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.vbg.de/ams
https://www.vbg.de/ams
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1 Organisation des Arbeitsschutzes 1.1 Leitung und Verantwortung im Forschungsinstitut

1.1.4 Verantwortung

1.1.2 Arbeitsschutz ist Chefsache 

Um welche Organisationsstruktur es sich auch 
handelt, die Gesamtverantwortung für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit liegt immer 
bei der Institutsleitung. Sorgen Sie dafür, dass 
bei der Durchführung jedes einzelnen Forschungs- 

vorhabens festgelegt wird, wer innerhalb des 
Projekts die Verantwortung für Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten trägt. Die Ge-
samtverantwortung bleibt jedoch immer bei 
der Institutsleitung.

1.1.3 Pflichtenübertragung an fachkundige Personen

Als Institutsleitung können Sie Pflichten in der 
Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz an 
fachkundige, zuverlässige Personen übertragen 
– zum Beispiel an Führungskräfte von Abteilun-
gen und Teams. Bei einer Pflichtenübertragung 
müssen die Verantwortungsbereiche und Be-
fugnisse genau definiert und schriftlich festge-
halten werden. Zusätzlich zu der Zu ordnung der 
Verantwortung müssen auch die erforderlichen 
Ressourcen (personell, zeitlich und finanziell) 
zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich 

wird durch die Pflichtenübertragung die Verant-
wortung zwar auf mehrere Schultern verteilt, die 
Gesamtverantwortung, vor allem die Verantwor-
tung für Auswahl, Organisation und Kontrolle, 
bleibt jedoch bei der Institutsleitung, siehe 
Kapitel 1.1.4.

Was die Verantwortung und die Pflichten der 
Institutsleitung und der von ihr beauftragten 
Personen betrifft, werden im Arbeitsschutz die 
folgenden Bereiche unterschieden:

Organisationsverantwortung: Schaffen Sie eine 
betriebliche Organisation mit klaren Regeln für 
sichere Arbeitsabläufe und Einrichtungen. Tref-
fen Sie erforderliche Schutzmaßnahmen und 
lassen Sie diese von verantwortlichen Personen 
umsetzen und deren Wirksamkeit regelmäßig 
prüfen. Zur Organisation gehören zum Beispiel 
die Erstellung von Dienstanweisungen, Betriebs-
anweisungen, Arbeitsregeln sowie die Informati-
on, Unterweisung und Schulung des Personals.

Auswahlverantwortung: Wählen Sie Ihr Perso-
nal stets nach Eignung aus. Weisen und setzen 

Sie es gemäß der erworbenen Qualifikationen 
ein. Suchen Sie bei der Vergabe von Aufträgen 
an Fremdfirmen entsprechend qualifizierte Auf-
tragnehmende aus.

Kontrollverantwortung: Prüfen Sie, ob die ge-
plante Organisation funktioniert und ob die von 
Ihnen beauftragten Personen für deren Umset-
zung geeignet sind und die Ihnen übertragenen 
Pflichten erfüllen.

Fachverantwortung: Setzen Sie die Kenntnisse 
und Erfahrungen Ihrer Fachkräfte gezielt ein, 
beispielsweise, indem Sie sie in ihrem Fachge-
biet mögliche Gefährdungen einschätzen und 
entsprechend eigenverantwortlich sicher arbei-
ten lassen.

WEITERE INFORMATIONEN 

Organisationshilfe Pflichtenübertragung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.vbg.de/Medien/orga-pflichtenuebertragung
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1 Organisation des Arbeitsschutzes

1.1.5 Betriebliche Arbeitsschutzorganisation 

Das oberste Ziel im Arbeitsschutz ist, die Sicher-
heit und die Gesundheit der Beschäftigten im 
Forschungsinstitut zu gewährleisten und zu 
verbessern. Eine geeignete und funktionierende 
Arbeitsschutzorganisation ist hierfür die Grund-
voraussetzung. Als Institutsleitung ist es Ihre 
Aufgabe, für eine gute nachhaltige Organisation 
der Arbeit zu sorgen sowie die sicherheitstech-
nische und betriebsärztliche Betreuung gemäß 
DGUV Vorschrift 2 sicherzustellen. Abhängig von 
der Anzahl der Beschäftigten gibt es für diese 
Betreuung unterschiedliche Modelle. Details 
hierzu finden Sie in der DGUV Vorschrift 2 sowie 
in der VBG-Information „Sicherheitstechnische 
und betriebsärztliche Betreuung effektiv nutzen“.

Hat Ihr Institut mehr als 20 Beschäftigte, müs-
sen Sie:
• Sicherheitsbeauftragte in der erforderlichen 

Anzahl auswählen, deren Ausbildung ermögli-
chen und diese benennen. Die erforderliche 
Anzahl ergibt sich aus der räumlichen, zeitli-
chen und fachlichen Nähe der Sicherheitsbe-
auftragten zu den Beschäftigten sowie aus 
dem betrieblichen Unfallgeschehen und der 
Anzahl der Beschäftigten. Eine Hilfestellung 
zur Ermittlung der Anzahl von Sicherheitsbe-
auftragten gibt der SiB-Rechner.

• einen Arbeitsschutzausschuss bilden und 
vierteljährlich einberufen. Er besteht aus:

 – Institutsleitung oder einer von ihr beauf-
tragten Person,

 – Fachkraft für Arbeitssicherheit,
 – Betriebsarzt/-ärztin,
 – Sicherheitsbeauftragten, 
 – Personalvertretung sowie
 – weiteren Experten wie zum Beispiel Gefahr-

stoffbeauftragte, Biostoffbeauftragte oder 
Strahlenschutzbeauftragte (siehe auch 
Kapitel 4), die bei Bedarf hinzugezogen 
werden. 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
•  ArbSchG §§ 3, 4, 7, 11, 13
•  DGUV Vorschrift 1 §§ 2, 13, 15, 16 

„Grundsätze der Prävention“
•  DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

WEITERE INFORMATIONEN

•  VBG-Information „Sicherheitstechni-
sche und betriebsärztliche Betreuung 
effektiv nutzen“

• SiB-Rechner

    Kapitel 1.3 Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen

    Kapitel 4 Übersicht zu Fachkräften 
und beauftragten Personen in 
Forschungsinstituten

Die Verantwortung für die Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) 
liegt bei der Institutsleitung. Die Gefährdungs-
beurteilung ist das zentrale Instrument im Ar-
beitsschutz. Stellen Sie sicher, dass die Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt und wirksame 
Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden. 
Benennen Sie darüber hinaus geeignete und 
qualifizierte Personen, die für die Durchführung 
und Wirksamkeitskontrolle der abgeleiteten 
Maßnahmen verantwortlich sind. Dies können 
beispielsweise die Abteilungs- und Projektleiter 
sein, die sich durch die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit, den Betriebsarzt oder die Betriebsärz-
tin und die Fachbeauftragten unterstützen las-
sen. Weitere Informationen zur Gefährdungsbe-
urteilung finden Sie in Kapitel 1.3.  

1.1 Leitung und Verantwortung im Forschungsinstitut

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/dguv-vorschrift_2/index.jsp
https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/dguv-vorschrift_2/index.jsp
https://www.vbg.de/Medien/sich-ba-effektiv-nutzen
https://www.vbg.de/sib-rechner
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/1195/betriebsaerzte-und-fachkraefte-fuer-arbeitssicherheit
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/1195/betriebsaerzte-und-fachkraefte-fuer-arbeitssicherheit
https://www.vbg.de/Medien/sich-ba-effektiv-nutzen
https://www.vbg.de/Medien/sich-ba-effektiv-nutzen
https://www.vbg.de/Medien/sich-ba-effektiv-nutzen
https://www.vbg.de/sib-rechner
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1.2 Personal   

Personalauswahl und Personaleinsatz sind we-
sentliche Erfolgsfaktoren für Forschungsvorha-
ben. Dementsprechend müssen die Führungs-
kräfte in der Lage sein, geeignetes Personal 
auszuwählen, einzusetzen und zu führen. Sor-
gen Sie zum Beispiel durch Fortbildung der Füh-
rungskräfte für einen verantwortungsbewussten 

Personaleinsatz. Die VBG unterstützt Sie bei der 
Fortbildung der Führungskräfte durch ein brei-
tes Seminarangebot, siehe vbg.de/Seminare.

1.2.1 Personalauswahl

Um die besonderen Gefährdungen in Forschungs-
instituten zu vermeiden, ist es für Sie als Insti-
tutsleitung zwingend geboten, Forschungsvor-
haben mit Personen zu planen und durchzu- 
führen, welche die jeweils notwendige Eignung 
und Erfahrung beziehungsweise Qualifikation 
haben, die Tätigkeiten im Rahmen des For-
schungsvorhabens sicher und gesund durch- 

führen zu können. Nur so kann sichere For-
schung im rechtskonformen Rahmen durchge-
führt werden.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
•  ArbSchG §§ 4, 7
•  DGUV Vorschrift 1 § 2 

„Grundsätze der Prävention“

1.2.2 Aufgabenübertragung

Vereinbaren Sie in Ihrem Verantwortungsbe-
reich mit allen Beteiligten schriftlich, welche 
Arbeitsaufgaben sie haben und wie die Arbeits-
aufgaben sicher, gesund und qualitätsbewusst 
umzusetzen sind. Hierzu gehört auch die Festle-
gung, wer welchen Beitrag zur Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen liefert.  

 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbSchG §§ 3, 4
•  DGUV Vorschrift 1 § 2 

„Grundsätze der Prävention“

WEITERE INFORMATIONEN

 VBG-Seminare

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.vbg.de/seminare
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://www.vbg.de/cms/seminare
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1.2.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Ziel arbeitsmedizinischer Präventionsmaßnah-
men ist die Erhaltung der Gesundheit und Be-
schäftigungsfähigkeit des Personals. Hierzu 
zählen die Gefährdungsbeurteilung, die arbeits-
medizinische Beratung des Personals und aller 
am Arbeitsschutz Beteiligten, die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge sowie die betriebliche Ge-
sundheitsförderung. Die Gefährdungsbeurtei-
lung ist die Basis für eine angemessene arbeits-
medizinische Betreuung. Arbeitsmedizinische 
Vorsorge ermöglicht es, rechtzeitig aus der Tä-
tigkeit resultierende Risiken für die Gesundheit 
und Defizite praktizierter Schutzmaßnahmen zu 
erkennen. 

Vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßi-
gen Abständen ist arbeitsmedizinische Vorsor-
ge von der Institutsleitung entweder zu veran-
lassen (= Pflichtvorsorge) oder anzubieten  
(= Angebotsvorsorge). 

Für Beschäftigte in Forschungsinstituten kommt 
abhängig von den Gefährdungen vor allem bei 
folgenden Anlässen arbeitsmedizinische Vor-
sorge infrage:
• Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (zum Beispiel 

Chrom-VI-Verbindungen, Isocyanate, Nickel 
oder seine Verbindungen, Schweißrauche, 
Hartholzstäube, Epoxidharze)

• Tätigkeiten mit Biostoffen
• Tätigkeiten mit Hautgefährdung (zum Beispiel 

Feuchtarbeit, auch beim Tragen flüssigkeits-
dichter Handschuhe)

• Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen 
(zum Beispiel Lärm, Belastungen des Muskel-
Skelett-Systems einschließlich Vibrationen)

• Arbeiten an Bildschirmarbeitsplätzen
• Arbeitsaufenthalte im Ausland unter beson-

deren klimatischen Bedingungen und 
Infektionsgefährdung

• Regelmäßige Tätigkeiten in niederer Vegetation 
oder direkter Kontakt zu (frei) lebenden Tieren.

Zusätzlich hat die Institutsleitung dem Personal 
auf dessen Wunsch hin eine arbeitsmedizini-
sche Vorsorge zu ermöglichen, wenn bei der 
Beschäftigung mit einem Gesundheitsschaden 
zu rechnen ist (= Wunschvorsorge).

Arbeitsmedizinische Vorsorge dient nicht dem 
Nachweis der Eignung einer Person für eine 
bestimmte Tätigkeit. Diesen Zweck erfüllen Eig-
nungsuntersuchungen, die getrennt von der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge durchgeführt 
werden müssen. Dazu gehören je nach Gefähr-
dungsbeurteilung Untersuchungen für zum Bei-
spiel Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkei-
ten sowie Arbeiten mit Absturzgefahr.  

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

ArbMedVV §§ 2, 3, 4, 5 und Anhang

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 250-010 

„Eignungsuntersuchungen in der 
betrieblichen Praxis“

•  Arbeitsmedizinische Empfehlung 
„Wunschvorsorge“ des BMAS

1.2 Personal

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
http://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/anhang.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2906/eignungsuntersuchungen-in-der-betrieblichen-praxis
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2906/eignungsuntersuchungen-in-der-betrieblichen-praxis
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2906/eignungsuntersuchungen-in-der-betrieblichen-praxis
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a458-ame-wunschvorsorge.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/a458-ame-wunschvorsorge.html
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1.3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen   

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
(Gefährdungsbeurteilung) ist das zentrale  
Element im Arbeitsschutz. Hierbei werden die 
Gefährdungen für die Beschäftigten systema-
tisch ermittelt, das damit einhergehende Risiko 
beurteilt und die erforderlichen Schutzmaßnah-
men abgeleitet. Durch die Überprüfung der 
Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnah-
men ermöglicht und unterstützt die Gefährdungs- 

beurteilung einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess (vergleiche Abbildung 2: Ablauf-
schema einer Gefährdungsbeurteilung). In die-
sem Abschnitt werden die wesentlichen Inhalte 
einer Gefährdungsbeurteilung zusammenge-
fasst dargestellt. Eine ausführliche Darstellung 
und Anleitung findet sich in „Gefährdungs- 
beurteilung – So geht’s“.    

WEITERE INFORMATIONEN

„Gefährdungsbeurteilung – So geht’s“.

Fortschreibung

Wirksamkeit prüfen

Schutzmaßnahmen 
festlegen

Arbeitsbereiche 
festlegen

Risiko beurteilen

Gefährdungen/ 
Belastungen in Forschungs-

instituten ermitteln

Gefahrstoffe

Elektrizität

Stolpern/Rut-
schen/Stürzen

…

Psychische 
Belastung

Mechanische 
Gefährdungen

Abbildung 2: Ablaufschema einer Gefährdungsbeurteilung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://vbg.de/gefaehrdungsbeurteilung
https://vbg.de/gefaehrdungsbeurteilung
https://vbg.de/gefaehrdungsbeurteilung
https://vbg.de/gefaehrdungsbeurteilung
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1.3.1 Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist eine Methode,
• Gefährdungen präventiv und systematisch zu 

ermitteln, 
• diese zu bewerten, 
• geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen 

und
• deren Wirksamkeit zu überprüfen.
Sie ermöglicht darüber hinaus, Arbeitsabläufe 
zu optimieren und Störungen im Betriebsablauf 
zu vermeiden.

1.3.2 Anlässe für die Gefährdungsbeurteilung

Grundsätzlich muss für jeden Arbeitsplatz be-
reits vor Aufnahme der Tätigkeit eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt werden. Diese 
muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert werden. Beachten Sie darüber hin-
aus die Vorgaben für Überprüfungs- und Aktua-
lisierungsintervalle gemäß rechtlicher Vorga-
ben. Beispielsweise fordert die Biostoffverord-
nung (BioStoffV) eine Überprüfung mindestens 
jedes zweite Jahr. Unabhängig davon sind Aktu-
alisierungen der vorhandenen Gefährdungsbe-
urteilungen insbesondere bei folgenden Anläs-
sen notwendig:

• Verwendung neuer Arbeitsstoffe
• Veränderung von Arbeitsmitteln und 

Maschinen
• Änderungen von Arbeitsbereichen und 

Verkehrswegen
• Änderungen von Arbeitsverfahren und 

Tätigkeiten
• Änderungen der Arbeitsorganisation
• Auftreten von Unfällen, arbeitsbedingten 

Erkrankungen und Berufskrankheiten
• Auftreten von Belastungen und Beschwerden
• Änderungen von Vorschriften

1.3.3  Kriterien einer Gefährdungsbeurteilung

Welche Kriterien muss eine angemessene  
Gefährdungsbeurteilung erfüllen?
• Eine Gefährdungsbeurteilung muss „im We-

sentlichen durchgeführt und zutreffend“ sein. 
Das heißt:

 – Wesentliche Gefährdungen sind ermittelt 
und zutreffend bewertet

 – Wesentliche Arbeitsplätze und Tätigkeiten 
sind beurteilt

 – Besondere Personengruppen sind berück-
sichtigt worden – zum Beispiel Berufsuner-
fahrene oder Personal ohne ausreichende 

Kenntnisse in der Arbeitssprache
 – Besonders schutzbedürftige Beschäftig-

tengruppen sind berücksichtigt worden, 
zum Beispiel Minderjährige, Schwangere 
und stillende Mütter sowie Menschen mit 
Behinderungen

• Arbeitsschutzmaßnahmen sind geeignet und 
ausreichend

• Wirksamkeitskontrollen werden durchgeführt
• Die Gefährdungsbeurteilung ist aktuell
• Die Dokumentation liegt nach Form und In-

halt angemessen vor

1.3.4  Mindestinhalte einer Gefährdungsbeurteilung

Grundsätzlich sind zu betrachten:
• Die allgemeine Arbeitsumgebung im Institut
• Grundsätzlich anfallende Tätigkeiten im Insti-

tut (unter anderem Verwaltung, technischer 
Dienst, Reinigung, Pflege der Außenanlagen) 
sowie die Organisation von Arbeitsabläufen 
und Zusammenarbeit

• Außergewöhnliche Gefährdungssituationen 
bei einzelnen Forschungsvorhaben (zum 

Beispiel unbekannte Eigenschaften von Pro-
benmaterial und Reaktionsprodukten)

• Wesentliche Gefährdungen für das Personal, 
das außerhalb des eigenen Betriebsgeländes 
tätig wird – zum Beispiel bei Tagungen, Mes-
sen oder Forschungsreisen

• Wartung, Instandhaltung, Störungsbeseiti-
gung und Einrichtarbeiten an Infrastruktur 
und Geräten

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

 BioStoffV

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/
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Stellen Sie sicher, dass die Arbeits- bezie-
hungsweise Forschungsstätten und Labore ge-
eignet sind, um die geplanten Forschungsvor-
haben durchführen zu können. Dies gilt auch 
für Vorhaben, die beispielsweise im Freien 
stattfinden. Führen Sie deshalb eine Vorabprü-
fung auf mögliche Gefährdungen oder mangel-
hafte Infrastruktur durch. Beurteilen Sie dabei 
unter anderem:
• Abmessungen von Räumen
• Lage, Zustand und Kennzeichnung von Ver-

kehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, 
Sammelplätzen sowie die Kennzeichnung 
von Gefahrenstellen

• Vorhandensein und Kennzeichnung von 
brandschutztechnischen Ausrüstungen und 
Einrichtungen der Ersten Hilfe

• Verfügbarkeit und Eignung von Lager-, Ma-
schinen- und Nebenräumen, Sanitärräumen 
(Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume), 
Pausen- und Bereitschaftsräumen sowie 
Stellplätzen für Fahrzeuge

• Technische Ausstattung mit Maschinen, Anla-
gen, Mobiliar, anderen Arbeitsmitteln sowie 
Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen, Durchsage- und Alar-
mierungseinrichtungen, elektrische 
Energieversorgung

• Konstruktion und Festigkeit der baulichen 
Anlage, Belastbarkeit der Verkehrswege

• Bauliche Einrichtungen gegen Absturz und 
herabfallende Gegenstände

Außergewöhnliche Gefährdungssituationen bei 
einzelnen Forschungsvorhaben, die in Basis-
Gefährdungsbeurteilungen nicht berücksichtigt 
sind, müssen in einer speziellen Gefährdungs-
beurteilung bewertet werden. Beachten Sie, 
dass die Gefährdungsbeurteilung bereits bei 
der Projektplanung (zum Beispiel bei der Erstel-
lung des Projektantrags) mitgedacht werden 
muss. Hierdurch lässt sich zum Beispiel errei-
chen, dass im Projektantrag ausreichende Gel-
der für nötige Schutzeinrichtungen eingeplant 
sind. Im Laufe des Projekts muss die Gefähr-
dungsbeurteilung fortlaufend überprüft und 
gegebenenfalls aktualisiert werden. Dies muss 
insbesondere vor dem eigentlichen Projektbe-
ginn (nach Abschluss der Planungen und Ein-
werbung der Mittel), bei Änderungen in den 
Versuchsaufbauten beziehungsweise des Vor-
gehens und nach (Beinahe-)Unfällen gesche-
hen. Hierzu müssen die notwendigen zeitlichen 
und finanziellen Ressourcen eingeplant wer-
den. Lassen Sie sich dazu anlassbezogen durch 

Fachleute – zum Beispiel die Betriebsärztin 
beziehungsweise den Betriebsarzt, die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, Sachverständige 
– beraten.

Ermitteln Sie auch die wesentlichen Gefährdun-
gen für das Personal, das außerhalb des eige-
nen Institutsgeländes tätig wird – zum Beispiel 
bei Tagungen, Messen oder Forschungsreisen. 
Dabei ist es allerdings nicht immer möglich, alle 
Gefährdungen vorherzusehen, die vor Ort kon-
kret auftreten können. Die Komplexität der Ar-
beitssituationen und Arbeitsumgebungen in der 
Forschung bedingen, dass unerwartete Gefah-
ren auftreten können. Diese Tatsache erfordert 
den Einsatz von ausreichend für die Tätigkeiten 
qualifiziertem und geeignetem Personal, das 
situativ angemessen entscheiden kann. Die 
Gefährdungsbeurteilung unterstützt eine erfah-
rene Fachkraft (zum Beispiel die Projektleitung) 
bei Leitung und Aufsicht. Erkundigen Sie sich 
vor dem Beginn von Forschungsvorhaben (zum 
Beispiel Messzeiten) an fremden Instituten 
über die Gegebenheiten vor Ort und lassen Sie 
sich bei Ihrer Gefährdungsbeurteilung durch die 
zuständigen Stellen des fremden Instituts 
unterstützen.

Praktische Beispiele der Umsetzung der Schutz-
ziele sind unter anderem in den Informations-
schriften der gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger beschrieben. Sie stellen langjährig be-
währte Vorgehensweisen oder  Arbeitsverfahren 
dar. Wenn die Anforderungen der Brancheninfor-
mationen erfüllt werden, kann in der Regel davon 
ausgegangen werden, dass das Restrisiko hinrei-
chend minimiert ist. Die Erkenntnisse aus den 
Brancheninformationen sind beispielsweise im 
elektronischen Gefährdungsbeurteilungstool 
GEDOKU berücksichtigt. Detailliertere Informati-
onen zur Gestaltung der Infrastruktur in For-
schungsinstituten, typischen Gefährdungen und 
exemplarischen Schutzmaßnahmen finden sich 
in Kapitel 3.

WEITERE INFORMATIONEN

VBG GEDOKU

   Kapitel 3 Fachinformationen  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.vbg.de/gedoku
https://www.vbg.de/gedoku
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1.3.5 Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitge-
bende, Unterlagen bereitzuhalten, die das Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung dokumentie-
ren. Die Dokumentation dient der Steuerung des 
Prozesses der Gefährdungsbeurteilung und gilt 
als Nachweis der angemessenen Erfüllung der 
gesetzlichen Pflichten. Folgende Inhalte sollten 
mindestens dokumentiert werden:
• Beurteilung der Gefährdungen für die 

betrachteten Arbeitsbereiche und Tätigkeiten. 
Es muss eine systematische Ermittlung und 
Bewertung der Gefährdungen ersichtlich sein. 
Es müssen Angaben zum Ergebnis der Beurtei-
lung enthalten sein – zum Beispiel: Risikoein-
schätzung oder Handlungsbedarf? JA/NEIN

• Festlegung von konkreten Arbeitsschutzmaß-
nahmen einschließlich Termine und 
Verantwortliche

• Durchführung der Maßnahmen und Überprü-
fung der Wirksamkeit (Beurteilung des 
Restrisikos)

• Datum der Erstellung beziehungsweise 
Aktualisierung

Die Dokumentation kann dabei modular aufge-
baut sein. Spezielle Dokumentationsanforde-
rungen in Arbeitsschutzvorschriften sind zu 
beachten. Siehe zum Beispiel die Gefahrstoff-
verordnung oder das Mutterschutzgesetz.

1.3.6 Überprüfung auf Wirksamkeit 

Insbesondere bei Forschungsvorhaben mit 
komplexen Abläufen und Gefährdungen ist eine 
sorgfältige Wirksamkeitskontrolle der erforderli-
chen Arbeitsschutzmaßnahmen notwendig.
• Prospektiv: Hierzu ist es empfehlenswert, 

dass Sie die Bewertung des Risikos in zwei 
Schritten durchführen und dokumentieren. 
Ihre Einschätzung als verantwortliche Person 
erfolgt aufgrund Ihrer Erfahrungen, ob durch 
die vorgesehenen Maßnahmen das Restrisiko 
hinreichend minimiert werden kann: 
a)   Beurteilung der Ausgangssituation ohne 

Berücksichtigung der darauf abgestimm-
ten Arbeitsschutzmaßnahmen

 b)   Erneute Beurteilung der Situation unter 
Berücksichtigung der zur Risikominimie-
rung erforderlichen Arbeitsschutzmaß- 
nahmen 

• Laufend: durch Sie als verantwortliche Person 
zum Beispiel in Form einer regelmäßigen Kon-
trolle der technischen Schutzmaßnahmen, 
Beobachtung und Austausch mit den Be-
schäftigten zur Nutzung und Eignung ausge-
wählter Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 

• Retrospektiv: nach Ereignissen, aufgrund 
neuer Erfahrungen und Erkenntnisse, auf-
grund von Auffälligkeiten bei der arbeits- 

medizinischen Vorsorge; zur Erzielung eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses

• Bei speziellen Gefährdungen, zum Beispiel 
Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen, sind 
nach dem Stand der Technik spezielle Metho-
den zur Wirksamkeitsprüfung vorhanden. 
Diese sind in den jeweiligen Technischen 
Regeln (zum Beispiel TRGS) beschrieben und 
müssen berücksichtigt werden, sofern keine 
andere ebenso sichere Lösung gefunden 
wird. Bei inhalativ gefährdenden Stoffen kön-
nen zum Beispiel Messungen der Gefahrstoff-
konzentration in der Raumluft am Arbeits-
platz zur Wirksamkeitskontrolle durchgeführt 
werden. Bei Gefahrstoffen, welche sich durch 
inhalative oder dermale Aufnahme im Körper 
anreichern, kann für die Wirksamkeitsprüfung 
ein Biomonitoring herangezogen werden.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
•  ArbSchG §§ 5, 6
• MuSchG
• GefStoffV
•  DGUV Vorschrift 1 § 3  

„Grundlagen der Prävention“
• TRGS

1.3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/
https://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
https://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
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1.4 Unterweisung und Betriebsanweisungen   

Ziel der Unterweisung ist es, sicherheits- und 
gesundheitsgerechte Verhaltensweisen zu errei-
chen oder zu erhalten. Damit Ihre Beschäftigten 
wissen, welche Gefährdungen aus ihrer jeweili-
gen Tätigkeit resultieren und welche Schutzmaß-
nahmen dagegen getroffen wurden, werden in 
der betrieblichen Praxis die Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen und die Unterweisungen mit-
einander verzahnt. Für die sichere Verwendung 
von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen müssen 
Betriebsanweisungen erstellt werden, welche 
dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung Rech-
nung tragen. Die Betriebsanweisungen dienen in 
diesem Fall als Grundlage für die Unterweisung. 

Vermitteln Sie den zu unterweisenden Personen 
– zum Beispiel Beschäftigten, Studierenden 
oder Gastwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern – die Wirkungsweise der sicheren 
Technik und erläutern Sie die mit organisatori-
schen Maßnahmen verfolgten Ziele. Erklären 
Sie die richtige Verwendung der notwendigen 
Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und üben 
Sie, falls Sie diese einsetzen, den Einsatz von 
Gehörschutz und von PSA gegen Absturz. Moti-
vieren Sie die zu unterweisenden Personen 
dazu, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten oder 
durchzuführen und Verbesserungsvorschläge 
zu machen.

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 3.2.1 Arbeitsmittel und ma-
schinentechnische Einrichtungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1.4.1 Anlässe und Arten der Unterweisung

Führen Sie Unterweisungen regelmäßig und in 
angemessenem Umfang durch. 

Wann ist zu unterweisen?
• Vor Aufnahme der Tätigkeit oder neuer 

Aufgaben
• Bei Veränderungen innerhalb der 

Aufgabenbereiche
• Nach Einrichtung oder Veränderung einer 

Arbeitsstätte
• Bei Einführung neuer Arbeitsmittel, neuer 

Arbeitsstoffe oder Verfahren (zum Beispiel 
auch neuen Versuchsaufbauten)

• Nach Unfällen
• Bei Tätigkeiten an anderen Orten (zum Bei-

spiel Versuchsaufbauten im Freien, in frem-
den Laboren oder Ähnliches). Diese Unterwei-
sung berücksichtigt die zusätzlichen 
Gefährdungen, die sich durch die Umgebung, 
die eingesetzte Technik und die Abläufe erge-
ben können

Führen Sie die allgemeine Unterweisung mindes-
tens einmal jährlich, die ergänzende Unterwei-
sung vor und gegebenenfalls auch mehrmals vor 
und während eines Forschungsvorhabens durch.

Als Institutsleitung können Sie die Unterwei-
sung auch von den unmittelbaren betrieblichen 
Vorgesetzten durchführen lassen oder eine an-
dere persönlich und fachlich geeignete Person 
damit beauftragen, bei der Gestaltung der Un-
terweisung mitzuwirken. 

Die Unterweisung muss in verständlicher Form 
und Sprache (unter Umständen zum Beispiel in 
der im Forschungsprojekt verwendeten Fremd-
sprache) erfolgen. In der Regel erfolgt sie münd-
lich. In Forschungsinstituten können unter Um-
ständen nicht alle Beschäftigten dabei anwe-
send sein. Für diesen Personenkreis eignet sich 
eine Unterweisung mit Computerunterstützung. 
Die Unterweisungsprogramme müssen mindes-
tens folgende Anforderungen erfüllen:
• Die Inhalte müssen arbeitsplatzspezifisch 

aufbereitet sein
• Es erfolgt eine Verständnisprüfung
• Ein Gespräch zwischen den Beschäftigten 

und den Führungskräften muss darüber hin-
aus jederzeit möglich sein

1.4.2 Dokumentation der Unterweisung

Für die Dokumentation der durchgeführten Un-
terweisung können Sie ein Formblatt nutzen. 
Tragen Sie in diesen „Unterweisungsnachweis“ 
das Unterweisungsdatum und die Unterwei-
sungsinhalte ein. Unterschreiben Sie den Unter-
weisungsnachweis, lassen Sie ihn von den Un-
terwiesenen unterschreiben und bewahren Sie 
den Nachweis auf.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
• ArbSchG § 12
•  DGUV Vorschrift 1 § 4 

„Grundlagen der Prävention“
• Musterbetriebsanweisung

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 211-010 „Sicher-

heit durch Betriebsanweisungen“
•  DGUV Information 250-010 

„Eignungsuntersuchungen in der 
betrieblichen Praxis“

•  VBG-Praxis-Kompakt „Praxis Unter-
weisung und Kommunikation“

•  Unterweisung   

1.4 Unterweisung und Betriebsanweisungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1.5 Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe   

Zur Gestaltung sicherer Arbeitsbedingungen ge-
hört auch die Bereitstellung sicherer Arbeitsmit-
tel und der sicherheitsbewusste Einsatz von Ar-
beitsstoffen. Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerä-
te, Maschinen oder Anlagen. Anlagen setzen sich 
aus mehreren Funktionseinheiten zusammen, die 
zueinander in Wechselwirkung stehen und deren 
sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechsel- 

wirkungen bestimmt wird. Arbeitsstoffe sind alle 
chemischen und biologischen Stoffe, Gemische 
und Erzeugnisse, die bei der Arbeit verwendet, 
hergestellt, bearbeitet, entstehen oder freigesetzt 
werden. Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln 
und Arbeitsstoffen muss auch die eventuell für 
den Einsatz benötigte PSA mit bedacht werden.

Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Legen Sie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln 
und Arbeitsstoffen die geplante Verwendung, 
die Erfahrungen des Personals und die zu er-
wartenden Gefährdungen zugrunde. Prüfen Sie 

bei Arbeitsmitteln und -stoffen mit besonderen 
Gefährdungen, inwiefern diese durch andere 
nicht oder weniger gefährliche Arbeitsmittel 
und -stoffe substituiert werden können. 

Beschaffung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Beschaffen Sie nur einwandfreie und gekenn-
zeichnete Arbeitsmittel – zum Beispiel mit GS-
Kennzeichen. Schaffen Sie möglichst nur Ar-
beitsstoffe an, die nach dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung die Gesundheit des 

Personals nicht beeinträchtigen. Um die Gefähr-
dung für die Beschäftigten möglichst gering  
zu halten, gilt bei der Beschaffung und Verwen-
dung von Gefahrstoffen das Minimierungs- 
gebot. 

Übernahme von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Bei der Übernahme von Arbeitsmitteln und Ar-
beitsstoffen gelten an diese die gleichen Anfor-
derungen wie bei der Beschaffung. Prüfen Sie, 
ob die Arbeitsmittel den von Ihnen definierten 
Spezifikationen und Anforderungen entspre-
chen. Überprüfen Sie auch alle zugesicherten 
Funktionen und Ausstattungsmerkmale. Prüfen 
Sie bei Maschinen und Anlagen mit speziellen 
Schutzeinrichtungen, dass sich diese nach der 
Übergabe im sicheren Zustand befinden und 

nur befugtes und speziell geschultes Personal 
Zugriff auf zum Beispiel Schlüssel zum Aus-
schalten von Sicherheitseinrichtungen für War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten hat und 
diese nicht nach Einrichtung am Gerät 
verbleiben.

Bei der Übernahme von Gefahrstoffen gilt das 
Gebot der Substitutionsprüfung und das Mini- 
mierungsgebot.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dokumentation zu den Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Achten Sie darauf, dass die erforderliche Doku-
mentation vorhanden ist. Dazu zählen zum 
Beispiel:
• Montage- und Bedienungsanleitung
• Betriebsanleitung
• Betriebsanweisung

• Sicherheitsdatenblätter
• Prüfanweisungen und Prüfkriterien
• Prüfnachweise, Zertifikate, Prüfberichte 
• Konformitätserklärungen

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbSchG §§ 3, 4
•  BetrSichV § 4 ff.

Benutzung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Planen Sie alle Maßnahmen, die zur sicheren 
und gesunden Benutzung von Arbeitsmitteln 
und Arbeitsstoffen erforderlich sind.  
Zum Beispiel: 
• Betriebsanweisungen und Unterweisungen
• Einsatz von Schutzeinrichtungen

• Benutzung von Persönlicher 
Schutzausrüstung

• Pflege und Wartung, Instandsetzung
• Prüfungen

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 2.2.4 Abstimmungen 

    Kapitel 2.4 Kommunikation und 
Dokumentation

Prüfung, Wartung und Instandhaltung von Arbeitsmitteln

Stellen Sie sicher, dass die Einrichtungen, 
Arbeitsmittel und PSA in den notwendigen 
Fristen von befähigten Personen geprüft und 
gewartet werden – Fristen und befähigte Per-
sonen sind in den Beurteilungen der Arbeits-
bedingungen ermittelt und festgelegt.

WEITERE INFORMATIONEN

VBG-Fachinfoblatt  
„Empfehlung für Prüfungen von Anla-
gen, Geräten und Arbeitsmitteln“   

1.5 Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe
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1.6 Notfallorganisation, Brandschutz und Erste Hilfe   

Unterschiedliche Ereignisse wie Brände, Aus-
tritt von Gefahrstoffen, Amoktaten und so weiter 
können eine Alarmierung mit anschließender 
Evakuierung eines Forschungsinstituts auslö-
sen. Grundsätzlich sind dann alle betroffenen 

Personen sofort sicher und schnell aus dem 
gefährdeten Bereich zu evakuieren. Bei Unfäl-
len und Notfällen ist zudem eine gut organisier-
te Erste Hilfe essentiell.

1.6.1 Notfallorganisation

Eine Notfallorganisation dient zur Umsetzung 
der auf dem institutsspezifischen Schutzbedarf 
und der entsprechenden Risikoanalyse basie-
renden Notfallstrategie. Wenn doch etwas pas-
siert, sollten Sie vorbereitet sein. Dafür sorgt 
eine gute Notfallorganisation. Die Notfallorgani-
sation setzt sich zusammen aus Ereignisvorsor-
ge und Ereignisbewältigung. Ihre Beschäftigten 
wissen, wie sie in einem Notfall zu handeln 
haben, damit die Folgeschäden möglichst ge-
ringgehalten werden. Es entsteht keine Panik, 
da alle wissen, was zu tun ist. Die Führungskräf-
te reagieren besonnen und entscheiden klar.

Klassische Notfallarten sind zum Beispiel: 
• Unfall, bedrohliche Erkrankung 
• Brand
• Gasalarm
• Explosion
• Bombendrohung

Dabei müssen Sie sowohl den alltäglichen Be-
trieb berücksichtigen als auch Sonderveranstal-
tungen, wie beispielsweise Tage der offenen Tür 
und Projekttreffen.

Führen Sie regelmäßig Notfallübungen mit 
Ihrem Personal durch und dokumentieren Sie 
diese. 

WEITERE INFORMATIONEN

DGUV Information 205-033 
„Alarmierung und Evakuierung“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1.6.2 Brandschutz 

Nicht nur in Forschungsinstituten, welche mit 
brennbaren Materialien arbeiten oder feuerge-
fährliche Arbeiten durchführen, können Brände 
auftreten. Auch in Verwaltungsbereichen ist die 
Entstehung eines Brandes über zum Beispiel 
defekte elektrische Geräte möglich. Wie können 
Sie Bränden vorbeugen und was machen Sie, 
wenn ein Brandfall eintritt?

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbSchG § 10
• ArbStättV § 6
•  DGUV Vorschrift 1 §§ 21, 24–28  

„Grundsätze der Prävention“
•  DGUV Regel 100-001 

„Grundsätze der Prävention“

WEITERE INFORMATIONEN
•  ASR A1.3 „Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung“
• ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“
•  ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“
•  DGUV Information 205-001 

„Betrieblicher Brandschutz in der Praxis“

WEITERE INFORMATIONEN 
•  DGUV Information 205-003 

„Aufgaben, Qualifikation,  
Ausbildung und Bestellung von 
Brandschutzbeauftragten“

•  DGUV Information 205-023 
„Brandschutzhelfer – Ausbildung 
und Befähigung“

•  DGUV Information205-026 
„Sicherheit und Gesundheitsschutz 
beim Einsatz von Feuerlöschanlagen 
mit Löschgasen“

•  DGUV Information 205-033  
„Alarmierung und Evakuierung“

•  DGUV Information 205-034 
„Einsatz von Kohlendioxid (CO2)- 
Feuerlöschern in Räumen“

•  DGUV Fachbereich aktuell 
„Auswahl und Einsatz von Feuer- 
löschern bei Löschübungen“

Brandschutzkonzept und Alarmplan 

Prüfen Sie, ob für Ihr Institut ein aktuelles 
Brandschutzkonzept und ein Alarmplan zur 
Evakuierung vorliegen. 

Klären Sie, ob die Maßnahmen des organisato-
rischen Brandschutzes den gesetzlichen 

Anforderungen entsprechen und/oder organi-
sieren Sie die geforderten Maßnahmen. Im Falle 
von besonderen Brandgefährdungen lassen Sie 
sich gegebenenfalls durch Fachplanerinnen 
oder -planer für Brandschutz oder die zuständi-
ge Brandschutzdienststelle beraten. 

Brandschutzaushänge

Stellen Sie sicher, dass für Ihr Unternehmen die 
erforderlichen Aushänge vorhanden sind und 
an strategisch sinnvollen Punkten aushängen. 

Prüfen Sie, ob auf das Verbot „Keine offene 
Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen 

verboten“ an gut sichtbaren Stellen hingewie-
sen wird. Von diesem Verbot darf nur abgewi-
chen werden, wenn besondere Brandschutz-
maßnahmen getroffen worden sind.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Brandschutz- und Evakuierungshelfende

Um Entstehungsbrände möglichst schon im 
Keim zu ersticken, ist es erforderlich, dass ein 
Teil der regelmäßig anwesenden Belegschaft 
durch Unterweisung und Übung im Umgang mit 
Feuerlöscheinrichtungen vertraut gemacht wird. 
Bilden Sie abhängig von Ihrer Gefährdungsbe-
urteilung mindestens zehn Prozent der anwe-
senden Beschäftigten zu Brandschutz- und 
Evakuierungshelfenden aus und machen Sie 

diese Ihrer Belegschaft bekannt. Führen Sie 
regelmäßige Evakuierungsübungen mit Ihrem 
Personal durch, unterweisen Sie Ihr Personal im 
Umgang mit den vorhandenen Feuerlöschein-
richtungen und dokumentieren Sie diese Unter-
weisungen. Beachten Sie die speziellen Anfor-
derungen an das Löschen mit CO2-Feuerlö-
schern und beim Einsatz von selbsttätigen 
Feuerlöscheinrichtungen.

Flucht- und Rettungswege

Stellen Sie sicher, dass für Ihr Forschungsinsti-
tut die notwendigen Flucht- und Rettungspläne 
erstellt sind, bei Veränderungen aktualisiert 
werden und an den strategisch wichtigen 

Punkten aushängen. Stellen Sie sicher, dass 
jederzeit die Flucht- und Rettungswege in voller 
Breite begehbar und nicht zugestellt sind und 
dass sich die Notausgänge leicht öffnen lassen.

Feuerlöscher 

Stellen Sie sicher, dass die – entsprechend der 
ermittelten Brandgefährdung – notwendigen, 
regelmäßig geprüften Feuerlöschmittel für Ihr 

Institut vorhanden und dass deren Standorte 
gekennzeichnet sind. 

Information

Informieren Sie das Personal über die notwen-
digen Brandschutz- und Evakuierungsmaßnah-
men. Zeigen Sie den Verlauf der Flucht- und 

Rettungswege und die Lage der Sammelplätze. 
Machen Sie Ihr Personal mit den Standorten der 
Feuerlöscher vertraut. 

1.6.3 Erste Hilfe

Erste Hilfe sind medizinische, organisatorische 
und betreuende Maßnahmen an Erkrankten 

oder Verletzten mit einfachen Mitteln unter Ein-
beziehung des Notrufs.

Einrichtungen und Hilfsmittel 

Stellen Sie die für Ihre Forschungsinstitut not-
wendigen Hilfsmittel zur Ersten Hilfe wie Erste-
Hilfe-Material und Meldeeinrichtungen zur Ver-
fügung. Sorgen Sie dafür, dass die vorhandenen 
Mittel zur Ersten Hilfe jederzeit schnell 

erreichbar sind und rechtzeitig ergänzt und 
erneuert werden. Stellen Sie sicher, dass für Ihr 
Unternehmen die notwendigen Erste-Hilfe-Aus-
hänge erstellt sind und an den strategischen 
Punkten aushängen. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ersthelfende

Bilden Sie eine ausreichende Anzahl Ihres Per-
sonals zu Ersthelfenden aus, mindestens zehn 
Prozent der anwesenden Beschäftigten. Sorgen 
Sie dafür, dass bei weniger als 20 regelmäßig 
anwesenden Beschäftigten mindestens eine 

Ersthelferin beziehungsweise ein Ersthelfer 
anwesend ist. Berücksichtigen Sie hierbei auch 
Abwesenheiten von Beschäftigten aufgrund von 
Dienstreisen, Teilzeit, Urlaub oder Krankheit.

Information

Informieren Sie in Abstimmung mit der Be-
triebsärztin beziehungsweise dem Betriebsarzt 
das Personal über die Erste-Hilfe-Einrichtungen 

und die notwendigen Maßnahmen bei einem 
Notfall. 

Dokumentation der Ersten Hilfe

Stellen Sie sicher, dass jede Erste-Hilfe-Leistung 
dokumentiert und diese Dokumentation fünf 
Jahre lang aufbewahrt wird – zum Beispiel in 
elektronischer Form oder in Papierform als Ab-
reißblock. Behandeln Sie die Dokumente ver-
traulich. Weisen Sie auch in der Unterweisung 
auf die Notwendigkeit der Dokumentation hin.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbSchG § 10
• ArbStättV § 6
•  DGUV Vorschrift 1 §§ 21, 24–28  

„Grundsätze der Prävention“
•  DGUV Regel 100-001 

„Grundsätze der Prävention“

WEITERE INFORMATIONEN
•  ASR A2.3 „Fluchtwege und 

Notausgänge“
•  ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel 

und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“
•  DGUV Information 204-001 

„Plakat – Erste Hilfe“
•  DGUV Information 204-006 

„Anleitung zur Ersten Hilfe“
•  DGUV Information 204-007 

„Handbuch zur Ersten Hilfe“
•  DGUV Information 204-021 

„Dokumentation der Ersten-Hilfe- 
Leistungen (Meldeblock)“

•  DGUV Information 204-022 
„Erste Hilfe im Betrieb“

1.6.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen 

Die oben beschriebenen Maßnahmen zum 
Brandschutz und der Ersten Hilfe behalten auch 
an Tagen mit Sonderveranstaltungen wie bei-
spielsweise Tagen der offenen Tür oder bei 

Projekttreffen ihre Gültigkeit. Je nach Art und 
Größe der Veranstaltung müssen Sie darüber 
hinaus jedoch weitere Maßnahmen ergreifen.
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1.6 Notfallorganisation, Brandschutz und Erste Hilfe1 Organisation des Arbeitsschutzes

Sicherheitskonzept 

Erfordert es die Art oder Größe der Veranstal-
tung, müssen Sie ein Sicherheitskonzept erstel-
len. Es dient neben der Besuchersicherheit 
auch der Sicherheit des Personals. 

Kriterien für die Erstellung eines Sicherheits-
konzeptes können zum Beispiel sein:
• Genehmigungsrechtliche Anforderungen 

(Wahl des Veranstaltungsortes, Zahl der Be-
sucherinnen und Besucher, Fläche des 
Veranstaltungsortes) 

• Art der Veranstaltung 
• Veranstaltungsort – zum Beispiel, wenn ein 

Ort ursprünglich nicht als Versammlungsstätte 

vorgesehen war oder bei unübersichtlicher 
Örtlichkeit

• Interaktion mit Besucherinnen und Besu-
chern im Laborbereich

Holen Sie bei der Mitwirkung an einer Fremdver-
anstaltung frühzeitig Informationen zum Sicher-
heitskonzept des Veranstalters oder der Veran-
stalterin ein und informieren Sie diese über Ihre 
eigenen Sicherheitsanforderungen.

Informieren Sie auch das Personal über die 
Maßnahmen des Sicherheitskonzeptes der 
Veranstaltung.

Ordnungsdienst 

Prüfen Sie, ob die Art der Veranstaltung den 
Einsatz eines Ordnungsdienstes erforderlich 
macht. 

Vorsorge für Menschen mit Behinderungen 

Treffen Sie Vorkehrungen zur Information und 
Evakuierung von Menschen mit Behinderungen 
im Gefahrenfall, beispielsweise durch geeignete 

Kommunikationseinrichtungen, Hilfsmittel zur 
Evakuierung sowie durch Schulung von Perso-
nen, die zur Begleitung benannt sind.

Brandschutzkonzept und Alarmplan 

Prüfen Sie, ob für Ihre Veranstaltung die not-
wendigen Brandschutzmaßnahmen getroffen 
sind. Lassen Sie sich bei Veranstaltungen mit 
erhöhten Brandgefahren gegebenenfalls durch 

Fachplanerinnen und Fachplaner für Brand-
schutz oder die zuständige Brandschutzdienst-
stelle über Kompensationsmaßnahmen 
beraten.

Brandsicherheitswache 

Bestellen Sie gegebenenfalls die Anzahl an 
Brandsicherheitswachen, die sich aus der Ge-
fährdungsbeurteilung oder aufgrund der mit der 

Brandschutzdienststelle festgelegten Kompen-
sationsmaßnahmen ergeben hat. 

Feuerlöschmittel 

Stellen Sie sicher, dass die notwendigen ge-
prüften Feuerlöschmittel während der gesamten 
Veranstaltung vorhanden und dass deren 

Standorte gekennzeichnet sind. Dies gilt auch 
für den Auf- und Abbau von Versuchsaufbauten. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Flucht- und Rettungswege

Prüfen Sie im Vorfeld Ihrer Veranstaltung, was 
die maximal zulässige Personenzahl für die 
vorhandenen Räumlichkeiten inklusive Flucht- 
und Rettungswege ist. Erstellen Sie gegebenen-
falls zusätzliche Flucht- und Rettungspläne und 
hängen Sie diese an den strategischen Punkten 

aus. Stellen Sie sicher, dass während der Veran-
staltung jederzeit die Flucht- und Rettungswege 
in voller Breite begehbar sind, dass sich die 
Notausgänge leicht öffnen lassen und nicht 
zugestellt sind.

Information

Sollten sich Veränderungen zum Institutsalltag 
ergeben, unterweisen Sie Ihr Personal über die 
notwendigen zusätzlichen Brandschutz- und 
Evakuierungsmaßnahmen. Zeigen Sie Ihrem 

Personal den Verlauf der Flucht- und Rettungs-
wege und die Lage der Sammelplätze. Machen 
Sie Ihr Personal mit den Standorten der zusätz-
lichen Feuerlöschmittel vertraut. 

Erste Hilfe

Prüfen Sie im Vorfeld Ihrer Veranstaltung, ob 
ausreichend Erste-Hilfe-Material bereitsteht und 
organisieren Sie die Meldung von Notfällen. Stel-
len Sie sicher, dass für Ihre Veranstaltung die 
gegebenenfalls notwendigen Erste-Hilfe-Aushän-
ge erstellt sind und an den strategischen 

Punkten aushängen. Organisieren Sie Ihre Teams 
so, dass ausreichend Ersthelfende an strategi-
schen Punkten verfügbar sind. Prüfen Sie, ob für 
Ihre geplante Veranstaltung ein Sanitätsdienst 
erforderlich ist.

1.6 Notfallorganisation, Brandschutz und Erste Hilfe

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1.7 Dokumentation1 Organisation des Arbeitsschutzes

1.7 Dokumentation   

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, 
müssen bestimmte Punkte im Sinne der Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit dokumen-
tiert werden. Diese Dokumentation bietet zum 
einen intern die Möglichkeit der Nachvollzieh-
barkeit und der Kontrolle der Umsetzung von 
Pflichten im Arbeitsschutz. Zum anderen bietet 
sie auch bei dem in Forschungsreinrichtungen 
häufigen Personalwechsel die Möglichkeit ei-
nes nahtlosen Übergangs. Für Sie als Instituts-
leitung dient die Dokumentation auch als Nach-
weis gegenüber staatlichen Stellen (Staatliches 
Amt für Arbeitsschutz, Staatsanwaltschaft) und 
dem Aufsichtsdienst der Unfallversicherungs-
träger, dass und inwiefern Sie Ihren Pflichten im 
Arbeitsschutz nachgekommen sind. Zu dieser 
Dokumentation gehören unter anderem folgen-
de Dokumente:
• Pflichtenübertragungen
• Ergebnis der Gefährdungsbeurteilungen,  

Umsetzung der Maßnahmen und Wirksamkeits- 
kontrolle

• Betriebsanweisungen, Arbeitsanweisungen 
und Sicherheitsdatenblätter

• Unterweisungsnachweise
• Protokolle durchgeführter Prüfungen und 

Wartungen
• Brandschutzordnung

• Abnahmeprotokolle bei Übergabe von Ein-
richtungen und Leistungen

• Vereinbarungen und Berichte über die sicher-
heitstechnische und betriebsärztliche 
Betreuung 

• Nachweise durchgeführter arbeitsmedizini-
scher Vorsorge

• Messberichte (zum Beispiel von Gefahrstoff- 
oder Lärmmessungen)

• Gefahrstoffverzeichnis
• Expositionsverzeichnis bei Tätigkeiten mit 

krebserzeugenden oder keimzellmutagenen 
Gefahrstoffen

• Explosionsschutzdokument (sofern 
erforderlich)

• Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistungen
• Abläufe im Labor und Laborpläne
• Arbeitszeitnachweise 
• ...

Beachten Sie die je nach Dokument unter-
schiedlichen Anforderungen an Aufbewah-
rungsfristen. Die Dokumentation der Erste-Hilfe-
Maßnahmen muss beispielsweise 5 Jahre auf-
bewahrt werden. Das Expositionsverzeichnis 
bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder 
keimzellmutagenen Gefahrstoffen muss nach 
Beendigung der Exposition mindestens 40 Jah-
re aufbewahrt werden.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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2 Organisation von Forschungsvorhaben   

Dieses Kapitel befasst sich mit der Planung und Organisation von Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz in Forschungsvorhaben und stellt die einzelnen Schritte 
vor, die im Verlauf der Durchführung eines Forschungsprojektes in diesem Zusam-
menhang bedacht werden müssen. Hierzu gehören beispielsweise die Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen, die Anforderungen an Mitarbeitende und sichere Arbeits-
mittel sowie die Arbeitsumgebung. Deshalb richtet sich dieses Kapitel an die Ziel-
gruppe der organisatorisch und fachlich Verantwortlichen für die Durchführung von 
Forschungsprojekten, wie zum Beispiel Projektleitung, Forschungsgruppenleitung 
und Laborleitung.

Die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz 
zu gewährleisten und ein Forschungsvorhaben 
erfolgreich durchzuführen, ist eine anspruchsvol-
le Aufgabe. Dabei können die zu berücksichtigen-
den Aspekte je nach Art des Forschungspro- 
jekts variieren. Bei rein internen Forschungsvor-
haben kann das jeweilige Institut das Projekt 
komplett alleine planen und beispielsweise Infra-
struktur, Projektinhalte und Qualifikation der 
Beschäftigte aneinander anpassen. Handelt es 
sich um ein bilaterales Projekt, müssen die Anfor-
derungen vom und der Austausch mit dem jewei-
ligen Projektpartner zusätzlich berücksichtigt 
werden. Bei großen, öffentlich geförderten For-
schungsprojekten mit Projektpartnern aus ver-
schiedenen Bereichen (sogenannte interdiszipli-
näre Projekte) ist nicht nur der Projektantrag ent-
sprechend aufwändig, sondern auch die Planung 
des Arbeitsschutzes an den Schnittstellen. Dies 
gilt insbesondere bei internationalen 

interdisziplinären Projekten, bei denen ein inten-
siver Austausch der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler stattfindet. Das gleiche Vokabu-
lar wird in unterschiedlichen Disziplinen zum Teil 
leicht unterschiedlich verwendet und kann ent-
sprechend zu Missverständnissen führen. Der 
Arbeitsschutz ist gegebenenfalls an jedem Insti-
tut anders organisiert; international gelten unter-
schiedliche Regeln. Hier muss eine entsprechen-
de Abstimmung erfolgen, um Missverständnissen 
vorzubeugen.

Deshalb müssen Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit möglichst bereits bei der Projektpla-
nung beziehungsweise dem Projektantrag, spä-
testens jedoch nach dessen Bewilligung, mitge-
dacht werden. Unterschiedliche und oft kon- 
kurrierende Anforderungen verlangen den Ver-
antwortlichen ein hohes Maß an Erfahrung ab, 
Sachverhalte angemessen zu bewerten. Eine 

Bauwesen

Brandschutz

…

Biologie und 
Gentechnik

Gesundheits- 
schutzArbeits- 

sicherheit

Umwelt- 
schutz

Strahlenschutz

Personaleinsatz
Prozesse und 

Strukturen

Gefahrstoff und 
Gefahrgut 

Objekt- und 
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Abbildung 3: Sicherheit und Gesundheit im Forschungsvorhaben
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Übersicht über einige zu berücksichtigende 
Bereiche bietet Abbildung 3 „Sicherheit und 
Gesundheit im Forschungsvorhaben“. Vor allem 
die präventive Gestaltung der folgenden Berei-
che führt auch zu einer besseren Nutzung der 
Ressourcen:
• Personaleinsatz: Sind alle Aspekte berücksich-

tigt, die dazu beitragen, dass Beschäftigte ihren 
Fähigkeiten entsprechend motiviert, sicher und 
gesundheitsgerecht arbeiten können?

• Arbeitssicherheit: Sind bezüglich der Be-
schaffenheit von Arbeitsstätten, Maschinen 
und Produktsicherheit und Gefahrstoffen alle 
Vorgaben und Gesetze eingehalten?

• Gesundheitsschutz: Ist neben der Arbeitssi-
cherheit auch der Gesundheitsschutz mit 
bedacht worden? Sind die Arbeitsplätze ergo-
nomisch eingerichtet? Sind Maßnahmen zur 
Reduzierung psychischer Belastung getroffen 
worden?

• Bauwesen: Gibt es bauliche Vorgaben, die 
berücksichtigt werden müssen (zum Beispiel 
Brand- und Explosionsschutz, Gefahrstofflager, 
Breite der Verkehrswege in Abhängigkeit von 
der Personenzahl)? Werden Gebäudeteile an-
ders als bisher genutzt und müssen hier bauli-
che Anpassungen vorgenommen werden? 

• Biologie und Gentechnik: Welche biologi-
schen beziehungsweise pathogenen Arbeits-
stoffe werden verwendet, einschließlich gen-
technisch veränderter Organismen? Werden 
die entsprechenden Technischen Regeln ein-
gehalten? Sind Tätigkeiten geplant, die be-
hördlichen Genehmigungen oder Melde-
pflichten unterliegen?

• Brandschutz: Müssen auf Grund des Projekts 
zusätzliche Vorkehrungen im Brandschutz 
getroffen werden? Kann es zur Selbstentzün-
dung verwendeter Materialien zum Beispiel 
beim Kontakt mit Sauerstoff kommen? Eignen 
sich zum Beispiel die vorhandenen Feuerlö-
scher für die brennbaren Materialien und die 
verwendeten Mengen? Sind die Meldeketten 
ausreichend? Ist gegebenenfalls die Feuer-
wehr über die Situation vor Ort und die vor-
handenen Gefährdungen informiert? Sind die 
Brandschutzhelfer ausreichend mit den (neu-
en) Brandschutzvorkehrungen vertraut?

• Gefahrstoff und Gefahrgut: Werden für das 
Projekt neue Gefahrstoffe verwendet oder wer-
den bereits genutzte in größeren Mengen benö-
tigt? Ist dann beispielsweise die bisherige Lage-
rung, der (innerbetriebliche) Transport und der 
Brandschutz noch ausreichend oder müssen 
hier Anpassungen (zum Beispiel ein 

zusätzlicher Gefahrstoffschrank) vorgenommen 
werden? Sind Vorkehrungen zum Umgang mit 
Probenmaterial unbekannter Eigenschaften 
getroffen worden? Werden für den Austausch 
von Probenmaterial zum Beispiel zwischen 
Projektpartnern spezielle Behältnisse benötigt? 

• Objektschutz und Datenschutz inklusive Ge-
heimschutz: Müssen auf Grund des Projekts 
verschärfte Zugangsbeschränkungen vorgese-
hen werden? Gibt es besondere Anforderun-
gen, zum Beispiel an die IT (beispielsweise 
vom Internet entkoppelte Systeme), weil mit 
sensiblen Daten gearbeitet wird?

• Strahlenschutz inklusive NIR: Werden alle 
Vorgaben bezüglich des Strahlenschutzes 
inklusive Nahinfrarot (NIR) beachtet? Sind die 
Bereiche klar abgegrenzt? Müssen Zugangs-
beschränkungen (zum Beispiel für besondere 
Personengruppen) eingerichtet werden?

• Umweltschutz: Ist der Umweltschutz ausrei-
chend berücksichtigt? Hierzu gehören neben 
dem Bodenschutz, Luft- und Gewässerschutz 
auch der Immissionsschutz, Tier- und Natur-
schutz, die Kreislaufwirtschaft, Abfall und 
Energie. 

Für die Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher 
Maßnahmen müssen die verantwortlichen Per-
sonen über angemessene Handlungskompeten-
zen und Entscheidungsbefugnisse verfügen.  
Die wesentlichen Aspekte zu Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit, die im Rahmen der Pro-
jektplanung berücksichtigt werden sollten, um 
dieses rechtssicher zu gestalten, sind in Abbil-
dung 5 Forschungsvorhaben sicher organisieren 
als Flussdiagramm dargestellt. Die einzelnen 
Aspekte werden dann im weiteren Kapitel, wie in 
der Abbildung genannt, behandelt.

Weitere Details zur Ausstattung und den not-
wendigen Vorkehrungen in einzelnen Räumlich-
keiten wie beispielsweise Laboren werden in 
Kapitel 3 dargestellt und mit Verweisen auf wei-
terführende Fachinformationen versehen. Nach 
jedem Forschungsvorhaben ist eine Nachbe-
trachtung und Wirksamkeitskontrolle empfeh-
lenswert. Dies hilft bei künftigen Planungen, 
Fehler zu vermeiden, Risiken besser einzuschät-
zen und den Ablauf weiter zu optimieren.   

WEITERE INFORMATIONEN

  Kapitel 3 Fachinformationen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Abbildung 4: Forschungsvorhaben sicher organisieren
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2.1 Leitung und Verantwortung von Forschungsvorhaben   

Um die Sicherheit und Gesundheit in Forschungs- 
projekten zu gewährleisten, ist es wichtig, dass 
die Institutsleitung für das Forschungsvorhaben 
eine gesamtverantwortliche Person (schriftlich) 
benennt, um so Aufgaben und Verantwortung 
klar zu definieren. Je nach Organisationsstruk-
tur verteilen sich die Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereiche zudem auf die an der Durchfüh-
rung beteiligten Personen. Hier muss eine spe-
zifische, den Aufgaben entsprechende Übertra-
gung der Pflichten im Arbeitsschutz stattfinden. 

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 1.1 Leitung und Verantwortung 
im Forschungsinstitut

   Kapitel 1.2 Personal

Klären Sie deshalb die Funktionen, Aufgaben 
und Weisungsbefugnisse aller am Forschungs-
vorhaben Beteiligten – von der Projekt-, For-
schungsgruppen- oder Laborleitung über wis-
senschaftliche Mitarbeitende, Promovierende, 
Studierende bis zum eventuell unterstützend 
tätig werdenden technischen Dienst und exter-
nen Dienstleistern – und legen Sie diese hin-
sichtlich des Arbeitsschutzes fest.

Die Gesamtverantwortliche Person ist eine 
zuverlässige und fachkundige Person, die das 
Forschungsvorhaben leitet und beaufsichtigt. 
Als Gesamtverantwortliche Person fungiert in 
der Regel die Forschungsgruppen-, Projekt- 
oder Laborleitung. Leitung und Aufsicht der 
Arbeiten bedeutet die eigenständige Wahrneh-
mung von Führungs- und Fachverantwortung  

vor Ort. Hierzu gehört auch, die für die jeweilige 
Tätigkeit erforderlichen Schutzmaßnahmen 
festzulegen, durchzuführen und deren Wirk-
samkeit zu kontrollieren.

Wenn Sie Geräte, Anlagen oder Versuchsauf-
bauten selbst bauen, müssen Sie je nach Art 
und Nutzung bestimmte Herstellerpflichten 
erfüllen. Dies gilt auch für Geräte, Anlagen und 
Versuchsaufbauten, die nur für die eigene Nut-
zung errichtet werden. Prüfen Sie daher gewis-
senhaft, welche Pflichten Sie erfüllen müssen 
und unter welchen Rahmenbedingungen das 
Gerät, die Anlage oder der Versuchsaufbau zu 
Forschungszwecken betrieben werden darf.

WEITERE INFORMATIONEN 

    Kapitel 3.2.1 Arbeitsmittel und ma-
schinentechnische Einrichtungen

Laborleitungen überwachen die Ausführung 
aller im jeweiligen Labor stattfindenden Arbei-
ten und sind im Rahmen ihrer fachlichen Zu-
ständigkeit weisungsbefugt und für die Arbeits-
sicherheit und den Gesundheitsschutz in Ihrem 
Labor verantwortlich.

Benutzende (zum Beispiel Projektmitarbeiterin-
nen und Projektmitarbeiter) von Versuchsanla-
gen müssen auf den sicheren Zustand ihrer Ar-
beitsstätten, der betrieblichen Einrichtungen 
und der bereitgestellten Arbeitsmittel achten 
und Mängel melden. Die Arbeitsmittel sind be-
stimmungsgemäß zu benutzen und den Anwei-
sungen von Verantwortlichen ist Folge zu leisten. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Bei der Zusammenarbeit mehrerer Unterneh-
men (zum Beispiel auch externer Dienstleister 
wie Elektrofachkräften, Maschinenbauern oder 
Ähnliches) können gegenseitige Gefährdungen 
auftreten. In diesen Fällen ist es wichtig, eine 
zuverlässige und fachkundige Person als Koor-
dinator oder Koordinatorin zu bestimmen, die 
die Arbeiten aufeinander abstimmt. Zur Abwehr 
besonderer Gefährdungen ist sie mit entspre-
chender Weisungsbefugnis auszustatten. 

Die Erstellung eines Organigramms hilft Ihnen, 
die Verantwortlichkeiten für Ihre Forschungs- 

vorhaben transparent darzustellen und zu 
kommunizieren. 

Mittels einer Pflichtenübertragung legen Sie 
fest, wer welche Aufgaben im Sinne der Sicher-
heit und Gesundheit beim Forschungsvorhaben 
übernimmt. Diese kann als Zusatzvereinbarung 
zum Arbeitsvertrag gestaltet sein oder als Teil 
des Arbeitsvertrags. 

2.2  Planung von Experimenten, Versuchsaufbauten und 
Forschungsaufenthalten    

Aufgrund begrenzter Ressourcen und der Er-
gebnisoffenheit von Forschungsvorhaben ab-
hängig von der Art der Kooperation kommt der 

Planung auch hinsichtlich der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit eine besondere Be-
deutung zu.

2.2.1 Leistungsbeschreibung und Beauftragung 

WEITERE INFORMATIONEN

Muster einer Pflichtenübertragung

Bei Projekten mit mehreren Projektpartnern 
oder bei Einbindung externer Dienstleister müs-
sen Sie als Forschungsinstitut abhängig von der 
Art der Kooperation vor der Beauftragung und 
dem Abschluss von Verträgen die zu erbringen-
den Leistungen eindeutig und umfassend 
beschreiben.

Die schriftliche Leistungsbeschreibung kann je 
nach Art der Forschungsvorhaben Folgendes 
beinhalten:
• Organisatorische und zeitliche 

Rahmenbedingungen
• Örtliche Voraussetzungen
• Erforderliche Arbeitsmittel, Einrichtungen
• Persönliche Schutzausrüstung und deren 

Bereitstellung sowie deren Benutzung
• Besondere Anforderungen der Betriebssicher-

heit von Arbeitsmitteln und Einrichtungen
• Erforderliche Materialeigenschaften
• Brandschutz, Witterungsbeständigkeit, Trans-

portfähigkeit, auch von Sicherheitseinrich-
tungen wie beispielsweise Einhausungen und 
Abschirmungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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• Gegebenenfalls besondere Kompetenzen und 
Fachkunde des Personals

• Informationspflichten bezüglich Gefährdungen 
durch eingebrachte Leistungen und Produkte

• Erforderliche Abstimmungen und Koordinati-
on der Leistungen mit anderen Beteiligten

• Erforderliche Dokumentationen – für zum 
Beispiel Statik, Anleitungen für Auf-, Um- und 
Abbau, Materialnachweise

Vieles hierfür ist bereits im Projektantrag ent-
halten, anderes muss ergänzt werden.

2.2.2 Konzeption 

Beteiligen Sie die am Forschungsvorhaben Mit-
wirkenden am Organisationsprozess und be-
rücksichtigen Sie schon bei der Projektplanung 
folgende Aspekte:
• Realisierbarkeit und praktische Umsetzung 

des Forschungsvorhabens
• Rahmenbedingungen, die die Umsetzung des 

Forschungsvorhabens beeinflussen und die 
Mitwirkenden gefährden könnten

• Prüfung der Eignung der Labore, der Techni-
kumsanlagen und der grundsätzlichen Infra-
struktur (insbesondere erforderliche Medien 
wie Starkstrom, Druckluft, Gase et cetera)

• Zu erwartende Ereignisse und mögliches Ver-
halten der beteiligten Personen

Letzteres gilt insbesondere, wenn weniger 

erfahrene Menschen am Projekt beteiligt sind, 
wie Praktikanten, Studierende oder Promovie-
rende am Beginn ihrer Arbeit. Bedenken Sie 
auch, dass Externe wie Gastwissenschaftler 
und Gastwissenschaftlerinnen mit den räumli-
chen Gegebenheiten noch nicht vertraut sind 
und der Arbeitsschutz im Heimatinstitut unter 
Umständen anders organisiert und gelebt wird. 
Für diese Gruppen muss eine ausführlichere 
Einführung und Eingewöhnungszeit eingeplant 
werden, bis die Abläufe reibungslos funktionie-
ren. Mentorensysteme haben sich hier in der 
Praxis bewährt. Dies setzt jedoch voraus, dass 
die Mentorinnen und Mentoren neben der fach-
lichen Kompetenz auch Kenntnisse im Arbeits-
schutz haben und über eine entsprechende 
Weisungsbefugnis verfügen. 

2.2.3 Vorbesichtigung: Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel und -stoffe

Wenn ein Forschungsprojekt geplant wird, muss 
geprüft werden, ob die räumliche und gebäu-
detechnische Ausstattung für das Forschungs-
projekt ausreichend ist. Ist dies nicht der Fall, 
muss entweder das Projekt oder müssen die 
räumlichen und technischen Gegebenheiten 
entsprechend angepasst werden.
• Führen Sie eine Vorbesichtigung in den Labo-

ren durch, um die praktische Umsetzung – 
zum Beispiel Anlagen, Funktionsflächen, 
Zugänge, Verkehrs- und Fluchtwege, Brand-
schutz – und die Bedingungen für den Ver-
suchsablauf zu klären.

• Beteiligen Sie an der Vorbesichtigung ent-
sprechendes Fachpersona wie die Laborlei-
tung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gefahr-
stoffbeauftragte, Brandschutzbeauftragte, 
Laserschutzbeauftragte et cetera.

• Stellen Sie sicher, dass für das eingeplante 
Personal ausreichend ergonomische Arbeits-
plätze zur Verfügung stehen und durch even-
tuelle zusätzliche Belegung zum Beispiel die 
notwendigen Verkehrswegebreiten und Ab-
stände weiterhin eingehalten werden.

Klären Sie, ob neue Arbeitsmittel, Versuchsauf-
bauten, Sicherheitseinrichtungen, für das Projekt 
benötigt werden. Erstellen Sie in diesem Fall 
bereits vor dem Einkauf eine Gefährdungsbeur-
teilung für die Arbeitsmittel und Anlagen. Durch 
den Einkauf sicher geplanter Anlagen(-teile) kön-
nen zeit- und kostenintensive Nachrüstungen 
sicherheitsrelevanter Teile vermieden werden. 
Wenn Sie Geräte, Anlagen oder Versuchsaufbau-
ten selbst bauen, müssen Sie je nach Art und 
Nutzung bestimmte Herstellerpflichten erfüllen. 
Dies gilt auch für Geräte, Anlagen und Versuchs-
aufbauten, die nur für die eigene Nutzung errich-
tet werden. Prüfen Sie daher gewissenhaft, wel-
che Pflichten Sie erfüllen müssen und unter wel-
chen Rahmenbedingungen das Gerät, die Anlage 
oder der Versuchsaufbau zu Forschungszwecken 
betrieben werden darf. Informationen zur siche-
ren Gestaltung der Arbeitsumgebung finden Sie 
auch in Kapitel 3. Dokumentieren Sie alle rele-
vanten Details der Vorbesichtigung.

WEITERE INFORMATIONEN

   Kapitel 3 Fachinformationen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Informieren Sie die zuständige Fachkraft für Ar-
beitssicherheit über das geplante Forschungs-
vorhaben. Sind bei Planung und Ausführung 
sicherheitsrelevante Probleme zu erkennen, 
beteiligen Sie die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und sorgen Sie für einen Abstimmungsprozess 
zwischen Forschenden, Technikern und der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit. Um besondere 

Gefährdungen bei Aufbauten und Experimenten 
zu minimieren, stellen Sie sicher, dass eine 
enge Abstimmung mit der Fachkraft für Arbeits- 
sicherheit (SiFa), der Betriebsärztin oder dem 
Betriebsarzt und den anderen Experten im Ar-
beitsschutz wie Gefahrstoffbeauftragte, Laser-
schutzbeauftragte und anderen erfolgt.

2.2.5 Behörden und Genehmigungen

Ziehen Sie gegebenenfalls die zuständigen 
Behörden wie das staatliche Amt für Arbeits-
schutz oder Strahlenschutz hinzu. 

Berücksichtigen Sie, dass Genehmigungen mit 
der erforderlichen Vorlaufzeit eingeholt werden 
müssen – zum Beispiel bei genehmigungs-
pflichtigen Nutzungsänderungen von Räumen, 
Gebäuden oder Anlagen. Des Weiteren gibt es 
genehmigungspflichtige Stoffe (zum Beispiel 
radioaktive Stoffe, gentechnisch veränderte 

Organismen, der Umgang mit Krankheitserre-
gern nach Infektionsschutzgesetz), für deren 
Nutzung entsprechende Genehmigungen bei 
den Behörden beantragt werden müssen. Infor-
mieren Sie die Beteiligten über die Genehmi-
gungen und die darin enthaltenen Auflagen und 
sorgen Sie für deren Einhaltung.

2.2.6 Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungen, die sich aus dem Forschungs-
vorhaben ergeben, müssen Sie bereits im Vor-
feld in der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen) berücksichtigen. Dazu 
gehören beispielsweise auch schwer einschätz-
bare Ereignisse durch Umwelt, Probenmaterial, 
Menschen und Technik. 

Berücksichtigen Sie hierbei auch die individuel-
len (Leistungs-)Voraussetzungen der Projektbe-
teiligten. Hierzu gehört neben der fachlichen 
Erfahrung auch die Kenntnis der gültigen Ar-
beitsschutzbestimmungen. Hierbei ist die 

fachliche, sprachliche und kulturelle Herkunft 
der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. In un-
terschiedlichen Disziplinen werden die gleichen 
Fachbegriffe zum Teil leicht unterschiedlich 
interpretiert (zum Beispiel die Begriffe Versuch, 
Lauf, Szenario). Hier muss insbesondere bei 
interdisziplinärer Forschung eine gemeinsame 
Sprachregelung getroffen werden.

2.2.4 Abstimmungen 

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 1.3 Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen

2.2.7 Spezifische Gefährdungen

Ermitteln Sie im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung (Kapitel 2.2.6) die erforderlichen Maß-
nahmen, um speziellen, aus dem Forschungs-
projekt resultierenden Gefährdungen erfolgreich 
entgegenzuwirken. Spezifische Gefährdungen 
können sich insbesondere aus dem Probenma-
terial, den Versuchsaufbauten und den verwen-
deten Anlagen und Medien ergeben. Sind die 

Inhaltstoffe von Probenmaterial unbekannt, 
kann von der Probe selbst, aber auch von uner-
warteten Reaktionen des Materials eine Gefähr-
dung ausgehen. Je nach Versuchsaufbau, ver-
wendeten Anlagen und Medien können Gefähr-
dungen zum Beispiel durch austretende Medi-
en, Druck, Schall, Vibrationen, Überhitzung, 
Brände, Explosionen beziehungsweise 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
IfSG

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Verpuffungen oder Strahlung auftreten. Treffen 
Sie für alle möglichen Gefährdungen entspre-
chende Maßnahmen zur Vermeidung von Unfäl-
len und Gesundheitsschäden des Personals. 

2.2.8 Verkehrs- und Fluchtwege sowie Notausgänge

Legen Sie in Abhängigkeit von der Anzahl der 
anwesenden Personen die Verkehrs- und 
Fluchtwege für die Arbeitsplätze fest.

WEITERE INFORMATIONEN

   Kapitel 2.2.6 Gefährdungsbeurteilung 
   Kapitel 3 Fachinformationen

WEITERE INFORMATIONEN 

    Kapitel 1.6 Notfallorganisation, 
Brandschutz und Erste Hilfe

    Kapitel 3.1.1  Verkehrsflächen in 
Gebäuden

2.2.9 Personal

Zum Personal gehören alle am Forschungsvor-
haben beteiligten Personen, unabhängig von 
ihrem Status oder konkreten Beschäftigungs-
verhältnis – zum Beispiel fest angestelltes Per-
sonal, projektbezogen Beschäftigte inklusive 

Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, 
Werksstudentinnen und -studenten, Promovie-
rende und Studierende, die Abschlussarbeiten 
schreiben.

Anforderungen an das Personal

Achten Sie darauf, dass das eingesetzte Perso-
nal über angemessene Qualifikationen und 
Erfahrungen für die jeweilige Arbeitsaufgabe 
verfügt. Im Folgenden werden einige Aspekte 
beschrieben, die bei der Auswahl von Personal 
für Forschungsvorhaben berücksichtigt werden 
sollten.
• Aus der Komplexität und dem Umfang des 

Forschungsvorhabens leitet sich die erforder-
liche Befähigung (Qualifikation und Erfah-
rung) des Personals ab. Zum Beispiel können 
je nach Teilfragestellung beziehungsweise 
Teilaufgabe Post-Docs, Doktoranden oder 
Studierende für die Durchführung von Versu-
chen eingesetzt werden. Sollen Versuche 
durch unerfahrenes Personal durchgeführt 
werden, muss für eine ausreichende Einarbei-
tung, engmaschige Betreuung und Aufsicht 
gesorgt werden.

• Auftragnehmende haben für alle Tätigkeiten 
im Rahmen der vertraglich vereinbarten Leis-
tungen entsprechend qualifiziertes Personal 
einzusetzen. Das Personal muss die im 

Projekt verwendete Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

• Beim Einsatz von Personen ohne spezifische 
Qualifikation – zum Beispiel Studentinnen 
und Studenten, Schülerinnen und Schülern 
oder einem breiteren Publikum beim Tag der 
offenen Tür –, hat das verantwortliche Perso-
nal eine besondere Sorgfaltspflicht.

• Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissen-
schaftler unterliegen dem deutschen Arbeits-
schutzrecht und sind verpflichtet, dieses 
einzuhalten.

• Für Forschungsaufenthalte im Ausland ist zu 
prüfen, ob aufgrund von besonderen klimati-
schen Belastungen und Infektionsgefährdun-
gen eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge 
erforderlich wird.

WEITERE INFORMATIONEN

Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Bedienen maschinentechnischer Einrichtungen

Lassen Sie maschinentechnische Einrichtungen 
ausschließlich von Personen führen und war-
ten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
die mit den Einrichtungen und Verfahren 

vertraut sind, zum Beispiel durch eine entspre-
chende Unterweisung und gegebenenfalls vor-
handene Fachkunde.

Beschäftigungsbeschränkungen

Berücksichtigen Sie die Beschäftigungsbeschrän-
kungen für werdende und stillende Mütter. Be-
achten Sie beispielsweise bei Schülerpraktika 
oder jungen Studierenden das Jugendarbeits-
schutzgesetz. Setzen Sie für besonders schutzbe-
dürftige Personen besondere Betreuende ein.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• MuSchG
• JArbSchG

2.2.10 Projektvorbereitung

Bevor die Durchführung des Projekts beginnt, 
müssen die aus der Gefährdungsbeurteilung 
resultierenden Maßnahmen umgesetzt und auf 

ihre Wirksamkeit geprüft werden. Insbesondere 
die folgenden Aspekte sollten hierbei berück-
sichtigt werden.

Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe

Überprüfen Sie Arbeitsmittel bereits bei der 
Anlieferung dahingehend, ob sie sicherheits-
technisch einwandfrei und ohne Mängel sind. 
Dies gilt auch für Arbeitsmittel und Einrichtun-
gen, die anderen Unternehmen gehören und 
die mitbenutzt werden. Stellen Sie den Benut-
zerinnen und Benutzern eine verständliche 
Bedienungsanleitung und erforderlichenfalls 
Betriebsanweisung zur Verfügung, siehe auch 
Kapitel 1.4. Bei Arbeitsmitteln mit besonderer 
Gefährdung müssen Ihnen die Benutzenden 
ihre Qualifikation für die Bedienung nachwei-
sen und in die Bedienung eingewiesen werden, 

zum Beispiel für Krane und Flurförderzeuge. 
Sorgen Sie durch eine realistische Projektpla-
nung dafür, dass Arbeitsstoffe, von denen Ge-
fährdungen für die Beschäftigten ausgehen, nur 
in den für die Arbeiten benötigten Mengen be-
schafft und bereitgestellt werden.

WEITERE INFORMATIONEN

• Prüfen von Arbeitsmitteln

    Kapitel 1.4 Unterweisung und 
Betriebsanweisungen

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Prüfen Sie, ob nach dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung PSA für das Forschungsvorha-
ben erforderlich ist und stellen Sie entspre-
chend geeignete PSA zur Verfügung – zum Bei-
spiel Gehörschutz, Schutzbrillen, Schutzschu-
he, Schutzhelm, Schutzhandschuhe. Das gilt 
auch für Aushilfen, Praktikantinnen und Prakti-
kanten sowie Studierende. Verantwortliche 

müssen die Mitarbeitenden zur Nutzung unter-
weisen und die Benutzung der PSA sicherstellen.

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 1.3 Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen

    Kapitel 3.4 Persönliche Schutzaus-
rüstung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Arbeitsplätze

Achten Sie darauf, dass die Arbeitsplätze ergo-
nomisch eingerichtet sind, damit Fehlbeanspru-
chungen des Personals vermieden, mindestens 
jedoch minimiert werden. Wer auf eine ergono-
misch gestaltete Arbeitsumgebung Wert legt, 
verwendet Arbeitsmittel, die eine reibungslose, 
fehlerfreie, sichere und gesunde Umsetzung der 
Arbeitsaufgaben ermöglichen. Eine ergono-
misch gestaltete Arbeitsumgebung unterstützt 
die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft Ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. Auf Bildschirmarbeit 
optimal abgestimmte Arbeitsplätze sind ein 
gutes Beispiel für Ergonomie im Betrieb. Sie 

begünstigen nicht nur entspanntes und konzen-
triertes Arbeiten, sondern reduzieren auch die 
körperliche Belastung der Beschäftigten. Weite-
re signifikante Kriterien für ergonomische Ar-
beitsstätten sind:
• ausreichende (und unverstellte) 

Verkehrswege,
• optimale Beleuchtung,
• gesundes Raumklima sowie
• eine angenehme Geräuschkulisse.

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 3.1.2 Arbeitsplätze in 
Gebäuden

Wettereinwirkungen 

Prüfen Sie, ob Einflüsse durch das Wetter zu 
erwarten sind – zum Beispiel Wind, Gewitter, 
Hitze, Sonneneinstrahlung, Kälteeinwirkung. 
Bei Bedarf treffen Sie geeignete technische 
und/oder organisatorische Schutzmaßnahmen 
– zum Beispiel Begrenzung der Arbeitszeit. 
Stellen Sie nötigenfalls Schutzausrüstungen 
und -einrichtungen zur Verfügung – zum 

Beispiel Berufs- und Wetterschutzkleidung, 
Haut- und UV-Schutz, Unterstellmöglichkeit, 
Container.

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 3.4 Persönliche 
Schutzausrüstung

Zugangsbeschränkungen und Kennzeichnung

Regeln Sie Zugangsbeschränkungen so, dass sie 
der Gefährdungslage und den praktischen Be-
dürfnissen entsprechen – zum Beispiel durch 
mündliche Anweisungen, deutlich erkennbare 
Verbotszeichen, eindeutige Signale, Absperrein-
richtungen, verschlossene Bereiche. Jeder unnö-
tige Aufenthalt an gefährlichen Stellen ist 

verboten. Stellen Sie sicher, dass Gefahrenberei-
che ausreichend gekennzeichnet sind und auf 
verhaltensbezogene Maßnahmen durch eindeu-
tige und gut sichtbare Gebotszeichen hingewie-
sen wird (zum Beispiel Gebotszeichen für das 
Tragen von Schutzbrillen und Gehörschutz).

Unterweisung

Unterweisen Sie alle am Projekt Beteiligten 
inklusive der eventuell indirekt Beteiligten wie 
den technischen Dienst zu den jeweils relevan-
ten Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung. 
Hierzu gehören neben grundlegenden Informa-
tionen zu den Fluchtwegen und der Organisati-
on der Ersten Hilfe vor allem die folgenden 
Fragestellungen: 
• Welche Gefährdungen sind identifiziert 

worden?

• Gibt es eine gegenseitige Gefährdung?
• Welche Maßnahmen wurden ergriffen (zum 

Beispiel Einhausung, Zutrittsbeschränkun-
gen, Persönliche Schutzausrüstungen)?

• Wer sind die Ansprechpartner diesbezüglich?
• Wer ist weisungsbefugt?
• Welche Pflichten haben die einzelnen Pro-

jektmitarbeiterinnen und Projektmitarbei- 
ter?

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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2.3 Durchführung von Forschungsvorhaben   

Der Prozess der Durchführung umfasst die Vorbe-
reitung, das Experiment und den Abschluss in-
klusive Rückbau und Dokumentation. Was bei 
der Vorbereitung, Durchführung und Nachberei- 
tung von Forschungsvorhaben unter Einsatz 

verschiedener Methoden, Strahlungsarten, Ma-
terialien und Gefahrstoffen zu beachten ist, fin-
det sich in Kapitel 3 Fachinformationen.

2.3.1 Leitung und Verantwortung

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, sollen die Ver-
antwortlichkeiten in einem Organigramm darge-
stellt werden. Die Aufsicht über die Arbeiten in 
den Laboren beziehungsweise im Technikum 
muss in den einzelnen Bereichen durch die 
verantwortliche Leitung erfolgen. Die Kontrolle 
dieser Aufsichtsführung und die Koordination 
der einzelnen Bereiche müssen durch die oder 
den Gesamtverantwortlichen während des ge-
samten Projekts sichergestellt werden. Hierzu 
gehört auch eine Überprüfung der beauftragten 
Leistungen hinsichtlich der Maßnahmen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jeder 

Projektmitarbeitende, der für einen Teil des 
Projekts Weisungsbefugnis über andere Be-
schäftigte hat, trägt in diesem Rahmen auch die 
Verantwortung für die Sicherheit und Gesund-
heit dieser Beschäftigten. Damit sich auch zum 
Beispiel Betreuende von Praktikanten und Stu-
dierenden ihrer Verantwortung bewusst werden 
können, sollte neben der Pflichtenübertragung 
auch in der Unterweisung noch einmal das  
Thema Verantwortung angesprochen werden.

2.3.2 Freigabe der Labore und Technikumsanlagen

Als verantwortliche Person für ein Labor bezie-
hungsweise Technikum überprüfen Sie unter 
Mithilfe der Fachkraft für Arbeitssicherheit vor 
Beginn alle eingesetzten technischen Einrich-
tungen, Arbeitsmittel und -stoffe sowie 

Versuchsaufbauten. Sie überprüfen dabei den 
ordnungsgemäßen Zustand und die bestim-
mungsgemäße Verwendung und erteilen da-
nach die Freigabe.

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 3 Fachinformationen

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 2.1 Leitung und Verantwor-
tung von Forschungsvorhaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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2.4 Kommunikation und Dokumentation   

Sorgen Sie dafür, dass das Personal während 
des gesamten Projekts alle notwendigen Infor-
mationen für die Erledigung seiner Arbeitsaufga-
ben erhält. Stellen Sie den Arbeitsumfang trans-
parent dar und besprechen Sie ihn mit den Betei-
ligten inklusive der notwendigen Sicherheitsvor-
kehrungen und Arbeitsschutzmaßnahmen.

Machen Sie den Mitwirkenden deutlich, dass sie 
die verantwortliche Person – zum Beispiel Vorge-
setzte – vor Beginn von Versuchen darüber un-
terrichten müssen, wenn sie aus physischen 
oder psychischen Gründen nicht in der Lage 
sind, die Experimente sicher durchzuführen.

Stellen Sie sicher, dass im Forschungsbereich 
folgende Dokumente vorhanden sind:
• Gefährdungsbeurteilung
• Unterweisungsnachweise
• Arbeits- und Betriebsanweisungen sowie die 

Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen der 
Arbeitsmittel und der Einrichtungen. Sie müs-
sen jederzeit einsehbar sein (siehe auch 
TRGS, TRBA, Laborordnung, (Muster-)Betriebs-
anweisungen nach der Gefahrstoffverordnung)

• Notwendige behördliche Genehmigungen
• Prüfnachweise beziehungsweise Messproto-

kolle – zum Beispiel von Lärm, Elektrotech-
nik, Statik

• Freigabe- oder Übergabedokumente   

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• TRGS
• TRBA

WEITERE INFORMATIONEN
 (Muster-)Betriebsanweisungen nach 
der Gefahrstoffverordnung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA.html
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/gefahrstoffe/betriebsanweisungen
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/gefahrstoffe/betriebsanweisungen
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA.html
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/gefahrstoffe/betriebsanweisungen
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/gefahrstoffe/betriebsanweisungen
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3 Fachinformationen   

Gut geplante und gestaltete Forschungsinstitute sowie sichere und gesunde Ein-
richtungen, Arbeitsmittel und -verfahren sind Voraussetzungen für erfolgreiches 
Arbeiten. Sie sind Ergebnis einer sorgfältigen Konzeption, Planung, Beschaffung 
und Arbeitsvorbereitung – siehe Kapitel 1 und Kapitel 2. In diesem Kapitel finden 
Sie weiterführende Fachinformationen, die Sie bei diesen Schritten unterstützen.

3.1 Gestaltung der Forschungsinstitute 

Arbeitsräume beeinflussen die Arbeitsleistung 
von Menschen. Raumaufteilung, Platz, Licht, 
Farben und Klima – der Raum fördert oder 
hemmt die Produktivität. Die Arbeitsstätten-
verordnung nennt Schutzziele, die die Insti-
tutsleitung mit geeigneten Maßnahmen errei-
chen muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
bauliche und technische Maßnahmen Vorrang 
vor organisatorischen oder individuellen 
Schutzmaßnahmen haben. Welche Maßnah-
men konkret in Ihrem Forschungsinstitut not-
wendig sind, ergibt sich aus der Gefährdungs-
beurteilung. Im Folgenden sind einige Aspekte 

zu den Anforderungen an eine Arbeitsstätte 
– Arbeitsräume, Gebäude und Außenflächen – 
kurz zusammengefasst.     

3.1.1  Verkehrsflächen in Gebäuden

Verkehrsflächen sind Bereiche, welche die Er-
schließung von Räumen oder Gebäuden ermög-
lichen, wie zum Beispiel Flure, Eingangsberei-
che, Türen, Treppen, Rolltreppen usw. Bei der 
Gestaltung von Verkehrsflächen in Gebäuden 
müssen die Flucht- und Rettungswege ange-
messen ausgeführt werden. Ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal für die Gestaltung von Ge-
bäuden ist die Barrierefreiheit.

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 215-111  

„Barrierefreie Arbeitsgestaltung –  
Teil I: Grundlagen“

•  DGUV Information 215-112 
„Barrierefreie Arbeitsgestaltung –  
Teil II: Grundsätzliche Anforderungen“

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 1 Organisation des 
Arbeitsschutzes

    Kapitel 2 Organisation von 
Forschungsvorhaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2605/barrierefreie-arbeitsgestaltung-teil-i-grundlagen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2605/barrierefreie-arbeitsgestaltung-teil-i-grundlagen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2605/barrierefreie-arbeitsgestaltung-teil-i-grundlagen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/barrierefreie-arbeitsgestaltung/2816/barrierefreie-arbeitsgestaltung-teil-ii-grundsaetzliche-anforderungen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/barrierefreie-arbeitsgestaltung/2816/barrierefreie-arbeitsgestaltung-teil-ii-grundsaetzliche-anforderungen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/barrierefreie-arbeitsgestaltung/2816/barrierefreie-arbeitsgestaltung-teil-ii-grundsaetzliche-anforderungen
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
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Verkehrswege

Die Gestaltung der Verkehrswege beeinflusst 
die Art, wie sich Personen im Gebäude bewe-
gen. Eine gute Qualität der Verkehrswege spart 
Zeit und hilft Störungen und Unfälle zu vermei-
den – Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle stehen 
immer noch an erster Stelle aller Arbeitsunfälle. 
Eine Gestaltung nach den folgenden Kriterien 
hat sich bewährt:
• Verkehrswege sind je nach ihrem Bestim-

mungszweck leicht und sicher zu begehen 
und zu befahren.

• Als Bemessung für Verkehrswege sind die 
erforderlichen Fluchtwegbreiten 
berücksichtigt.

• Die lichte Breite von Verkehrswegen beträgt 
an keiner Stelle weniger als 0,80 m.

• Zugänge zum persönlichen Arbeitsplatz sind 
mindestens 0,60 m breit. 

• Bediengänge – zum Beispiel Zugänge zu Hei-
zungen – sind mindestens 0,50 m breit.

• Bei der Planung der Verkehrswege sind die 
zulässigen Längen der Fluchtwege und die 
Unterteilung in Brandabschnitte berück- 
sichtigt.

• Verkehrswege und Fußböden an Arbeitsplät-
zen sind eben, angemessen rutschhemmend 
und weisen keine Stolperstellen auf. Als Stol-
perstellen in Gebäuden gelten Höhenunter-
schiede von mehr als 4 mm. Das gilt auch für 
Schwellen in Türen. Elektrische Anschlusslei-
tungen sind so geführt, dass sie nicht über 
den Boden verlaufen. Ist dies nicht möglich, 
sind auf dem Boden liegende bewegliche 
elektrische Leitungen und Kabel zum Beispiel 
durch Kabelbrücken gesichert.

• Verkehrswege sind gegen Abrutschen, Hin-
einfallen oder Abstürzen gesichert.

• In der Nähe von Arbeitsplätzen und Verkehrs-
wegen sind durchsichtige, lichtdurchlässige, 
nicht strukturierte Flächen, zum Beispiel 
Ganzglastüren oder -wände, in Augenhöhe 
gekennzeichnet.

• Wo trotz Kenntlichmachung die Gefährdung 
besteht, dass Beschäftigte in die lichtdurch-
lässige Wandfläche hineinstürzen oder beim 
Zersplittern der Wände verletzt werden kön-
nen, sind zusätzliche Maßnahmen umge-
setzt. Dies kann zum Beispiel im Bereich von 
Absätzen, Treppen oder Stufen, bei Men-
schengedränge oder beim Transport von Ma-
terial der Fall sein. Zusätzliche Maßnahmen 
können sein:

 – Verwendung von bruchsicherem Glas oder 
einem anderen bruchsicheren Werkstoff

 – Anbringung von festen Abschirmungen wie 
Geländern, Netzen oder Gittern

 – Bei bestehenden nicht bruchsicheren Glas-
wänden sind zum Schutz vor Glasbruch 
geeignete Splitterschutzfolien aufgebracht

• Lichtdurchlässige Wände sowie deren Be-
standteile (Rahmen, Befestigungsteile, Glas-
elemente) sind so eingebaut oder verankert, 
dass Beschäftigte nicht durch herabfallende 
Teile verletzt werden können.

• Treppen sind so gestaltet, dass sie sicher 
begangen werden können.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

WEITERE INFORMATIONEN
• ASR A1.8 „Verkehrswege“
•  ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“
•  ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von 

Arbeitsstätten“
• DGUV Information 208-005 „Treppen“ 
•  „Arbeitsstätten sicher planen und 

gestalten“
• „Verkehrswege im Gebäude“    

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/ASR/ASR-A1-8.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-V3a-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-V3a-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-V3a-2.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/788/treppen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/788/treppen
https://www.vbg.de/arbeitsstaetten
https://www.vbg.de/arbeitsstaetten
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/arbeitsstaetten/verkehrswege-im-gebaeude
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Fluchtwege

Fluchtwege sind auch die im Bauordnungsrecht 
definierten Rettungswege, sofern sie selbststän-
dig begangen werden können. Bei der diesbezüg-
lichen Gefährdungsbeurteilung sind nicht nur die 
maximale Anzahl der anwesenden Personen zu 
berücksichtigen, sondern auch, ob beispielsweise 
ortsunkundige Personen anwesend sein können.

Prüfen Sie, ob die Breite der Fluchtwege in Ihren 
Arbeitsstätten den Anforderungen der Techni-
schen Regel für Arbeitsstätten „Fluchtwege und 
Notausgänge“ (ASR A2.3) entsprechen.

WEITERE INFORMATIONEN

ASR A2.3 „Fluchtwege, Notausgänge“

Stellen Sie sicher, dass in Arbeitsstätten die 
Fluchtweglänge maximal 35 m (in Luftlinie ge-
messen) beträgt, solange keine besonderen 
Gefährdungen vorhanden sind. Die tatsächliche 
Laufweglänge darf nicht mehr als das 1,5-Fache 
der Fluchtweglänge betragen. Für Räume mit 
erhöhter Brandgefährdung ohne selbsttätige 

Feuerlöscheinrichtung beträgt die maximale 
Fluchtweglänge 25 m und für Räume, in denen 
eine Gefährdung durch explosionsgefährdete 
Stoffe besteht, 10 m. Bei Lagerung oder Verwen-
dung von Gefahrstoffen sind zum Beispiel die 
Vorgaben der TRGS 510 zu beachten.

Nebenfluchtweg

Das Erfordernis eines Nebenfluchtwegs ergibt 
sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter be-
sonderer Berücksichtigung der bei dem jeweili-
gen Aufenthaltsort beziehungsweise Arbeits-
platz vorliegenden spezifischen Verhältnisse, 
zum Beispiel einer erhöhten Brandgefahr oder 
der Anzahl der Personen, die auf den Fluchtweg 

angewiesen sind. Ein Nebenfluchtweg kann 
zum Beispiel erforderlich sein bei (Lager-)Räu-
men mit einer Fläche von mehr als 200 m², bei 
Arbeitsräumen mit einer Grundfläche von mehr 
als 400 m² oder aufgrund anderer spezifischer 
Vorschriften (zum Beispiel aus dem jeweiligen 
Landesbaurecht, ASR A2.3). 

Beleuchtung und Kennzeichnung

Prüfen Sie, ob bei allen Verkehrswegen eine 
ausreichende Beleuchtung vorhanden ist:
• Bei Verkehrswegen ohne Stufen: ≥ 50 Lux
• Bei Verkehrswegen im Bereich von Absätzen 

und Stufen: ≥ 100 Lux

Beachten Sie, dass Fluchtwege sowie Notausgänge 

dauerhaft sichtbar gekennzeichnet sein müssen. 
Die Kennzeichnung darf nicht verdeckt sein.

Achten Sie darauf, dass bei Ausfall der Allge-
meinbeleuchtung eine Sicherheitsbeleuchtung 
gewährleistet ist.

GESETZLICHE VORGABEN
ArbStättV

WEITERE INFORMATIONEN
• ASR A1.8 „Verkehrswege“
•  TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstof-

fen in ortsbeweglichen Behältern“

Anzahl der Personen 
(Einzugsgebiet)

Lichte Breite von Hauptflucht-
wegen (in m)*

bis 5 0,90

bis 20 1,00

bis 200 1,20

bis 300 1,80

bis 400 2,40

Tabelle 1: Fluchtwegbreiten gemäß ASR A2.3

*  Eine Einschränkung der Mindest-
breite der Flure an Türen ist abhän-
gig von der Personenzahl zulässig 
(ASR A2.3).

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-8.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-8.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
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Fußböden

Die Art des Fußbodens beeinflusst die Sicher-
heit beim Stehen und Gehen. Die Eigenschaften 
der Bodenbeläge sind der jeweils spezifischen 
Nutzungs- und Beanspruchungsart angepasst 
und für diese geeignet. Ungeeignete Fußboden-
beläge sind immer wieder eine Ursache für Un-
fälle auf Verkehrswegen. 
• Deshalb müssen Fußböden zum Beispiel ent-

sprechend rutschhemmend ausgeführt sein. 
• Bei regelmäßigem Auftreten von gleitfördern-

den Stoffen – zum Beispiel Staub, Wasser, Öl, 

Fette – muss der Fußbodenbelag einen aus-
reichenden Verdrängungsraum aufweisen. 

• Bei benachbarten Arbeitsbereichen mit unter-
schiedlichen Rutschgefahren darf die Rutsch-
hemmung der Fußbodenbeläge sich um 
höchstens eine Klasse unterscheiden. 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

Türen und Tore

Die folgenden Gestaltungsmerkmale für Türen 
und Tore haben sich bewährt:
• Türen und Tore sind so angeordnet, dass kei-

ne zusätzlichen Gefährdungen entstehen, 
eine sichere Bedienung möglich ist und die 
Mindestbreite von Verkehrswegen nicht ein-
geengt ist – siehe auch Abschnitt 
„Verkehrswege“.

• Ganzglastüren bestehen aus bruchsicheren, 
lichtdurchlässigen Werkstoffen, sogenannten 
Sicherheitsgläsern – zum Beispiel Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), Einscheiben-Sicher-
heitsglas (ESG) sowie lichtdurchlässigen 
Kunststoffen mit vergleichbaren Sicherheits-
eigenschaften. Gläser mit eingegossenen 
Drähten sind keine Sicherheitsgläser.

• Türen, die zu mehr als drei Viertel ihrer Fläche 

aus einem durchsichtigen Werkstoff beste-
hen, sind so gekennzeichnet, dass sie deut-
lich von allen Nutzern wahrgenommen wer-
den können.

• Kraftbetriebene Tore sind so ausgeführt, dass 
durch die auftretenden Kräfte und Bewegun-
gen niemand gefährdet wird.

3.1.2 Arbeitsplätze in Gebäuden

In Forschungsinstituten können aufgrund von 
neuen Forschungsprojekten oder Änderungen 
in der Ausrichtung der Forschung Veränderun-
gen der Räumlichkeiten und der Einrichtung 
erforderlich werden. Insbesondere bei Nut-
zungsänderung von Räumlichkeiten oder 

Einrichtung von Räumen, die vorher nicht als 
Arbeitsraum gedient haben, sind die in den 
folgenden Abschnitten beschriebenen Aspekte 
zu berücksichtigen, um ein nachhaltig sicheres 
und gesundes Forschen zu ermöglichen.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

WEITERE INFORMATIONEN
•  „Arbeitsstätten sicher planen und 

gestalten“
• ASR A1.7 „Türen und Tore“
• ASR A1.8 „Verkehrswege“
•  ASR A2.3 

„Fluchtwege und Notausgänge“
•  DGUV Information 208-014  

„Glastüren, Glaswände“
•  DGUV Information 208-026 

„Sicherheit von kraftbetätigten 
Karusselltüren“

WEITERE INFORMATIONEN
•  „Arbeitsstätten sicher planen und 

gestalten“
•  DGUV Verhaltensregeln „Stolper-, 

Rutsch- und Sturzunfälle“
• ASR A1.5 „Fußböden“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/02_Arbeitsstaetten_gestalten/2_Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten/Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten_node.html
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/02_Arbeitsstaetten_gestalten/2_Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten/Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten_node.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-7.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-7.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-8.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-8.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-3.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/794/glastueren-glaswaende
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/794/glastueren-glaswaende
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/128/sicherheit-von-kraftbetaetigten-karusselltueren
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/128/sicherheit-von-kraftbetaetigten-karusselltueren
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/128/sicherheit-von-kraftbetaetigten-karusselltueren
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/02_Arbeitsstaetten_gestalten/2_Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten/Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten_node.html
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/02_Arbeitsstaetten_gestalten/2_Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten/Leitfaden_Arbeitsstaetten_sicher_planen_und_gestalten_node.html
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/stolperunfaelle/verhaltensregeln/index.jsp
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/stolperunfaelle/verhaltensregeln/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/ASR/ASR-A1-5
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Arbeitsräume

Fachgerecht gestaltete Arbeitsräume ermögli-
chen ein sicheres, gesundheitsgerechtes und 
produktives Arbeiten:
• Bei der Planung der Arbeitsräume wird analy-

siert, welche räumlichen Voraussetzungen 
benötigt und welche Arbeitsaufgaben in den 
Räumen ausgeführt werden. 

• Arbeitsräume besitzen eine ausreichende 
Grundfläche. Bei Büro- und Bildschirmar-
beitsplätzen beträgt die Fläche je Arbeitsplatz 
einschließlich allgemein üblicher Möblierung 
und anteiliger Verkehrsflächen im Mittel nicht 
weniger als 8 bis 10 m2.

• In Großraumbüros (400 m2) ist die Störwir-
kung größer als in kleinen Räumen; deswe-
gen beträgt die Fläche pro Arbeitsplatz 12 bis 
15 m2.

• Jeder Arbeitsplatz besitzt eine ausreichende 
freie Bewegungsfläche. Erforderlich ist eine 
freie unverstellte Fläche von mindestens 
1,5 m2. Sie darf an keiner Stelle weniger als 
1 m tief und breit sein (Benutzerfläche).

• Es sind ausreichende Funktionsflächen für 
Fenster und Türen, bewegliche Teile an Ar-
beitsmitteln und Möbeln vorgesehen, um 
diese ungehindert öffnen zu können. Um 
Quetsch-, Scher- und Stoßstellen zu vermei-
den, sind zusätzlich Sicherheitsabstände vor 
Möbelauszügen eingeplant.

• Die Elektroinstallationen sind den Arbeitsan-
forderungen (Anzahl und Leistung vorgesehe-
ner Verbraucher, Lage und Dimensionierung 
der dafür notwendigen Anschlüsse im Raum) 
entsprechend eingeplant und ermöglichen 
eine Energieversorgung, die die Arbeitsabläu-
fe und den Verkehr im Arbeitsraum nicht be-
hindert sowie eine sichere Reinigung der Ar-
beitsräume zulässt.

Fenster

Fenster beeinflussen wesentlich das Wohlemp-
finden der Personen und fördern ausreichende 
Sehverhältnisse für die Arbeit. Im Folgenden 
finden Sie einige Hinweise zur Gestaltung, die 
sich bewährt haben:
• Die Flächen von Fenstern, die als Sichtverbin-

dung vorgesehen sind, sind ausreichend 
groß. Das Verhältnis von lichtdurchlässiger 
Fenster-, Tür- oder Wandfläche beziehungs-
weise Oberlichtfläche zur Raumgrundfläche 
beträgt mindestens 1:10 (entspricht circa 1:8 
Rohbaumaße).

• Um im Sitzen aus dem Fenster schauen zu 
können, sollte die Unterkante der durchsichti-
gen Flächen für Fenster beziehungsweise in 
Türen zwischen 0,85 m und 1,25 m über dem 
Raumfußboden liegen. Dies gilt nicht, wenn 

statt der Fenster überwiegend aus Glas oder 
einem durchsichtigen Werkstoff bestehende 
Wände und Türen als Sichtverbindung dienen.

• Bei Fenstern ist grundsätzlich eine Ab- und 
Durchsturzsicherung von 1,00 m Höhe bezie-
hungsweise mindestens 0,80 m Höhe bei 
gleichzeitiger Tiefe von 0,20 m vorhanden. 
Beträgt die Absturzhöhe mehr als 12 m, ist 
unabhängig von der Brüstungshöhe eine Ab- 
und Durchsturzsicherung von 1,10 m Höhe 
vorhanden.

WEITERE INFORMATIONEN
•  ASR A1.6 „Fenster, Oberlichter,  

lichtdurchlässige Wände“
•  „Fenster“    

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

WEITERE INFORMATIONEN
•  ASR A1.2 „Raumabmessungen und 

Bewegungsflächen“
•  DGUV Information 215-441  

„Büroraumplanung – Hilfen für das syste-
matische Planen und Gestalten von Büros“

•  „Arbeitsräume“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-6.html
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/arbeitsstaetten/fenster
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-2.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/224/bueroraumplanung-hilfen-fuer-das-systematische-planen-und-gestalten-von-bueros
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/224/bueroraumplanung-hilfen-fuer-das-systematische-planen-und-gestalten-von-bueros
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/224/bueroraumplanung-hilfen-fuer-das-systematische-planen-und-gestalten-von-bueros
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/arbeitsstaetten/arbeitsraeume
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Sonnenschutz

Sonnenschutzvorrichtungen können die Ener-
giebilanz und das Klima im Gebäude positiv 
beeinflussen; sie schützen die Beschäftigten 
vor Blendungen und Spiegelungen besonders 
bei der Arbeit am Bildschirm und im Labor. 

Folgende Gestaltungsaspekte haben sich 
bewährt:
• Die Auswahl des Sonnenschutzes ist an die 

Windverhältnisse des Grundstückes sowie die 
Nutzung der jeweiligen Räumlichkeiten ange-
passt. Je nach lokalen Verhältnissen können 
unterschiedliche Arten von Sonnenschutzvor-
richtungen geeignet sein – Sonnenschutzver-
glasung, außenliegender Sonnenschutz, in die 
Fenster integrierter Sonnenschutz, innen lie-
gender Sonnenschutz oder eine Kombination 
der Einrichtungen.

• Eine geeignete Steuerung (zeitlich program-
mierbar) des Sonnenschutzes hilft, die Über-
schreitung der Raumtemperatur von 30° C zu 
vermeiden.

• Sonnenschutzsysteme sind so installiert, 
dass sie das Öffnen der Fenster für die Lüf-
tung nicht verhindern.

• Bei Notausgängen beziehungsweise Fens-
tern, die als Notausstiege vorgesehen sind, 
kann der Sonnenschutz bei Ausfall der Strom-
versorgung manuell bedient oder automa-
tisch hochgefahren werden, damit Flucht- 
und Rettungswege nutzbar bleiben.

WEITERE INFORMATIONEN
•  ASR A1.6 „Fenster, Oberlichter,  

lichtdurchlässige Wände“
• ASR A3.5 „Raumtemperatur“
• ASR A3.6 „Lüftung“
•  DGUV Information 215-444  

„Sonnenschutz im Büro“
•  „Sonnenschutzvorrichtungen“

Lüftung

Nach ArbStättV und den dazugehörigen techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.5 
„Raumtemperaturen“ und ASR A3.6 „Lüftung“ 
sollen Arbeitsräume über eine gesundheitlich 
zuträgliche Raumtemperatur und Atemluft ver-
fügen und es soll keine unzumutbare Zugluft 
auftreten. Die Anforderungen nach gesundheit-
lich zuträglicher Atemluft aus der ASR A3.6 
„Lüftung“ sind an allen Arbeitsplätzen einzu-
halten. Durch regelmäßiges Lüften findet ein 
Luftaustausch von Innenraumluft mit frischer 
Außenluft statt. Dabei werden unter anderem 
verbrauchte Luft, Schadstoffe von Materialien 
(zum Beispiel Möbel, Fußbodenbelag), Partikel 
sowie Biostoffe (zum Beispiel Krankheitserre-
ger) nach außen abtransportiert, um eine gute 
Luftqualität in Innenräumen zu gewährleisten. 
Bei der Lüftung kann zwischen der freien Lüf-
tung und der technischen Lüftung unterschie-
den werden. Die freie Lüftung erfolgt zumeist 
über Fenster. Dabei ist die Stoßlüftung mit weit 
geöffneten Fenstern und am besten auch mit 
zusätzlich weit geöffneten Türen am effektivsten. 
Zumeist sind wenige Minuten schon ausrei-
chend. Ein Lüften über gekippte Fenster ist 

weniger effektiv, kann aber als Ergänzung zur 
Stoßlüftung sinnvoll sein. Bei der technischen 
Lüftung wird über zentrale oder dezentrale 
raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) kon-
tinuierlich gefilterte Frischluft von außen in die 
Innenräume geleitet. Beim Einsatz von Klimaan-
lagen kann die Luft gleichzeitig auch noch er-
wärmt, gekühlt, be- und/oder entfeuchtet wer-
den. Im Gegensatz zur freien Lüftung gewähr-
leisten RLT-Anlagen bei korrekter Einstellung 
durchgehend einen ausreichenden Luft-
austausch, unabhängig von den äußeren Witte-
rungsbedingungen. Sind aufgrund der Tätigkei-
ten, der eingesetzten Arbeitsmittel oder Ar-
beitsstoffe gesundheitsschädliche Stoffe in der 
Raumluft zu erwarten und eine Substitution 
oder die Nutzung von geschlossenen Systemen 
nicht möglich, müssen die auftretenden Stoffe 
möglichst an der Entstehungsstelle erfasst und 
sachgerecht abgeführt werden.    

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A1-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-5.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-5.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/buero/615/sonnenschutz-im-buero
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/buero/615/sonnenschutz-im-buero
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/arbeitsstaetten/sonnenschutzvorrichtungen
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-5.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
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Beleuchtung

Ausreichende und geeignete Beleuchtung för-
dert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten. Hinweise finden Sie unter 
„Beleuchtung in Arbeitsstätten“, in der ASR A3.4 

„Beleuchtung“ und DIN EN 12464 „Beleuchtung 
von Arbeitsstätten“.

Lärm und Akustik

Je weniger Lärm, desto besser für die Gesund-
heit und die Produktivität. Arbeitsräume sind so 
gestaltet, dass die Schallausbreitung nach den 
in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminde-
rungstechnik vermindert wird.

In Arbeitsstätten wird der Lärmexpositionspegel 
so niedrig gehalten, wie es nach Art des Betrie-
bes möglich ist. Die folgenden Werte für den 
Lärmexpositionspegel haben sich bei unter-
schiedlichen Tätigkeiten bewährt:
• Bei überwiegend geistigen Tätigkeiten 55 dB(A)
• Bei einfachen oder überwiegend mechani-

sierten Bürotätigkeiten und vergleichbaren 
Tätigkeiten 70 dB(A)

Bei einem Tages-Lärmexpositionspegel bezie-
hungsweise Spitzenschalldruckpegel ober-
halb von LEX,8h = 80 dB(A) beziehungsweise 

LpC,peak = 135 dB(C) kommt zum Schutz der Be-
schäftigten vor tatsächlichen oder möglichen 
Gefährdungen die Lärm- und  Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung zur Anwendung. Oberhalb 
dieses Auslösungswertes müssen verschiedene, 
in der Verordnung genannte Maßnahmen ergrif-
fen werden. Dabei sind diese Werte die unteren 
Auslösewerte. Wird der Tages-Lärmexpositions-
pegel beziehungsweise Spitzenschalldruckpegel 
von LEX,8h = 85 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 
137 dB(C) erreicht oder überschritten, müssen 
weitergehende Maßnahmen ergriffen werden. 
Bei der Anwendung der Auslösewerte wird die 
dämmende Wirkung eines persönlichen Gehör-
schutzes der Beschäftigten nicht berücksichtigt. 

Die folgende Tabelle bietet einen groben Über-
blick zu den zu veranlassenden Maßnahmen 
und verweist auf die jeweilige Rechtsquelle.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
ArbStättV

WEITERE INFORMATIONEN
• ASR A3.4 „Beleuchtung“
•  DGUV Information 215-442  

„Beleuchtung im Büro“
•  DIN EN 12464 „Beleuchtung von 

Arbeitsstätten“

Tages-Lärmexposi-
tionspegel LEX,8h

Maßnahmen Rechtsgrundlage

≥ 80 dB(A) Informationspflicht und Unterweisung 
mit Übung

§ 11 der LärmVibrationsArbSchV  
§ 3 Absatz 1 der PSA-BV

> 80 dB(A) Gehörschutz zur Verfügung stellen § 8 der LärmVibrationsArbSchV

Angebotsvorsorge § 5 ArbMedVV

≥ 85 dB(A) Informationspflicht und Unterweisung 
mit Übung

§ 11 der LärmVibrationsArbSchV  
§ 3 Absatz 1 der PSA-BV

Gehörschutz zur Verfügung stellen § 8 der LärmVibrationsArbSchV

Gehörschutztragepflicht (Beschäftigter) 
und Kontrollpflicht (Unternehmer)

§ 8 der LärmVibrationsArbSchV

Pflichtvorsorge § 4 ArbMedVV

> 85 dB(A) Lärmminderungsprogramm § 7 der LärmVibrationsArbSchV

Lärmbereichs-Kennzeichnung § 7 der LärmVibrationsArbSchV

 
Tabelle 2: Zu veranlassende Maßnahmen bei Erreichen oder Überschreiten der Tageslärmexpositionspegel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/arbeitsstaetten/beleuchtung-in-arbeitsstaetten
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/l_rmvibrationsarbschv/
https://www.gesetze-im-internet.de/l_rmvibrationsarbschv/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-4.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/642/beleuchtung-im-buero-hilfen-fuer-die-planung-der-kuenstlichen-beleuchtung-in-bueroraeumen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/642/beleuchtung-im-buero-hilfen-fuer-die-planung-der-kuenstlichen-beleuchtung-in-bueroraeumen
https://www.gesetze-im-internet.de/l_rmvibrationsarbschv/
https://www.gesetze-im-internet.de/psa-bv/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbMedVV
• ArbStättV
• LärmVibrationsArbSchV
•  PSA-BV

Lärm und Akustik (Fortsetzung) WEITERE INFORMATIONEN
• ASR A 3.7 „Lärm“
•   Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-234 

„Raumakustik in industriellen 
Arbeitsräumen“

•  TA Lärm „Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm“

•  TRLV Lärm, Teil 2 „Technische Regeln zur 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzver-
ordnung – Teil 2: Messung von Lärm“

•  DGUV Regel 112-194  
„Benutzung von Gehörschutz“

•  DGUV Information 209-023 
„Lärm am Arbeitsplatz“

•  DGUV Information 215-443 
„Akustik im Büro“

Ergonomie

Ergonomische Arbeitsumgebungen begünsti-
gen nicht nur entspanntes und konzentrierteres 
Arbeiten, sondern reduzieren auch die körperli-
che Belastung der Beschäftigten. Wer auf eine 
ergonomisch gestaltete Arbeitsumgebung Wert 
legt, verwendet Arbeitsmittel, die eine rei-
bungslose, fehlerfreie und sichere Umsetzung 
der Arbeitsaufgaben ermöglichen. 
• Günstige Formen für Tischflächen festlegen 

(unter anderem Freiform, Winkelkombination, 
Rechtecktisch)

• Erreichbarkeit von Arbeitsstoffen und Arbeits-
mitteln gewährleisten (Höhe und Tiefe der 
Tische, Schränke und anderes)

• Arbeitsplätze so planen, dass Beschäftigte 
nicht nur sitzen (Drucker im separaten Raum, 
höhenverstellbarer Tisch und Ähnliches), bei 
Steharbeitsplätzen Stehhilfen bereitstellen

• Für gute Bedienbarkeit der Arbeitsmittel sor-
gen (Bedienelemente leicht erreichbar)

• Barrierefreiheit beachten

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 213-850 

„Sicheres Arbeiten in Laboratorien 
– Grundlagen und Handlungshilfen“

•  DGUV Information 215-410  
„Bildschirm- und Büroarbeitsplätze – 
Leitfaden für die Gestaltung“

•  DIN EN 14056  
„Laboreinrichtungen – Empfehlungen 
für Anordnung und Montage“

•  DIN EN 13150 „Arbeitstische für  
Laboratorien – Maße, Sicherheits- 
anforderungen und Prüfverfahren“

Umwehrungen

Ermitteln Sie bei Arbeitsflächen auf Gerüsten, 
Türmen, Dächern und Dachterrassen oder auf 
anderen hoch gelegenen Bereichen über eine 
Gefährdungsbeurteilung, ob und welche Absturz-
sicherungen notwendig sind. Bei einer Absturz-
höhe von 1,0 m oder mehr ist eine Absturzsiche-
rung notwendig. Diese kann ein 1,0 m hohes 
Geländer (ab 12,0 m Absturzhöhe 1,1 m) mit einer 
Knieleiste in Höhe von 0,5 m und mit einer 0,1 m 
hohen Fußleiste sein. Die Ausführung erfolgt in 

der Regel als festes Geländer mit einer zulässi-
gen Horizontallast von mindestens 1000 N/m. 
Für Geländer von Laufstegen ist eine zulässige 
Horizontallast von 500 N/m ausreichend. 

WEITERE INFORMATIONEN

ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und her-
abfallenden Gegenständen, Betreten 
von Gefahrenbereichen“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/445/dguv-information-209-023-laerm-am-arbeitsplatz
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/445/dguv-information-209-023-laerm-am-arbeitsplatz
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2950/akustik-im-buero-hilfen-fuer-die-akustische-gestaltung-von-bueros
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
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Zugang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen 

Sehen Sie bauliche Verkehrswege, zum Beispiel 
Treppen oder Steigleitern, für den Zugang zu 
hoch gelegenen, fest eingerichteten Flächen 
und Arbeitsplätzen vor. Für temporäre Zugänge 
zu hoch gelegenen Flächen und Arbeitsplätzen 
bringen Sie zum Beispiel bei Gerüsten Treppen-
türme, innenliegende Leiterzugänge oder sicher 
befestigte Anlegeleitern an.

Dabei regeln die Betriebssicherheitsverordnung 
und die dazu gehörigen Technischen Regeln die 
Nutzung von Leitern als Zugang zu hoch gelege-
nen Arbeitsplätzen. Die Verwendung von Leitern 
als hoch gelegene Arbeitsplätze und von Zu-
gangs- und Positionierungsverfahren unter Zu-
hilfenahme von Seilen ist nur in solchen Fällen 
zulässig, in denen wegen der geringen Gefähr-
dung und wegen der geringen Dauer der Ver-
wendung die Verwendung anderer, sichererer 
Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist und die 
Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Arbei-
ten sicher durchgeführt werden können. Auf-
grund der Absturzgefährdung und der höheren 
ergonomischen Belastung dürfen tragbare Lei-
tern als hochgelegener Arbeitsplatz nur verwen- 
det werden, wenn der Beschäftigte mit beiden 

Füßen auf einer Stufe oder Plattform steht und 
der Standplatz auf der Leiter nicht höher als 5 m 
über der Aufstellfläche liegt. Bei Standhöhen 
zwischen 2 und 5 m dürfen Arbeiten nur unter 
bestimmten Voraussetzungen durchgeführt 
werden (siehe TRBS 2121-2). 

Unabhängig davon muss die Institutsleitung die 
Möglichkeit einer Personenrettung aus hoch 
gelegenen Arbeitsplätzen sicherstellen 
(Rettungskonzept). 

Schutz vor herabfallenden Gegenständen 

Um sicherzustellen, dass bei Arbeiten auf meh-
reren Ebenen oder zum Beispiel bei einer um die 
Versuchshalle umlaufenden Galerie niemand 
durch herabfallende Gegenstände gefährdet 
wird, haben sich mindestens 0,1 m hohe Fuß-
leisten bewährt.

Stellen Sie sicher, dass alle Gegenstände, Gerä-
te oder Einrichtungen, die herabfallen oder 
umfallen können, befestigt und gesichert sind.

Überprüfen Sie regelmäßig, dass Lagereinrich-
tungen richtig genutzt werden (schwere Gegen-
stände nach unten, leichtere nach oben) und 
zum Beispiel Regalbretter nicht überlastet 
werden.

WEITERE INFORMATIONEN
•  ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und 

herabfallenden Gegenständen,  
Betreten von Gefahrenbereichen“

•  DGUV Information 208-061  
„Lagereinrichtungen und Ladungsträ-
ger“

3.1 Gestaltung der Forschungsinstitute 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
 BetrSichV

WEITERE INFORMATIONEN
•  TRBS 2121 Teil 1 „Gefährdung von Be-

schäftigten durch Absturz bei der Ver-
wendung von Gerüsten“

•  TRBS 2121 Teil 2 „Gefährdung von 
Beschäftigten bei der Verwendung von 
Leitern“

•  TRBS 2121 Teil 3 „Gefährdung von  
Beschäftigten durch Absturz bei der 
Verwendung von Zugangs- und  
Positionierungsverfahren unter  
Zuhilfenahme von Seilen“

•  TRBS 2121 Teil 4 „Gefährdung von  
Beschäftigten durch Absturz – Aus-
nahmsweises Heben von Beschäftigten 
mit hierfür nicht vorgesehenen 
Arbeitsmitteln“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Technischer-Arbeitsschutz/Technischer-Arbeitsschutz_node.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A2-1.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/4719/lagereinrichtungen-und-ladungstraeger
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/4719/lagereinrichtungen-und-ladungstraeger
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/4719/lagereinrichtungen-und-ladungstraeger
http://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/index.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-1.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-3.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-4.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-2121-Teil-4.html
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3.2 Technik und betriebliche Prozesse    

3.2.1 Arbeitsmittel und maschinentechnische Einrichtungen

Wählen Sie Arbeitsmittel so aus, dass sie si-
cher und gesund benutzt werden können sowie 
die betrieblichen Anforderungen und Einsatzbe-
dingungen erfüllen. Manche Arbeitsmittel, die 
in Forschungsinstituten verwendet werden sol-
len, sind vom Hersteller nicht ausdrücklich für 
diese Verwendung vorgesehen. Sollen diese 
Arbeitsmittel dennoch für die spezifischen Ein-
satzbedingungen im Forschungsinstitut verwen-
det werden, müssen Sie die Sicherheit auf an-
dere Weise ermöglichen. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, bei der Beschaffung und Benut-
zung von Ausstattungen darauf zu achten, dass 
Gefährdungen, Verletzungen und andere ge-
sundheitliche Schädigungen vermieden wer-
den. Eine weitere Besonderheit in Forschungs-
instituten ist, dass Geräte und Anlagen extra für 
Forschungszwecke oder -projekte (selbst) her-
gestellt, weiterentwickelt und betrieben wer-
den. Wenn Sie Geräte, Anlagen oder Versuchs-
aufbauten selbst bauen, müssen Sie je nach Art 
und Nutzung bestimmte Herstellerpflichten 
erfüllen. Dies gilt auch für Geräte, Anlagen und 
Versuchsaufbauten, die nur für die eigene Nut-
zung errichtet werden. Prüfen Sie daher gewis-
senhaft, welche Pflichten Sie erfüllen müssen 
und unter welchen Rahmenbedingungen das 
Gerät, die Anlage oder der Versuchsaufbau zu 
Forschungszwecken betrieben werden darf. 

Hierbei werden in wissenschaftlich-technischen 
Grenzbereichen teilweise unübliche Schutz-
maßnahmen getroffen, da nicht auf verkehrsüb-
liche Lösungen zurückgegriffen werden kann. 
Manchmal muss in dieser Umgebung sogar der 
„Stand der Technik“ neu definiert werden. Den-
noch sind hierbei viele Regelungen und Gesetze 
einzuhalten. Unter Umständen muss zum Bei-
spiel eine Konformitätserklärung erstellt werden 
(siehe auch DGUV Information 202-002 „Her-
stellen und Betreiben von Geräten und Anlagen 
zu Forschungszwecken“). 

WEITERE INFORMATIONEN

DGUV Information 202-002 
„Herstellen und Betreiben von Geräten 
und Anlagen für Forschungszwecke“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/772/herstellen-und-betreiben-von-geraeten-und-anlagen-fuer-forschungszwecke
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/772/herstellen-und-betreiben-von-geraeten-und-anlagen-fuer-forschungszwecke
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/772/herstellen-und-betreiben-von-geraeten-und-anlagen-fuer-forschungszwecke
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/772/herstellen-und-betreiben-von-geraeten-und-anlagen-fuer-forschungszwecke
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/772/herstellen-und-betreiben-von-geraeten-und-anlagen-fuer-forschungszwecke
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/772/herstellen-und-betreiben-von-geraeten-und-anlagen-fuer-forschungszwecke
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Bei der Auswahl und Beurteilung von Arbeits-
mitteln hat sich das folgende Vorgehen 
bewährt:
1. Ermittlung der vom Hersteller vorgesehenen 

Anwendungsbereiche und Gefahrenhinweise
2. Vergleich der Vorgaben des Herstellers mit 

den Betriebsbedingungen der geplanten Nut-
zung im Betrieb

3. Beurteilung, ob beim Abweichen von den 
Herstellerangaben und der Art der geplanten 
Nutzung zusätzliche Gefährdungen entstehen

4. Festlegen von Maßnahmen zur Reduzierung 
der Gefährdungen entsprechend den Hinwei-
sen des Herstellers und den veränderten 
Nutzungsbedingungen

5. Erstellen einer entsprechenden Betriebs- 
anweisung

Bei der Beurteilung der Gefährdungen und der 
Ableitung von Maßnahmen ist unter anderem 
zu beachten, dass durch die Bewegung maschi-
nentechnischer Einrichtungen Personen nicht 
gefährdet werden, zum Beispiel durch Krane, 
Punktzüge oder maschinelle Versuchsaufbau-
ten, wie zum Beispiel Roboter. 

Die Forderung nach gefahrlosem Betrieb 
schließt ein, dass:
• maschinentechnische Einrichtungen gegen 

unbefugtes Benutzen und unbeabsichtigtes 
Bewegen gesichert sind,

• Gefahrstellen an bewegten maschinentechni-
schen Einrichtungen gesichert sind – zum 
Beispiel durch Schaltleisten, Lichtschranken, 
ständige Beobachtung,

• der Bewegungsvorgang dieser Einrichtungen 
sowie die Umgebung von den Bedienenden 
vollständig eingesehen werden können. Bei 
eingeschränkter Sicht muss den Bedienen-
den die Bewegung mit Zeichen, Bild- oder 
Sprachübertragung eindeutig signalisiert 
werden,

• feste und bewegliche Teile und Aufbauten so 
aneinander vorbeigleiten, dass keine 
Quetsch- oder Scherstellen entstehen,

Durch die Nutzung der Arbeitsmittel können im 
Laufe der Zeit Verschleiß und Schäden an den 
Arbeitsmitteln auftreten. Diese wiederum kön-
nen zu einer Gefährdung der Benutzerinnen 
und Benutzer führen. Daher müssen die in For-
schungsinstituten eingesetzten Arbeitsmittel 
regelmäßig kontrolliert und je nach Arbeitsmit-
tel geprüft werden. Vor der Verwendung eines 
Arbeitsmittels muss dieses durch Inaugen-
scheinnahme und gegebenenfalls durch eine 
Funktionskontrolle auf offensichtliche Mängel 
kontrolliert werden. Neben diesen Kontrollen 
müssen Sie für wiederkehrende Prüfungen in 
angemessenen Zeitabständen sorgen. Wie, von 
wem und in welchen Abständen dies geschehen 
soll, beschreiben zum Beispiel die TRBS 1201 
und die TRBS 1203. Die konkreten Prüfintervalle 
und -umfänge für die einzelnen verwendeten 
Arbeitsmittel müssen im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung ermittelt und festgelegt wer-
den. Im Einschichtbetrieb hat sich bei vielen 
Arbeitsmitteln ein Prüfabstand von einem Jahr 
bewährt. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen 
Sie mindestens bis zur nächsten Prüfung 
aufbewahren. 

Bestimmte Arbeitsmittel gehören aufgrund ihrer 
besonders gravierenden Gefährdungen zu den 
überwachungsbedürftigen Anlagen. Damit die 
Betriebssicherheit dieser Anlagen gewährleistet 
ist, unterliegen diese besonderen, regelmäßig 
wiederkehrenden Prüfungen. Welche Anlagen 
hierunter fallen sowie die jeweiligen Prüfinterval-
le, Anforderungen an die Prüfenden und Prüfin-
halte regelt die Betriebssicherheitsverordnung in 
§ 18 und Anhang 2. Zu nennen sind hier bei-
spielsweise Aufzugsanlagen, Druckanlagen und 
Arbeitsmittel, die in explosionsgefährdeten Be-
reichen eingesetzt werden. Ein Ablaufschema 
zum Umgang mit überwachungsbedürftigen 
Anlagen bietet Abbildung 5 „Umgang mit über-
wachungsbedürftigen Anlagen“.  

3.2 Technik und betriebliche Prozesse

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• BetrSichV 
•  TRBS 1201 „Prüfungen und Kontrol-

len von Arbeitsmitteln und überwa-
chungsbedürftigen Anlagen“

•  TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte 
Personen“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-1201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS-1203.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/index.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1203.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1203.html
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Abbildung 5: Umgang mit überwachungsbedürftigen Anlagen  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Sichtprüfung 
regelmäßig 

vorgenommen?

Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt?

Regelmäßige Prüfung 
gewährleistet?

Betriebsanwei-
sung vorhanden und 

aktuell?

Unterweisung 
durchgeführt?

Sichtprüfung vornehmen
Gegebenenfalls 

Mängel beheben

Gegebenenfalls 
Mängel beheben

Gegebenenfalls 
Mängel beheben

Gefährdungsbeurteilung 
durchführen/fortschreiben; 

Maßnahmen ableiten; 
Wirksamkeitsprüfung

Prüffristen festlegen
Befähigte Personen benennen 

Prüfung durchführen und 
dokumentieren

Betriebsanweisung erstel-
len oder überarbeiten

Unterweisung durchführen

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

Überwachungs- 
bedürftige Anlagen 

vorhanden?

Arbeitsmittel/Anlage zur  
Benutzung freigeben



52

3 Fachinformationen 3.2 Technik und betriebliche Prozesse

3.2.2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen 
nur von Elektrofachkräften oder unter Leitung 
und Aufsicht einer Elektrofachkraft errichtet, 
geändert und instandgehalten werden. Zusätz-
lich müssen sie regelmäßig geprüft werden. Die 
Prüffristen hierfür müssen Sie anhand der Ge-
fährdungsbeurteilung und den Herstelleranga-
ben festlegen. Jedoch müssen ortsfeste elektri-
sche Anlagen spätestens alle 4 Jahre, ortsver-
änderliche Anlagen spätestens alle 2 Jahre ent-
sprechend der DGUV Vorschrift 3 geprüft 
werden. Überprüfen Sie unabhängig von den 
festgelegten Prüffristen alle mobil verwendeten 
elektrischen Betriebsmittel vor Beginn jedes 
Einsatzes durch Sichtkontrolle auf
• mechanisch einwandfreien Zustand und 

Funktionsfähigkeit und
• einwandfreien Zustand der beweglichen An-

schluss- und Verlängerungsleitungen. 

Dies gilt insbesondere für elektrische Betriebs-
mittel, die zum Beispiel für Feldversuche im 
Freien genutzt werden und dadurch besonderen 
Bedingungen ausgesetzt sind. Sind Schäden 
erkennbar, durch die die Sicherheit beeinträch-
tigt werden kann (zum Beispiel Beschädigung 
der Isolierung), dürfen die Betriebsmittel nicht 
eingesetzt werden. Wenn nicht sichergestellt 
ist, dass die Leitungen ausreichend abgesichert 
sind (FI-Schalter), empfiehlt sich der Einsatz 
eines mobilen PRCD-FI-Schalters.

WEITERE INFORMATIONEN
•   DGUV Information 203-004 

„Einsatz von Betriebsmitteln bei  
erhöhter elektrischer Gefährdung“

•  DGUV Information 203-005 
„Auswahl und Betrieb ortsveränder- 
licher elektrischer Betriebsmittel 
nach Einsatzbereichen“

•  DGUV Information 203-071 
„Wiederkehrende Prüfungen elektri-
scher Anlagen und Betriebsmittel 
– Organisation durch den 
Unternehmer“

•  DGUV Information 203-072 
„Wiederkehrende Prüfungen elektri-
scher Anlagen und ortsfester elektri-
scher Betriebsmittel“

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
 DGUV Vorschrift 3 
„Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“

Anschluss „nicht betriebseigener“ Betriebsmittel 

Jedes „nicht betriebseigene“ elektrische Be-
triebsmittel, das in Forschungsinstituten einge-
setzt und an das Netz angeschlossen wird (zum 
Beispiel die von zuhause mitgebrachte Mikro-
welle oder Kaffeemaschine), ist von einer Elek-
trofachkraft zu prüfen. Die Prüfung kann durch 

die Besitzerin beziehungsweise den Besitzer 
veranlasst und dokumentiert werden. Um eine 
Gefährdung durch nicht geprüfte private Geräte 
auszuschließen, kann alternativ das Mitbringen 
und Anschließen privater Geräte im Institut 
grundsätzlich untersagt werden. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/1052/elektrische-anlagen-und-betriebsmittel?c=13
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/351/einsatz-von-elektrischen-betriebsmitteln-bei-erhoehter-elektrischer-gefaehrdung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/351/einsatz-von-elektrischen-betriebsmitteln-bei-erhoehter-elektrischer-gefaehrdung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/351/einsatz-von-elektrischen-betriebsmitteln-bei-erhoehter-elektrischer-gefaehrdung
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/791/auswahl-und-betrieb-ortsveraenderlicher-elektrischer-betriebsmittel-nach-einsatzbedingungen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/791/auswahl-und-betrieb-ortsveraenderlicher-elektrischer-betriebsmittel-nach-einsatzbedingungen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/791/auswahl-und-betrieb-ortsveraenderlicher-elektrischer-betriebsmittel-nach-einsatzbedingungen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/791/auswahl-und-betrieb-ortsveraenderlicher-elektrischer-betriebsmittel-nach-einsatzbedingungen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/787/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-betriebsmittel-organisation-durch-den-unternehme
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/787/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-betriebsmittel-organisation-durch-den-unternehme
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/787/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-betriebsmittel-organisation-durch-den-unternehme
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/787/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-betriebsmittel-organisation-durch-den-unternehme
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/787/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-betriebsmittel-organisation-durch-den-unternehme
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2879/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-ortsfester-betriebsmittel-fachwissen-fuer-pruefper
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2879/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-ortsfester-betriebsmittel-fachwissen-fuer-pruefper
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2879/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-ortsfester-betriebsmittel-fachwissen-fuer-pruefper
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2879/wiederkehrende-pruefungen-elektrischer-anlagen-und-ortsfester-betriebsmittel-fachwissen-fuer-pruefper
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Für das Heben und Transportieren schwerer 
oder sperriger Lasten – zum Beispiel bei größe-
ren Versuchsaufbauten oder bei der Verwen-
dung größerer Mengen Probenmaterial – sind 
geeignete Hebe- und Transporthilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen – zum Beispiel Transport-
wagen, Gitterboxen, Sackkarren, Gabelstapler, 
Hubeinrichtungen. Mit der Benutzung von Ga-
belstaplern und Hubeinrichtungen sind nur 
entsprechend ausgebildete und unterwiesene 
Personen zu beauftragen. 

Für das manuelle Heben und Tragen von Lasten 
– zum Beispiel Kisten mit Materialien und Ge-
rätschaften für Exkursionen oder Versuchsauf-
bauten im Freien – gilt der Grundsatz der Mini-
mierung der zu bewegenden Lasten und der 
Häufigkeit dieser Vorgänge. Je nach persönli-
cher Konstitution, die durch Alter, Geschlecht, 
Trainingszustand (Kraft, Ausdauer) bestimmt 
wird, kann die tatsächliche Beanspruchung von 
Personen durch die manuelle Handhabung von 
schweren Lasten unterschiedlich sein. Für die 
Beurteilung der Gefährdungen durch manuelle 
Lastenhandhabung hat die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die 
Leitmerkmalmethoden entwickelt.

Die Lagerung von Gegenständen darf nur an 
dafür geeigneten Orten stattfinden. Gegenstän-
de dürfen nur so gelagert werden, dass Ver-
kehrswege und Bewegungsflächen frei bleiben 
und die Mindestmaße eingehalten werden. Das 
Abstellen und Lagern von Gegenständen in 
Fluchtwegen und vor Notausgängen ist nicht 
zulässig. Gegenstände müssen stabil gelagert 
und falls nötig gegen unbeabsichtigte Posi-
tions- und Lageänderungen stabilisiert werden 
(zum Beispiel Rohre). 

Bei der Lagerung in Regalen müssen die Stand-
sicherheit und die ausreichende Tragfähigkeit 

dieser gegeben sein. An ortsfesten Regalen mit 
einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer 
Feldlast von mehr als 1000 kg müssen folgende 
Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft 
angebracht sein:
• Hersteller oder Einführer,
• Typbezeichnung,
• Baujahr oder Kommissionsnummer,
• zulässige Fach- und Feldlasten.

Auch bei Regalen mit einer geringeren Fach- be-
ziehungsweise Feldlast bietet sich die Anbrin-
gung einer entsprechenden Kennzeichnung an, 
um eine Überlastung zu vermeiden.

Lagereinrichtungen und -geräte sind so zu bela-
den, dass das Lagergut nicht heraus- oder her-
abfallen kann. Dies schließt ein, dass auch bei 
einem Wechsel des Lagergutes Lagereinrichtun-
gen und -geräte dem Lagergut angepasst wer-
den. Unterliegen Regale Schäden verursachen-
den Einflüssen, die zu einer Gefährdung der 
Beschäftigten führen können, wie zum Beispiel 
die Be- und Entlagerung von Lagergut mittels 
Flurförderzeugen, sind die Regale regelmäßig 
von einer zur Prüfung befähigten Person zu prü-
fen. Die Anforderungen an die Prüfenden, die 
Prüfinhalte sowie zu den Prüfintervallen finden 
Sie in der DGUV Information 208-043 „Sicher-
heit von Regalen“.

WEITERE INFORMATIONEN 
•  DGUV Information 208-061 

„Lagereinrichtungen und 
Ladungsträger“

•  DGUV Information 208-043  
„Sicherheit von Regalen“

•  BAuA „Gefährdungsbeurteilung mit 
den Leitmerkmalmethoden“

    Kapitel 3.3.3 Lagerung von Gefahr-
stoffen

3.2.3 Transport und Lagerung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Anlass zu Forschungsvorhaben ist der Er-
kenntnisgewinn. Dies bedeutet, dass einzelne 
Zusammenhänge und damit unter Umständen 
auch Gefährdungen und Belastungen noch un-
bekannt sind. Aus diesem Grund ist eine vor-
ausschauende und regelmäßige Beurteilung 
der Gefährdungen (mechanische, chemische, 
elektrische und biologische Gefährdungen; 
Gefährdungen durch ionisierende beziehungs-
weise Laserstrahlung et cetera), die Ableitung 
von Maßnahmen und deren Wirksamkeitskont-
rolle umso wichtiger. Dies betrifft insbesondere 
die experimentelle Forschung. Wird mit neuen 
Stoffen, unbekannten Organismen oder Wirk-
mechanismen gearbeitet, gilt das Minimie-
rungsgebot in besonderem Maße: So sollten so 
wenig Personen wie möglich anwesend sein, 
die Tätigkeiten auf die geringsten Mengen und 
sichere Arbeitsweisen (zum Beispiel Arbeiten in 
geschlossenen Systemen) beschränkt werden. 
Führt dies zur Alleinarbeit, müssen Vorkehrun-
gen getroffen werden, dass beispielsweise die 
Erste Hilfe trotzdem sichergestellt ist und auch 
die psychologischen Aspekte der Alleinarbeit 
bedacht werden. Bei den Schutzmaßnahmen 
haben die technischen Maßnahmen Vorrang vor 
den organisatorischen und persönlichen Maß-
nahmen. Dennoch kann häufig auf (zusätzliche) 
Persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille, 
Labormantel und spezielle Schutzhandschuhe  
nicht verzichtet werden. Abweichungen von 
Regeln der Technik, wie sie unter anderem in 
den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
aufgeführt sind, sind nur zulässig, wenn die 

gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleis-
tet wird – dies ist im Einzelfall nachzuweisen.

Wenn im Folgenden von Laboren die Rede ist, 
sind, sofern keine weitere Differenzierung vor-
genommen wird, sowohl die chemischen als 
auch die physikalischen und biologischen La-
bore gemeint. Die Anforderungen an Labore 
lassen sich auch auf Technikumsanlagen über-
tragen. Bei der Übertragung müssen allerdings 
die Gefährdungen gegebenenfalls neu beurteilt 
werden, da sich diese durch die Skalierung von 
dem Labor- auf den Technikumsmaßstab verän-
dern können. Mengenabhängige Gefährdungen 
liegen zum Beispiel beim Umgang mit Gefahr-
stoffen und insbesondere im Bereich der Explo-
sionsgefährdungen vor.

In Laboren können Personen mit sehr verschie-
denen Qualifikationen tätig werden: Die Band-
breite reicht von den wissenschaftlichen Leitun-
gen der Forschungsinstitute über die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Doktoranden und gegebenenfalls Studentinnen 
und Studenten während ihrer Abschlussarbeit 
oder Praktika bis hin zu Schülerpraktikantinnen 
und -praktikanten. Auch Handwerkerinnen und 
Handwerker, Hausmeisterinnen und Hausmeis-
ter und Reinigungskräfte können im Rahmen 
ihrer Aufgaben in Laboren tätig werden. Labor-
personal muss für die durchzuführenden Tätig-
keiten fachkundig sein. Dabei richtet sich die 
benötigte Fachkunde nach den verwendeten 
Materialen beziehungsweise Gefahrstoffen, den 

3.3 Labore und Forschungstätigkeiten

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
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Gefahrstoffmengen, Stoffeigenschaften, Art und 
Anzahl der Tätigkeiten, Art und Anzahl der Ar-
beitsmittel (unter anderem Apparaturen, Gerä-
te, Anlagen) und der Versuchs- beziehungswei-
se Reaktionsführung. Die Fachkunde wird durch 
die Art, Inhalte und Dauer der Ausbildung, die 
Berufserfahrung und die Erfahrung mit den 
durchzuführenden Tätigkeiten bestimmt. Für 
jedes Labor und alle anfallenden Tätigkeiten 
müssen entsprechende Gefährdungsbeurtei-
lungen erstellt werden. Je nach Gefährdung 
muss sichergestellt werden, dass Personen 
ohne ausreichende Qualifizierung (allein) kei-
nen Zutritt erhalten (Zutrittsbeschränkung). 
Sinnvoll kann gerade für Handwerkstätigkeiten 
ein Freigabe- oder Erlaubnisschein sein, der 
neben Datum und Uhrzeit des Zutritts auch die 
notwendige Schutzausrüstung und die Verant-
wortlichen festlegt. Je geringer die Fachkunde 
beziehungsweise die Erfahrung der im Labor 
Tätigen ist (zum Beispiel bei studentischen 
Praktika), desto wichtiger ist es, automatisch 
wirkende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, da 
damit gerechnet werden muss, dass von Hand-
lungen abhängige Schutzmaßnahmen (wie bei-
spielsweise die richtige Steuerung des Abzugs) 
nicht oder nicht richtig ergriffen werden. Insbe-
sondere die Reinigung und die Abfallentsor-
gung in Laboren bedarf einer gründlichen Pla-
nung, damit eine Verschleppung von gefährli-
chen Stoffen und eine unsachgemäße Entsor-
gung gefährlicher Abfälle vermieden wird. Um 
das Reinigungspersonal vor den spezifischen 
Gefährdungen in den Laboren zu schützen, sind 
die durchzuführenden Reinigungs- und Entsor-
gungsarbeiten in Laboren je nach Art des La-
bors und der auftretenden Gefährdungen bezie-
hungsweise Stoffe separat zu bewerten. Es 
muss sichergestellt werden, dass das Reini-
gungspersonal in verständlicher Form und Spra-
che über die einzuhaltenden Maßnahmen un-
terwiesen wird und die Arbeiten ohne sich oder 
andere zu gefährden durchführen kann. Da das 
Reinigungspersonal häufig außerhalb der übli-
chen Arbeitszeiten des Laborpersonals tätig ist, 
können auch unbeaufsichtigt laufende 

Experimente oder Messaufbauten, die über 
Nacht laufen, eine Gefährdung für die Reini-
gungskräfte darstellen, wenn diese Zugang zu 
den entsprechenden Bereichen haben.

Labore müssen nach den einschlägigen Vor-
schriften und dem Stand der Technik ausgestat-
tet und betrieben werden. Bei Forschungsvorha-
ben sowie bei jeglicher Form der Forschungs-
kooperation und Verbundvorhaben ist es essen-
tiell vorab zu klären, wer die verantwortliche 
Leitung übernimmt und damit für die Organisa-
tion des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
zuständig ist. Hierzu gehört beispielsweise 
auch die regelmäßige Prüfung der Arbeitsmittel 
wie in Kapitel 3.2 beschrieben.

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 211-006 

„Sicherheit und Gesundheitsschutz 
durch Koordinieren“ 

•  DGUV Information 211-010 
„Sicherheit durch 
Betriebsanweisungen“

•  DGUV Information 212-139 
„Notrufmöglichkeiten für allein arbei-
tende Personen“

•  DGUV Information 213-035 
 GHS-Plakat „Physikalisch-chemische 
Gefahren und Umweltgefahren“

•  DGUV Information 213-036 
GHS-Plakat „Brand- und 
Explosionsgefahren“

•  DGUV Information 213-037 
GHS-Plakat „Gesundheitsgefahren“

•  DGUV Information 213-850 
„Sicheres Arbeiten in Laboratorien 
– Grundlagen und Handlungshilfen“

•  DGUV Information 215-830 
„Zusammenarbeit von Unternehmen 
im Rahmen von Werkverträgen“ 

• TRGS

    Kapitel 3.2 Technik und betriebliche 
Prozesse

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.3.1 Bau und Einrichtung von Laboren 

Labore unterliegen als Arbeitsstätten der Arbeits-
stättenverordnung, die durch die Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten weiter konkretisiert 
wird. Desgleichen gilt die Betriebssicherheitsver-
ordnung. Je nach Art des Labors und der durch-
geführten Tätigkeiten gibt es jedoch weitere Vor-
gaben bezüglich der notwendigen Einrichtung, 
den Abständen und der Ausstattung. Für Labore, 
in denen mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, gilt 
beispielsweise die TRGS 526. Beim Umgang mit 
biologischen Arbeitsstoffen ist die TRBA 100 
relevant. Werden Arbeiten mit gentechnisch ver-
änderten Organismen ausgeführt, müssen die 
Anforderungen der Gentechnik-Sicherheitsver-
ordnung beachtet werden. Wird mit Krankheits-
erregern gearbeitet, sind die Forderungen des 
Infektionsschutzgesetzes anzuwenden. Beim 
Umgang mit radioaktiven Stoffen oder ionisie-
render Strahlung macht die Strahlenschutzver-
ordnung Vorgaben.

Die Sicherheit in Laboren wird maßgeblich durch 
den Bau, die Einrichtung, die Verfahren, den 
Betrieb, die Geräte und die Qualifikation des 
Laborpersonals bestimmt. Bau und Ausrüstung 
bestimmen daher wesentlich die Tätigkeiten, die 
darin ausgeführt werden können. Hierbei macht 
vor allem die TRGS 526, Kapitel 6, Vorgaben 

bezüglich der Arbeitsplatzgestaltung. Diese be-
inhaltet neben den Bedien- und Verkehrsflächen 
die Flucht- und Rettungswege, Türen, Fußböden, 
Lüftung, Absaugeinrichtungen, Arbeitstische und 
deren Stauräume, Zuführleitungen und Armatu-
ren, Notduschen sowie Elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel. TRGS 526, Kapitel 7, umfasst die 
notwendigen Prüfungen der verschiedenen Ein-
richtungen. Die DGUV Information 213-850 „Si-
cheres Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen 
und Handlungshilfen“ gibt konkrete Informatio-
nen zur Umsetzung der verschiedenen auf Labo-
re zutreffenden Rechtsvorschriften. So gibt sie 
beispielsweise detaillierte Informationen zur 
Arbeitsplatzgestaltung in Laboren und geht hier-
bei auch auf die verschiedenen Tätigkeitsberei-
che (Dokumentationszone und Experimentalzo-
ne) ein. Sie enthält ausführliche Informationen 
über die notwendigen Gerätschaften und deren 
sichere Verwendung, auf die hier nicht im Detail 
eingegangen werden kann. 

3.3.2 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

WEITERE INFORMATIONEN

  DGUV Information 213-850  
„Si cheres Arbeiten in Laboratorien –  
Grundlagen und Handlungshilfen“ 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbStättV
• BetrSichV
• GefStoffV
•  GenTSV
• IfSG
• StrlSchV
• TRGS 526 „Laboratorien“
•  TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für 

Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen in Laboratorien“

Definition Gefahrstoffe 

Gefahrstoffe im Sinne des § 2 Abs. 1 der Gefahr-
stoffverordnung sind
1. gefährliche Stoffe und Zubereitungen nach § 3,
2. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die 

explosionsfähig sind,
3. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus 

denen bei der Herstellung oder Verwendung 
Stoffe nach Nummer 1 oder Nummer 2 entste-
hen oder freigesetzt werden,

4. Stoffe und Zubereitungen, die die Kriterien 
nach den Nummern 1 bis 3 nicht erfüllen, 
aber aufgrund ihrer physikalisch-chemischen, 

chemischen oder toxischen Eigenschaften 
und der Art und Weise, wie sie am Arbeits-
platz vorhanden sind oder verwendet wer-
den, die Gesundheit und die Sicherheit der 
Beschäftigten gefährden können,

5. alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert 
zugewiesen worden ist. 

Somit sind die typischen Laborchemikalien, ob 
als Reinstoffe, Lösungen, Suspensionen oder 
Gase, von der Definition abgedeckt. Gleiches gilt 
aber auch für die erwünschten Reaktionsproduk-
te oder Nebenprodukte und Verunreinigungen 
sowie unerwartete Reaktionsprodukte. Auch 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5757

3 Fachinformationen 3.3 Labore und Forschungstätigkeiten

bei Tätigkeiten mit nicht als gefährlich einge-
stuften Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnis-
sen können durch Aufbrechen der Matrix Ge-
fahrstoffe freigesetzt werden. Desgleichen kön-
nen auch Stoffe, die kein Gefährlichkeitsmerk-
mal aufweisen, jedoch aus ihren Eigenschaften 
Gefährdungen entstehen lassen können, Ge-
fahrstoffe sein (zum Beispiel instabile Stoffe 
oder Stoffe, die im Kontakt miteinander oder 
durch ihre Temperatur und Wärmekapazität zu 
einer Gefährdung führen können). Dies können 
beispielsweise heiße Salzschmelzen oder tief-
kalte verflüssigte Gase sein. Auf den ersten 
Blick harmlose Stoffe wie beispielsweise Cellu-
losepulver kann – wie auch alle anderen brenn-
baren Stäube – im Gemisch mit Luft eine explo-
sionsfähige Atmosphäre bilden. Darüber hinaus 
hängen die Eigenschaften und damit die Ge-
fährdungen eines Stoffes von der vorliegenden 
Körnung (Partikelgröße) ab. Viele Metalle sind 
bei grober Körnung nicht brennbar, können sich 
dagegen aber im feinpulvrigen Zustand beim 
Kontakt mit Luftsauerstoff selbst entzünden. 

Gefährdungen und 
Gefährdungsbeurteilung 

Um mit diesen Stoffen dennoch sicher arbeiten 
zu können, sind die von der Gefahrstoffverord-
nung geforderten technischen, organisatori-
schen und persönlichen Schutzmaßnahmen 
umzusetzen. Dazu gehören auch die regelmäßi-
gen Prüfungen der Funktion und Wirksamkeit 
technischer Schutzmaßnahmen. Art und Um-
fang der Prüfung sowie Prüffristen basieren auf 
der Gefährdungsbeurteilung und sind eigenver-
antwortlich von der Institutsleitung festzulegen. 
Die Prüfungen müssen spätestens jedes dritte 
Jahr stattfinden und sind zu dokumentieren. 
Außerdem ist sicherzustellen, dass die Prüfun-
gen nur durch fachlich dazu geeignete, benann-
te Personen durchgeführt werden. 

Eine dieser technischen Maßnahmen ist der 
Abzug. Dieser kann sowohl vor den Auswirkun-
gen aufgrund von physikalisch-chemischen 
Eigenschaften (zum Beispiel Bildung einer ex-
plosionsfähigen Atmosphäre) als auch vor ge-
sundheitlichen Gefährdungen einen Schutz 
bieten. Deshalb dürfen Tätigkeiten mit neuen 
oder noch nicht ausreichend untersuchten Stof-
fen grundsätzlich nur in Abzügen oder in Ein-

richtungen mit vergleichbar hohem Schutz- 
niveau (zum Beispiel Schutzgasboxen/Hand- 
schuhboxen) durchgeführt werden.

In Laboren ist typischerweise mit folgenden 
Gefährdungen durch Gefahrstoffe zu rechnen:
• Brand- und Explosionsgefahr,
• Gefahr von Gesundheitsschäden,
• Gefahr durch unbekannte, heftige oder durch-

gehende Reaktionen sowie
• Augen- und Hautgefährdung durch ätzende 

und reizende Stoffe.

Darüber hinaus gibt es jedoch weitere Gefähr-
dungen und Belastungen für die im Labor Täti-
gen, die in der Gefährdungsbeurteilung nicht 
vergessen werden dürfen und sich auf den si-
cheren Umgang mit Gefahrstoffen auswirken 
können:
• mangelhafte oder der Sehaufgabe nicht ange-

messene Beleuchtung
• ungünstige raumklimatische Bedingungen
• Behälter mit Überdruck oder Unterdruck
• Leitungen mit unter Druck stehenden flüssi-

gen (zum Beispiel Hydraulikleitungen) oder 
gasförmigen Medien (zum Beispiel Druckluft)

• heiße oder kalte Oberflächen und Medien
• gefährliche Oberflächen und Kanten (zum 

Beispiel rotierende Schleifscheiben, zerbro-
chene Glasgefäße, Kanülen und Ähnliches)

• Lärm
• mechanische Gefährdungen durch bewegte 

Teile von Geräten und Anlagen
• Hautgefährdung durch Feuchtarbeit (zum 

Beispiel durch das Tragen von Handschuhen)
• Rutschgefahr durch Nässe und andere Medi-

en (zum Beispiel Maschinenöl)
• Stolpergefahr
• Belastungen des Bewegungsapparates durch 

repetitive Tätigkeiten oder Zwangshaltungen 
(zum Beispiel beim Pipettieren)

• psychische Belastung durch monotone oder 
repetitive Tätigkeiten, Zeitdruck, Isolation, 
hohe Anforderung an die Konzentration

• Belastungen der Arbeitnehmer durch PSA
• ionisierende Strahlung
• elektromagnetische Felder
• optische Strahlung (UV, Laser, IR)
• biologische Arbeitsstoffe
• Alleinarbeit

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wichtig ist es deshalb, in der Gefährdungsbe-
urteilung auch mögliche Wechselwirkungen 
(zum Beispiel Zündung von brennbaren Luft-
Dampf-Gemischen durch Laserstrahlung) zu 
berücksichtigen. Maßnahmen, die dem Schutz 
der Arbeitnehmer vor Gefahrstoffen dienen, 
müssen mit Schutzmaßnahmen gegen andere 
Einwirkungen vereinbar sein. Entsprechend 
sollten die Expertinnen und Experten für die 
jeweiligen Bereiche an der Erstellung der Ge-
fährdungsbeurteilung beteiligt sein. 

Qualifizierung der Beschäftigten 

Um sicher in den Laboren arbeiten zu können, 
muss das Laborpersonal über die Fachkunde 
für die jeweilige Tätigkeit verfügen. Die Anforde-
rungen an die Fachkunde sind abhängig von:

1. den verwendeten Gefahrstoffen,
2. den Gefahrstoffmengen,
3. den Stoffeigenschaften,
4. Art und Anzahl der Tätigkeiten,
5. Art und Anzahl der Arbeitsmittel (zum Bei-

spiel Apparaturen, Geräte und Anlagen) 
sowie

6. der Reaktionsführung (zum Beispiel Möglich-
keit durchgehender Reaktionen, Druckaufbau).

Die Fachkunde ist abhängig von der Art und 
Dauer der Ausbildung, der Berufserfahrung im 
jeweiligen Bereich sowie der Erfahrung mit den 
durchzuführenden Tätigkeiten.

Liegt eine vergleichsweise geringe Fachkunde 
vor, zum Beispiel durch einen häufigen Wechsel 
der im Labor Tätigen, wie beispielsweise im 
Rahmen eines studentischen Praktikums, ist zu 
erwarten, dass von Personen und deren Hand-
lungen abhängige Schutzmaßnahmen weniger 
wirksam sind, als wenn diese von fachkundigen 
und erfahrenen Personen im Labor ergriffen 
werden. Deshalb muss hier zum einen durch 
eine erhöhte Häufigkeit und Intensität von Un-
terweisungen gegengesteuert werden und müs-
sen zum anderen, wenn möglich, automatisch 
wirkende Schutzmaßnahmen an die Stelle von 
personenbezogenen Maßnahmen treten. 

Umgang mit Gefahrstoffen 

Wichtig ist beim Umgang mit Gefahrstoffen zu-
dem die ausführliche Vor- und Nachbereitung 

der Arbeiten inklusive der Analyse der Gefähr-
dungen bei den einzelnen Arbeitsschritten, wie 
zum Beispiel: 

Vor den Arbeiten:
• Informationen über die verwendeten oder  

bei Tätigkeiten entstehenden Gefahrstoffe 
einholen

• Aktuelles Sicherheitsdatenblatt vom Herstel-
ler anfordern 

• Internet-Datenbanken können hilfreiche In-
formationen bieten (zum Beispiel GisChem, 
GESTIS)

• Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe 
ermitteln

• Substitutionsmöglichkeiten prüfen (weniger 
gefährliche Stoffe, Verfahren et cetera)

• Erstellung beziehungsweise Aktualisierung 
des Gefahrstoffverzeichnisses

• Voraussichtliche Expositionshöhe sowie Art 
der Exposition am Arbeitsplatz für alle Tätig-
keiten ermitteln sowie die Brand- und Explo-
sionsgefahren beurteilen

• Schutzmaßnahmen planen und umsetzen
• Beschaffung und Reinigung von Arbeitsklei-

dung (zum Beispiel Laborkittel) oder PSA 
organisieren und zur Verfügung stellen (für 
die Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe 
siehe Kapitel 3.4)

• Gefahrstoff möglichst im geschlossenen Sys-
tem verwenden

• Absaugung möglichst an der Entstehungs-
stelle des Gefahrstoffs einrichten

• Anzahl der Beschäftigten, die dem Gefahr-
stoff ausgesetzt sind, minimieren

• Betriebsanweisung erstellen und an geeigne-
tem Ort anbringen

• Beschäftigte anhand der Betriebsanweisung 
unterweisen

• Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung 
in die Unterweisung integrieren

• Arbeitsmedizinische Vorsorge prüfen und  
bei Bedarf organisieren, anbieten und 
durchführen

• Bei gefährdenden Tätigkeiten mit krebserzeu-
genden oder keimzellmutagenen Gefahrstof-
fen der Kategorie 1A oder 1B ein Verzeichnis 
der exponierten Personen führen

• Geeignete Lager für Gefahrstoffe organisie-
ren, wenn die Kleinmenge gemäß TRGS 510 
überschritten ist

• Stoffe und Gemische der folgenden Einstu-
fungen so aufbewahren, dass nur fachkundi-
ge und zuverlässige Personen Zugang haben:

 – akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 – spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1
 – krebserzeugend Kategorie 1A oder 1B
 – keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B

• Hautschutzplan erstellen
• Beschäftigungsbeschränkungen beachten:

 – Jugendliche dürfen Gefahrstoffen nur aus-
gesetzt sein, wenn das Ausbildungsziel nur 
so erreicht werden kann, die Aufsicht einer 
fachkundigen Person gewährleistet und 
der Luftgrenzwert unterschritten ist

 – Schwangere und stillende Frauen dürfen 
Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein, wenn 
dies eine unverantwortbare Gefährdung im 
Sinne §§ 11 und 12 MuSchG darstellt

Während der Arbeiten:
• Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln aus 

der Betriebsanweisung einhalten (unter ande-
rem richtige Nutzung von Absaugung, Verwen-
dung der PSA, Verbot der Nahrungsaufnahme)

• Geeignetes Aufnahme- oder Bindemittel 
bereithalten

• Beim Umgang mit brennbaren, entzündlichen 
oder selbstentflammbaren Gefahrstoffen 
oder bei feuergefährlichen Tätigkeiten geeig-
netes Löschmittel bereithalten

• Handschuhe (entsprechen der Durchbruch-
zeiten) und Filter rechtzeitig wechseln

• Gefahrstoffbehälter mit Piktogramm und Ge-
fahrstoffnamen kennzeichnen. Empfehlens-
wert ist eine zusätzliche Kennzeichnung mit 
H-Sätzen

• Verunreinigungen an der Außenseite des  
Gefahrstoffbehälters sofort entfernen

• Hautschutzplan beachten
• Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen regel-

mäßig überprüfen

Nach den Arbeiten:
• Ordnungsgemäßes Verstauen der Gefahrstoff-

behälter, wenn nötig unter Verschluss
• Sachgerechtes Beseitigen von Kontaminatio-

nen am Arbeitsplatz
• Ordnungsgemäße Entsorgung von Resten; 

mögliche gefährliche Reaktionen im Abfallbe-
hälter beachten

• Fachgerechte Reinigung der PSA und Arbeits- 
kleidung

• Hautschutzplan beachten

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• ArbMedVV 
• BioStoffV
• CLP-Verordnung
•  DGUV Grundsatz 313-003 

„Grundanforderungen an spezifische Fortbil-
dungsmaßnahmen als Bestandteil der Fach-
kunde zur Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

• GefStoffV
• GenTSV
• JArbSchG
• MuSchG
• StrlSchG

WEITERE INFORMATIONEN 
• GESTIS-Stoffdatenbank
•  DGUV Information 213-026 

„Sicherheit im chemischen 
Hochschulpraktikum“

•  DGUV Information 213-034 
„GHS – Global Harmonisiertes System 
zur Einstufung und Kennzeichnung von 
Gefahrstoffen“

•  DGUV Information 213-039 
„Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in 
Hochschulen“

•  DGUV Information 213-044 
„Gefährliche Stoffe an Hochschulen“

•  DGUV Information 213-079 
„Tätigkeiten mit Gefahrstoffen –  
Information für Beschäftigte“

•  DGUV Information 213-080 
„Arbeitsschutzmaßnahmen bei  
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

•   DGUV Information 213-084 
„Lagerung von Gefahrstoffen“

•  DGUV Information 213-850 
„Sicheres Arbeiten in Laboratorien – 
Grundlagen und Handlungshilfen“

•  DGUV Information 213-857 
„Laborabzüge – Bauarten und sicherer 
Betrieb“

•  TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für  
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

•  TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen 
in ortsbeweglichen Behältern“

• TRGS

    Kapitel 3.4 Persönliche Schutzausrüs-
tung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.3.3 Lagerung von Gefahrstoffen

Die Gesamtverantwortung für die Lagerung von 
Gefahrstoffen trägt die Institutsleitung, die je-
doch mittels Pflichtenübertragung einen Teil der 
Verantwortung zum Beispiel auf die Laborlei-
tung oder eine speziell für das Gefahrstofflager 
zuständige Person übertragen kann. Dabei 
muss sichergestellt sein, dass die Person über 
ausreichende Kenntnisse über den sicheren 
Umgang mit gefährlichen Stoffen besitzt und 
sich entsprechend fachlich aus- und weiterbil-
det. Die Verantwortung für Auswahl, Organisati-
on und Kontrolle dieser Person bleibt jedoch 
bei der obersten Leitung/Institutsleitung. 

Die Verantwortlichen müssen insbesondere 
sicherstellen, dass:
• das Lager nur bestimmungsgemäß genutzt 

wird,
• alle dort gelagerten Stoffe ordnungsgemäß 

gekennzeichnet sind (mindestens mit Namen 
und Piktogramm) und sicher gehandhabt 
werden,

• das Lager sich in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befindet, insbesondere die 
Sicherheitseinrichtungen,

• die Gefährdungen beurteilt und Schutzmaß-
nahmen festgelegt werden,

• die Arbeitshygiene, Arbeitssicherheit und der 
Umweltschutz eingehalten werden,

• nur qualifizierte Beschäftigte ausgewählt 
werden,

• die Beschäftigten regelmäßig qualifiziert be-
ziehungsweise fortgebildet und unterwiesen 
werden,

• die Tätigkeiten und Arbeitsabläufe koordiniert 
werden,

• Verhaltensvorschriften für Betriebsfremde 
erstellt und eingehalten werden,

• Maßnahmen für Notfälle getroffen werden.

Je nach Art und Größe des Lagers und in Abhän-
gigkeit der dort gelagerten Stoffe müssen unter 
Umständen Genehmigungen für den Betrieb 
desselben eingeholt werden, zum Beispiel:
• Wasserrechtliche Erlaubnisse 
• Genehmigung nach Bauordnungen der 

Länder
• Genehmigung nach 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten 
muss gegebenenfalls eine Erlaubnis nach Be-
triebssicherheitsverordnung vorhanden sein.

Für die Aufbewahrung von Kleinmengen für den 
täglichen Gebrauch sowie für die Lagerung von 
Gefahrstoffen müssen im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung geeignete Schutzmaßnahmen 
– einschließlich persönlicher Schutzausrüstun-
gen – und Maßnahmen zur Wirksamkeitskontrol-
le festgelegt werden. Bei der Lagerung von Ge-
fahrstoffen müssen neben den Gefährdungen für 
die menschliche Gesundheit auch potenzielle 
Gefährdungen der Umwelt betrachtet und ent-
sprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt wer-
den. Besondere Lagerbestimmungen gibt es 
darüber hinaus beispielsweise für die Lagerung 
brennbarer oder oxidierender Gefahrstoffe. Für 
die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsveränderli-
chen Behältern gibt die TRGS 510 die Schutzmaß-
nahmen nach Stand der Technik wieder. Bei An-
wendung der in der TRGS 510 aufgeführten 
Schutzmaßnahmen kann die Institutsleitung 
davon ausgehen, dass die in der Gefahrstoffver-
ordnung gestellten Anforderungen erfüllt sind.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• BImSchG
• BetrSichV

WEITERE INFORMATIONEN
•  TRGS 201  

„Einstufung und Kennzeichnung bei  
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

•  TRGS 400  
„Gefährdungsbeurteilung für  
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

•  TRGS 510  
„Lagerung von Gefahrstoffen in  
ortsbeweglichen Behältern“

•  TRGS 800  
„Brandschutzmaßnahmen“

•  TRGS 720 
„Gefährliche explosionsfähige Gemische“

•  DGUV Information 213-084  
„Lagerung von Gefahrstoffen“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen/Gefahrstoffverordnung/Gefahrstoffverordnung_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen/Gefahrstoffverordnung/Gefahrstoffverordnung_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_26/
http://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/index.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-800.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-800.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-720.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-720.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2933/lagerung-von-gefahrstoffen-merkblatt-m-062
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/2933/lagerung-von-gefahrstoffen-merkblatt-m-062


6161

3 Fachinformationen 3.3 Labore und Forschungstätigkeiten

3.3.4 Einsatz von Lasereinrichtungen 

Laser finden vielfältige Anwendungen in For-
schungsinstituten: vom Gegenstand der For-
schung über den Einsatz im Messgerät bis zur 
Verwendung als Schneid- oder Schreibwerkzeug, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Laserstrah-
lung stellt jedoch eine Gefährdung für Augen und 
Haut dar. Zudem kann starke Laserstrahlung im 
Labor chemische Reaktionen und physikalische 
Prozesse auslösen, Material zerstören und als 
Zündquelle fungieren. Dementsprechend sind 
beim Einsatz von Lasern entsprechend der Laser-
klasse und den daraus resultierenden Gefähr-
dungen Schutzmaßnahmen erforderlich. Hierzu 
gehört zum Beispiel:
• Verwendung von Laserpointern (bevorzugt 

einen Laser Klasse 1 einsetzen, maximal Klas-
se 2) nur so, dass sie keine Gefährdung für 
die Augen darstellen. Bei Vorträgen niemals 
den Laserpointer in den Zuschauerraum rich-
ten und die Projektionsfläche frei von stark 
reflektierenden Oberflächen halten.

• Installation von Projektionsgeräten, insbe-
sondere Hochleistungsbeamern, so, dass 
durch die Strahlung keine Gefährdung der 
Personen entsteht (zum Beispiel Montage an 
der Decke). Beachtet werden müssen auch 
die geplante Position und Augenhöhe des 
Vortragenden.

• Werden Laser der Klassen 3R, 3B und 4 einge-
setzt, wird ein Laserschutzbeauftragter bezie-
hungsweise eine Laserschutzbeauftragte 
benötigt, um den Betrieb zu überwachen. 

• Bei Lasern oberhalb der Klasse 2 muss der 
Strahlverlauf deutlich und dauerhaft gekenn-
zeichnet sein. 

• Für Laser ab der Klasse 3 müssen zusätzliche 
Schutzmaßnahmen getroffen werden:

 – Eine Zugangsbeschränkung (mittels 
Schlüssel oder Code-Karte) oder eine Ab-
schirmung der Laserstrahlen (Führung der 
Laserstrahlung in Rohren oder anderweiti-
ge Einhausung) 

 – Wird die Einhausung geöffnet, muss sich 
der Laser sofort automatisch abschalten

 – Reflektierende Gegenstände dürfen nicht 
in den Strahlengang gelangen, Schmuck ist 
abzulegen

 – In Absprache mit dem oder der Laser-
schutzbeauftragten ist unter Umständen 
zusätzlich die Verwendung von PSA wie 
Laserschutzbrillen notwendig

 – Beim Betreten von Laboren mit Lasern der 
Klasse 3 oder höher sollte eine Schleuse 
vorhanden sein, in der keine gefährliche 
Strahlung vorhanden ist, um PSA an- und 
Schmuck abzulegen

 – Unterweisung des Personals

Weitere Informationen zu den gesetzlichen Vor-
gaben bezüglich des Einsatzes von Lasern fin-
den Sie in der „Technischen Regel zur Arbeits-
schutzverordnung zu künstlicher optischer 
Strahlung“ – TROS Laserstrahlung.

WEITERE INFORMATIONEN
•  TROS Laserstrahlung „Technische Regel 

zur Arbeitsschutzverordnung zu künstli-
cher optischer Strahlung“

•  DGUV Information 203-042 
„Auswahl und Benutzung von Laser-
Schutz- und Justierbrillen“

•  DGUV Information 213-729 
„Empfehlungen Gefährdungsermittlung 
der Unfallversicherungsträger (EGU) nach 
der Gefahrstoffverordnung – Beschriften 
von Kunststoffen mit Laser“

•  DGUV Information 203-093 „Handlungs-
hilfe für die Gefährdungsbeurteilung 
beim Betrieb von offenen Laser-Einrich-
tungen zur Materialbearbeitung mit 
Handführung oder Handpositionierung 
(HLG)“

•  Laserstrahlung – Eine Handlungshilfe für 
die Gefährdungsbeurteilung     

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS-Laser-Allgemeines.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS-Laser-Allgemeines.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TROS/TROS-Laser-Allgemeines.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/249/auswahl-und-benutzung-von-laser-schutz-und-justierbrillen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/249/auswahl-und-benutzung-von-laser-schutz-und-justierbrillen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/249/auswahl-und-benutzung-von-laser-schutz-und-justierbrillen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/3008/empfehlungen-gefaehrdungsermittlung-der-unfallversicherungstraeger-egu-nach-der-gefahrstoffverordnun
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/3008/empfehlungen-gefaehrdungsermittlung-der-unfallversicherungstraeger-egu-nach-der-gefahrstoffverordnun
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/3008/empfehlungen-gefaehrdungsermittlung-der-unfallversicherungstraeger-egu-nach-der-gefahrstoffverordnun
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/3008/empfehlungen-gefaehrdungsermittlung-der-unfallversicherungstraeger-egu-nach-der-gefahrstoffverordnun
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/3008/empfehlungen-gefaehrdungsermittlung-der-unfallversicherungstraeger-egu-nach-der-gefahrstoffverordnun
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjAzLTA5Mw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjAzLTA5Mw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjAzLTA5Mw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjAzLTA5Mw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjAzLTA5Mw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjAzLTA5Mw--
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bjv/themen/verbraucherschutz/arbeitsschutz/publikationen/m14-laserstrahlung-86908
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bjv/themen/verbraucherschutz/arbeitsschutz/publikationen/m14-laserstrahlung-86908
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3.3.5 Einsatz von ultravioletter (UV-)Strahlung

Ultraviolettes (UV-)Licht wird in Laboren zu den 
verschiedensten Zwecken eingesetzt. Hierzu 
gehört neben der Abtötung von Keimen und 
Viren auf Oberflächen oder in der Wasseraufbe-
reitung zum Beispiel die Aushärtung bestimm-
ter Materialien oder Testaufbauten zur 
UV-Beständigkeit.

Direkte oder indirekte UV-Exposition kann zu 
Entzündungen und Verbrennungen der Horn- 
und Bindehaut führen. Wiederholte Exposition 
kann neben der vorzeitigen Hautalterung auch 
zu Hautkrebs führen, weshalb Augen und Haut 
des Personals geschützt werden müssen. Des-
halb müssen UV-Strahler so angebracht und 
betrieben werden, dass Haut und Augen des 
Personals nicht geschädigt werden. Dies kann 
durch entsprechende Positionierung (kein di-
rekter Sichtkontakt) oder Abschirmung in Form 
einer nicht brennbaren Ummantelung gesche-
hen. Bewährt hat es sich, dass sich der UV-
Strahler sofort abschaltet, wenn die Abschir-
mung geöffnet wird. Der Einschaltzustand muss 
klar erkennbar sein. Kann die Bestrahlung von 

Personen nicht sicher verhindert werden, muss 
die einwirkende Dosis beispielsweise durch 
organisatorische Maßnahmen, wie kurze Auf-
enthaltsdauern, minimiert werden. Bei UV-
Schleusen empfiehlt sich eine Kennzeichnung 
des bestrahlten Bereichs auf dem Fußboden. 
Zum Schutz von Augen und Haut kann nach 
Ausschöpfung der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen PSA wie Schutzkleidung, 
Lichtschutzpräparate, Schutzbrillen und Ge-
sichtsschutzschirme zum Einsatz gebracht 
werden.

Da insbesondere beim Einsatz von Hochleis-
tungslampen Ozon entstehen kann, muss in 
diesen Fällen durch lüftungstechnische Maß-
nahmen dafür gesorgt werden, dass der Ar-
beitsplatzgrenzwert von Ozon nicht überschrit-
ten wird. Dies kann neben einer optimierten 
freien Lüftung über Fenster beispielsweise 
durch die Installation eines Abzugs oder einer 
geeigneten raumlufttechnischen Anlage 
erfolgen.

3.3.6 Einsatz von Robotern

Roboter werden inzwischen in den verschie-
densten Forschungsbereichen eingesetzt, sei 
es bei der Forschung an den Robotern selbst 
(zum Beispiel der Weiterentwicklung von kolla-
borierenden Robotern), beim Einsatz von Indus-
trierobotern im Rahmen der Kleinserienproduk-
tion, zum Beispiel in der Materialforschung, 
oder zur Materialtestung. Daneben kommen 
auch immer mehr automatisierte Laborgeräte 
wie Autosampler und Pipettierautomaten in den 
verschiedenen Laboren zum Einsatz. Allen ge-
mein ist, dass die möglichen Gefährdungen, 
beispielsweise eine Quetschung, durch die 
automatisierten, mechanischen Bewegungen 
analysiert werden müssen. Beim Einsatz von 
automatisierten Anlagen mit Biostoffen oder 
Gefahrstoffen muss insbesondere die Gefähr-
dung durch kontaminierte Nadeln und Kanülen 
vermieden werden. Maßnahmen können in der 
Trennung von Mensch und Maschine bestehen, 
zum Beispiel durch Lichtschranken, Lichtvor- 

hänge, Abdeckungen oder Türen mit Endschal-
tern, die jeweils zu einer automatischen Still-
setzung führen. Dies ist bei der (Weiter-)Ent-
wicklung kollaborierender Roboter beispiels-
weise nicht möglich. Hier müssen andere Maß-
nahmen wie eine Kraftbegrenzung und 
langsame Bewegungen zum Einsatz kommen.

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 209-074 

„Industrieroboter“

•  FBHM 080 „Kollaborierende Roboter-
systeme“ 

•  DIN EN 61010-2-081 VDE 0411-2-081 
„Sicherheitsbestimmungen für elekt-
rische Mess-, Steuer-, Regel- und 
Laborgeräte – Teil 2-081: Besondere 
Anforderungen an automatische und 
semiautomatische Laborgeräte für 
Analysen und andere Zwecke“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/270/industrieroboter
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/270/industrieroboter
https://www.dguv.de/medien/fb-holzundmetall/publikationen-dokumente/infoblaetter/infobl_deutsch/080_roboter.pdf
https://www.dguv.de/medien/fb-holzundmetall/publikationen-dokumente/infoblaetter/infobl_deutsch/080_roboter.pdf
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3.3.7 Arbeiten mit Nanomaterialien

Nanomaterialien sind durch ihre geringen Aus-
dehnungen (von ungefähr 1 nm bis ungefähr 
100 nm) in Zusammenhang mit den durch die 
Kleinheit verursachten besonderen Eigenschaf-
ten (zum Beispiel die im Verhältnis zur Masse 
extrem große Oberfläche oder quantenmecha-
nische Effekte) gekennzeichnet. Im Gegensatz 
zu typischen Gefahrstoffen ist bei Nanomateria-
lien nicht nur die chemische Zusammensetzung 
von Bedeutung, sondern auch die komplexe 
räumliche Struktur. Auch zusammengesetzte 
Nanomaterialien oder Materialien mit einer 
Oberflächenbeschichtung aus Nanopartikeln 
gehören zu den Nanomaterialien. Nanomateria-
lien werden im Labor zum Beispiel hergestellt 
oder weiter verarbeitet, um neue Anwendungs-
felder zu erforschen.

Die Gefährdung des Menschen durch Nanoma-
terialien ist noch nicht abschließend erforscht. 
Bekannt ist, dass einige Nanoobjekte biologi-
sche Strukturen penetrieren können. Obwohl 
mögliche negative Folgen noch nicht (vollstän-
dig) bekannt sind, gebietet das Vorsorge- und 
Minimierungsprinzip wirksame Schutzmaßnah-
men. Dabei kommen vor allem Schutzmaßnah-
men, die auch bei feinsten Stäuben, Gasen 
oder Dämpfen verwendet werden, zum Einsatz, 
da diese sich vergleichbar zu trockenen Nano-
materialien verhalten.

Wie andere Gefahrstoffe können auch Nanoma-
terialien im Wesentlichen auf drei Wegen vom 
Körper aufgenommen werden: durch Inhalation 
sowie durch orale oder dermale Exposition. Die 
Schutzmaßnahmen entsprechen ebenfalls dem 
Umgang mit anderen Gefahrstoffen. Der inhala-
tiven Gefährdung kann beispielsweise durch 
die folgenden Maßnahmen begegnet werden:
• Entsprechend genormte und geprüfte Labor-

abzüge bei weitgehend geschlossenen 
Frontscheiben

• Gloveboxen oder Glovebags oder andere ge-
schlossene Apparaturen

• Verwendung in feuchtem Zustand (zum Bei-
spiel in Suspensionen oder Pasten)

Um die orale und dermale Exposition zu vermei-
den, sollten Handschuhe und Stulpen verwen-
det werden, die im Anschluss an die Nutzung 
im Abzug verbleiben, um den kontaminierten 
Bereich möglichst gering zu halten. Wichtig ist 
zudem, dass die Handschuhe und Stulpen kei-
ne Öffnungen und Beschädigungen aufweisen. 
Die Handschuhe müssen dicht gegenüber wei-
teren verwendeten Chemikalien sein (zum Bei-
spiel gegenüber Lösungsmitteln, wenn die Na-
nopartikel als Suspension eingesetzt werden). 
Zudem müssen die Hygienestandards für Labo-
re streng befolgt werden.

Da brennbare Nanoobjekte im Gegensatz zu 
grobkörnigen Stoffen bereits bei geringeren 
Konzentrationen und/oder bei geringeren Zünd-
energien zu einer explosionsfähigen Atmosphä-
re führen können, müssen Zündquellen (auch 
elektrostatische Entladungen) besonders sorg-
fältig vermieden werden. 

Manche Stoffe (zum Beispiel Metalle) neigen 
bei feiner Verteilung zur Selbstentzündung. Die 
Reaktivität kann sehr hoch sein, katalytische 
Effekte sind ebenfalls möglich. 

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 213-021 

„Nanomaterialien am Arbeitsplatz“ 
•  DGUV Information 213-853 

„Nanomaterialien im Labor –  
Hilfestellungen für den Umgang“

• Nanorama der BG RCI
•  TRGS 527  

„Tätigkeiten mit Nanomaterialien“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/780/nanomaterialien-am-arbeitsplatz
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/gefahrstoffe/780/nanomaterialien-am-arbeitsplatz
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/laboratorien/2940/nanomaterialien-im-labor
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/laboratorien/2940/nanomaterialien-im-labor
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/rohstoffe-und-chemische-industrie/laboratorien/2940/nanomaterialien-im-labor
https://www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspektrum/gefahrstoffe/aktuelles/nanomaterialien
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-527.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-527.html
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3.3.8 Arbeiten mit feinen Pulvern

Bei vielen Stoffen verändern sich die physikali-
schen Eigenschaften in Abhängigkeit von ihrer 
Körnung. Insbesondere Metalle, die als grobes 
Material nicht als Gefahrstoff eingestuft sind, 
können bei der Zerkleinerung unter Luftab-
schluss zum Gefahrstoff werden. Durch die Ver-
größerung der Oberfläche können sich solche 
Metallpulver bei Sauerstoffkontakt spontan 
selbst entzünden. Auch andere brennbare Ma-
terialien können bei feiner Verteilung zur 
Selbstentzündung neigen. 

Grundsätzlich sind beim Umgang mit feinen 
Pulvern oder bei Arbeiten, bei denen feine Pul-
ver entstehen (zum Beispiel Trockenschleifar-
beiten), Maßnahmen zur Staubminimierung zu 

treffen. Sollte es für den betreffenden Gefahr-
stoff keinen spezifischen Arbeitsplatzgrenzwert 
(in der Luft) nach TRGS 900 geben, so ist min-
destens der allgemeine Staubgrenzwert nach 
TRGS 900 für den einatembaren und den alveo-
lengängigen Anteil des auftretenden Staubes 
einzuhalten.

WEITERE INFORMATIONEN
• TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“
•  VBG-Fachwissen 

„Gib dem Staub keine Chance! –  
Zehn goldene Regeln zur 
Staubbekämpfung“

• www.staub-info.de

3.3.9 Arbeiten mit ionisierender Strahlung

Der Umgang mit ionisierender Strahlung wird 
durch das Strahlenschutzgesetz und die Strah-
lenschutzverordnung geregelt. 

Entsprechend der Grundsätze des Strahlen-
schutz muss jede Anwendung von radioaktiven 
Stoffen oder ionisierender Strahlung gerechtfer-
tigt sein. Dies bedeutet, das der Nutzen (zum 
Beispiel der Erkenntnisgewinn) den potenziellen 
Schaden aufwiegt. Ist die Anwendung gerecht-
fertigt, müssen alle dem Stand von Wissenschaft 
und Technik entsprechenden Maßnahmen ergrif-
fen werden, um möglichen Schaden abzuwen-
den. Hierzu gilt der Grundsatz der Dosisbegren-
zung. Hierfür wurden verschiedene Grenzwerte je 
nach exponiertem Körperteil, Dauer der Expositi-
on und verschiedene Personengruppen festge-
legt. Der Grundsatz der Optimierung fordert, 
dass die Wahrscheinlichkeit der Exposition, die 
Anzahl der exponierten Personen sowie die indi-
viduelle Dosis pro Person so niedrig wie möglich 
ist. Hierzu tragen die vier Grundregeln bei:
1. Abschirmung der Strahlung durch geeignete 

Materialien.
2. Beschränkung der Aufenthaltsdauer im 

Strahlungsfeld.
3. Einhaltung eines sicheren Abstands zur 

Strahlenquelle.
4. Verwendung einer möglichst geringen Aktivi-

tät der Strahlenquelle entsprechend der 
Anwendung. 

Radioaktive Stoffe müssen grundsätzlich unter 
Verschluss gehalten werden und dürfen nur in 
den benötigten Mindestmengen und -zeiten am 
Arbeitsplatz verwendet werden. Die Hygiene ist 
an diesen Arbeitsplätzen von besonderer Bedeu-
tung, um eine Inkorporation zu vermeiden. Eine 
Zutrittsbeschränkung zu diesen Arbeitsplätzen 
muss sichergestellt sein. Schwangere und Stil-
lende dürfen an diesen Arbeitsplätzen nicht ein-
gesetzt werden, Jugendliche nur, wenn dies zur 
Erzielung des Ausbildungsziels erforderlich ist. 
Der direkte Hautkontakt ist durch geeignete PSA 
zu vermeiden. Darüber hinaus gibt es Vorgaben 
bezüglich des Transports, der Abzüge und der 
Entsorgung der Stoffe und verwendeten Materia-
lien. Bei Tätigkeiten, die dem Strahlenschutz-
recht unterliegen, muss es immer einen Strah-
lenschutzverantwortlichen geben, der, sofern er 
nicht selbst fachkundig ist, einen Strahlen-
schutzbeauftragten oder eine Strahlenschutzbe-
auftragte bestellen muss. Dessen Aufgaben und 
die notwendige Fachkunde ist in der Strahlen-
schutzverordnung beschrieben.

Für weitere Informationen sei auf das Strahlen-
schutzgesetz und die Strahlenschutzverord-
nung verwiesen. Hier finden sich in Kapitel 2 
auch Informationen bezüglich der Genehmi- 
gungspflichten.   

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• StrlSchG
• StrlSchV
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-900.html
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3.3.10 Elektromagnetische Felder

Elektromagnetische Felder können unmittelbar 
im Gewebe wirken (zum Beispiel Reizwirkung, 
Wärmewirkung) oder eine mittelbare Kraftwir-
kung haben. Hinzu kommen Reaktionen auf Be-
rührungsspannungen und Körperströme, die 
beim Berühren von leitfähigen Gebilden entste-
hen können. Zu den Anlagen, die über starke 
elektromagnetische Felder verfügen, gehören 
Mikrowellen-, Induktions- und Elektrolyseanla-
gen, Freileitungen und Sendeanlagen mit größe-
ren Leistungen. Starke elektromagnetische Fel-
der können insbesondere Menschen mit aktiven 
und passiven Implantaten beeinträchtigen.

Sind Versicherte elektrischen, magnetischen 
oder elektromagnetischen Feldern ausgesetzt, 
gelten die Vorschriften der Arbeitsschutzverord-
nung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV), 
die dazugehörige Regel TREMF, die DGUV Vor-
schrift 15 und die DGUV Regel 103-014 „Elektro-
magnetische Felder“. Diese decken den Fre-
quenzbereich 0 Hz bis 300 GHz ab. Explizit nicht 
geregelt wird hierin die medizinische Anwen-
dung am Patienten, wohingegen die Behandeln-
den von der Regel erfasst werden. Ebenfalls aus-
genommen sind die Bereiche, die durch die 26. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes abgedeckt sind. 

Bereiche mit starken elektromagnetischen 
Feldern, wie sie beispielsweise durch starke 
Elektro- oder Permanentmagneten hervorgeru-
fen werden, müssen entsprechend der ASR A1.3 
gekennzeichnet werden.

Der Zutritt ist entsprechend zu regeln und zu 
beschränken. Dabei dürfen in Bereichen, in de-
nen Versicherte Zutritt haben, die maximal zuläs-
sigen Feldstärken nicht überschritten werden. 
Um dies sicherzustellen, müssen die Expositi-
onsbereiche festgelegt werden, die auftretenden 
elektromagnetischen Felder ermittelt werden 
und die Exposition des Personals beurteilt wer-
den. Die zulässigen Expositionswerte je nach 
Frequenzbereich des betrachteten elektromag-
netischen Feldes sind in der TREMF aufgeführt. 

Informationen zur vorhandenen Feldstärke kön-
nen den Unterlagen der Gerätehersteller ent-
nommen werden. Bei selbst hergestellten Gerä-
ten muss eine entsprechende Beurteilung er-
stellt werden. Die zulässigen Expositionswerte 
müssen eingehalten werden. Wenn nötig, ist 
eine entsprechende Schutzausrüstung zu ver- 
wenden.

In der Gefährdungsbeurteilung muss auch die 
Wirkung von Antennen und ferromagnetischen 
Teilen berücksichtigt werden. Da eine Abschir-
mung magnetischer Felder sehr aufwändig und 
schwierig sein kann, müssen insbesondere bei 
starken Magneten, wie sie beispielsweise in der 
NMR-Spektroskopie eingesetzt werden, auch 
die benachbarten Räume in allen Richtungen 
bezüglich der dort herrschenden Feldstärken 
betrachtet werden. Zu den Maßnahmen, eine 
unzulässige Exposition des Personals zu verhin-
dern, gehören neben der Sicherung der Gefahr-
bereiche durch Verriegelung, die Abschirmung, 
die Einhaltung von Abstand, die Reduzierung 
der Leistung oder Abschaltung, die Begrenzung 
der Aufenthaltsdauer mit Zugangskontrollen 
und Persönliche Schutzausrüstungen. Dabei 
sind organisatorische Maßnahmen und Persön-
liche Schutzausrüstung nur dann anzuwenden, 
wenn technische Maßnahmen nicht ausreichen 
oder nicht anwendbar sind. Bei Versuchsanla-
gen müssen Gefahrenbereiche abgegrenzt und 
gekennzeichnet werden. Eine rote Warnleuchte 
muss die eingeschaltete Anlage kennzeichnen. 
Die Technische Regel regelt auch die Prüfung 
beziehungsweise Überwachung der Anlagen, 
die Unterweisung des Personals, die Dokumen-
tation und besondere Maßnahmen für Personen 
mit aktiven oder passiven Körperhilfsmitteln. 
Für weitere Informationen sei auf die genannte 
Verordnung, Vorschrift und Regel verwiesen.   

WEITERE INFORMATIONEN
 ASR A1.3 „Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung“

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
• BImSchG
•  DGUV Regel 103-014  

„Elektromagnetische Felder“
•  DGUV Vorschrift 15  

„Elektromagnetische Felder“
• EMFV
• TREMF
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3.3.11  Arbeiten mit Biostoffen

Bei Arbeiten mit Biostoffen muss zwischen ge-
zielten und nicht gezielten Tätigkeiten mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen unterschieden werden. 
Zudem findet eine Unterscheidung in vier 
Schutzstufen statt, die für Tätigkeiten mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen verschiedener Risiko-
gruppen erforderlich sind. Durch Festlegungen 
von Mindestanforderungen an die baulichen, 
technischen, organisatorischen und persönli-
chen Schutzmaßnahmen in Laboren soll die 
Gefährdung der Beschäftigten dort vermieden 
oder zumindest auf ein Minimum reduziert wer-
den. Neben Räumen, in denen Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen durchgeführt wer-
den, gelten die Schutzstufen auch für Funkti-
onsräume, wie Bruträume, Zentrifugenräume, 
Kühl- oder Tiefkühlräume und Räume zur Inakti-
vierung biologischer Arbeitsstoffe, sofern hier 
Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 7 Biostoff-
verordnung durchgeführt werden.

Biostoffe werden nach § 3 Absatz 1 Biostoffver-
ordnung entsprechend dem von ihnen ausge-
henden Infektionsrisiko in eine der folgenden 
Risikogruppen eingestuft:
• Risikogruppe 1: Biostoffe, bei denen es un-

wahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen 
eine Krankheit hervorrufen,

• Risikogruppe 2: Biostoffe, die eine Krankheit 
beim Menschen hervorrufen können und eine 
Gefahr für Beschäftigte darstellen könnten; 
eine Verbreitung in der Bevölkerung ist un-
wahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung 
oder Behandlung ist normalerweise möglich,

• Risikogruppe 3: Biostoffe, die eine schwere 
Krankheit beim Menschen hervorrufen und 
eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen 
können; die Gefahr einer Verbreitung in der 
Bevölkerung kann bestehen, doch ist norma-
lerweise eine wirksame Vorbeugung oder 
Behandlung möglich,

• Risikogruppe 4: Biostoffe, die eine schwere 
Krankheit beim Menschen hervorrufen und 
eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstel-
len; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevöl-
kerung ist unter Umständen groß; normaler-
weise ist eine wirksame Vorbeugung oder 
Behandlung nicht möglich.

Vor Beginn von Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen muss die Institutsleitung eine 
Gefährdungsbeurteilung durchführen und diese 

dokumentieren. Ist sie selbst nicht fachkundig, 
muss sie sich von einer entsprechend fachkun-
digen Person unterstützen lassen. Die für die 
Fachkunde erforderlichen Kenntnisse richten 
sich nach der Art der Aufgabe und der Höhe der 
Gefährdung. Die erforderlichen Kenntnisse sind 
durch eine geeignete Berufsausbildung und 
eine einschlägige, zeitnahe berufliche Tätigkeit 
nachzuweisen. Unter Umständen sind besonde-
re Fortbildungsmaßnahmen notwendig. Für die 
Gefährdungsbeurteilung hat die Institutsleitung 
gemäß § 4 Absatz 3 BioStoffV insbesondere 
Informationen über die Identität, Risikogrup-
peneinstufung und Übertragungswege bezie-
hungsweise Aufnahmepfade der eingesetzten 
beziehungsweise möglicherweise vorhandenen 
biologischen Arbeitsstoffe und die von ihnen 
ausgehenden Gesundheitsgefahren (infektiöse, 
sensibilisierende, toxische und sonstige die 
Gesundheit schädigende Wirkungen) zu be-
schaffen. Hierauf sowie auf den Tätigkeiten und 
Arbeitsabläufen basiert die Zuordnung zur not-
wendigen Schutzstufe und die Festlegung der 
notwendigen Schutzmaßnahmen. Eine Zuord-
nung zur Risikogruppe erfolgt basierend auf der 
TRBA 460-468 und der TRBA 450. Zusätzlich zu 
ihrer infektiösen Wirkung können Biostoffe zum 
Beispiel auch sensibilisierend oder toxisch wir-
ken. Hinweise hierzu geben die TRBA 406, 460, 
464 und 466. Auch hierfür müssen geeignete 
Maßnahmen abgeleitet werden. 

Bei Tätigkeiten in Laboren ist geeignete Arbeits-
kleidung zu tragen. Straßenkleidung ist keine 
geeignete Arbeitskleidung. Geeignet ist insbe-
sondere ein Labormantel nach den Anforderun-
gen der TRBA 100 oder der TRGS 526 in Verbin-
dung mit der DGUV Information 213-850 „Siche-
res Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen und 
Handlungshilfen“. Mit Gefahr- oder Biostoffen 
kontaminierte Kleidung (Arbeits- oder Straßen-
kleidung) muss durch das Forschungsinstitut 
gereinigt werden (TRBA 500, GefStoffV).

Die Gefährdung Dritter sowie der Umwelt muss 
berücksichtigt werden und die verschiedenen 
Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt 
werden. Die Gefährdungsbeurteilung ist regel-
mäßig, spätestens jedoch alle zwei Jahre, zu 
aktualisieren. Werden maßgebliche Verände-
rungen der Arbeitsbedingungen vorgenommen 
oder liegen neue Informationen vor oder gibt es 
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-464.html
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-100.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-526.html
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/828/sicheres-arbeiten-in-laboratorien
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-500.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010/
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Anhaltspunkte, dass die getroffenen Schutz-
maßnahmen nicht ausreichend wirksam sind, 
muss die Gefährdungsbeurteilung umgehend 
aktualisiert werden.

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 213-086 

„Biologische Laboratorien – Ausstattung 
und organisatorische Maßnahmen”

•  DGUV Information 213-850 
„Sicheres Arbeiten in Laboratorien –  
Grundlagen und Handlungshilfen“

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
•  BioStoffV
• GefStoffV
•  TRBA Übersicht „Übersicht über den 

Stand der Technischen Regeln und 

3.3.12 Arbeiten außerhalb des Institutsgeländes   

Viele Forschungstätigkeiten finden außerhalb 
des eigenen Institutsgebäudes statt: sei es bei 
Forschungskooperationen, bei denen Teile der 
Forschungsarbeiten im kooperierenden Institut 
stattfinden, sei es für Probennahmen, Exkursio-
nen oder die Teilnahme an Veranstaltungen und 
Tagungen. Der Einfluss auf die Bedingungen vor 
Ort ist hierbei begrenzt. Umso wichtiger ist es, 
vorher eine Gefährdungsbeurteilung vorzuneh-
men, um Maßnahmen ableiten zu können und 
auf die Bedingungen vor Ort vorbereitet zu sein. 
Bei Arbeiten in einem fremden Institut oder 
Labor bietet es sich an, die hierfür erstellte Ge-
fährdungsbeurteilung als Grundlage zu nutzen. 
Häufig können große Teile übernommen wer-
den. Wichtig ist es, zusätzlich die gegenseitige 
Gefährdung von den regulären Beschäftigten 
am jeweiligen Ort und den hinzukommenden 
(Gast-)Wissenschaftlerinnen und (Gast-)Wissen- 

schaftler zu betrachten und bei Bedarf eine 
koordinierende Person zu bestellen. Auch die 
Ergonomie am Arbeitsplatz (beispielsweise bei 
der Mitnahme des eigenen Laptops) sollte nicht 
außer Acht gelassen werden.

WEITERE INFORMATIONEN
•  DGUV Information 211-040 

„Einsatz mobiler Informations- und  
Kommunikationstechnologie an 
Arbeitsplätzen“

•  DGUV Information 211-006 
„Sicherheit und Gesundheitsschutz 
durch Koordinieren“

•  DGUV Information 215-830 
„Zusammenarbeit von Unternehmen im 
Rahmen von Werkverträgen“

Beschlüsse für Biologische Arbeits-
stoffe des ABAS“

•  TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tä-
tigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen in Laboratorien“

•  TRBA/TRGS 406 „Sensibilisierende 
Stoffe für die Atemwege“

•  TRBA 450 „Einstufungskriterien für 
Biologische Arbeitsstoffe“

•  TRBA 460 „Einstufung von Pilzen in 
Risikogruppen“

•  TRBA 464 „Einstufung von Parasiten in 
Risikogruppen“

•  TRBA 466 „Einstufung von Prokaryon-
ten (Bacteria und Archaea) in 
Risikogruppen“

•  TRBA 500 „Grundlegende Maßnahmen 
bei Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen“

• TRGS 526 „Laboratorien“
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/TRBA-100.html
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WEITERE INFORMATIONEN

    Kapitel 3.4 Persönliche 
Schutzausrüstung

Tätigkeiten im Ausland

Arbeit im Freien

Zu vielen Forschungszweigen gehören auch 
Tätigkeiten im Freien, beispielsweise im Rah-
men von Feldversuchen, für Messungen, Pro-
bennahmen oder Kartierungen. Wichtig ist hier-
bei, vorher eine Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen und diese mit den Verhältnissen vor 
Ort abzugleichen. 

Gesundheits- und Unfallgefahren können zum 
Beispiel entstehen durch:
• Niederschläge (Regen, Schnee, Hagel)
• Starkwind
• Sonneneinstrahlung
• Hitze und Kälte
• Hohe Luftfeuchte (zum Beispiel bei Arbeiten 

in tropischen Regionen)
• Eis- und Schneeglätte
• Blitzeinschlag bei Gewitter
• Unbefestigte und unebene Wege und 

Untergründe
• Absturz bei Arbeiten in Höhen

• Ertrinken oder Versinken in (Fließ-)Gewässern 
oder nicht tragfähigen Untergründen (Moor, 
Sand und Ähnlichem)

• Tiere

Gegen die damit verbundenen Gefährdungen 
sind geeignete Maßnahmen wie spezielle Aus-
rüstung erforderlich, die in einer entsprechenden 
Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden müs-
sen. Darüber hinaus kann unter anderem bei 
Tätigkeiten mit besonderen klimatischen Belas-
tungen, bei Tätigkeiten mit Sonneneinstrahlung 
oder besonderen Infektionsgefahren durch Tiere 
(zum Beispiel Zecken, Mäuse oder Fledermäuse) 
eine Angebots- oder Pflichtvorsorge nach der 
Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) erforderlich werden.

Forschungsvorhaben führen oft ins Ausland: sei 
es für die Teilnahme an Konferenzen, Tagungen 
oder Workshops, Exkursionen oder Projekttref-
fen. Die Arbeitsbedingungen hängen hierbei 
stark von den dortigen Rahmenbedingungen ab. 
Neben einem anderen Sprach- und Kulturkreis 
herrscht dort unter Umständen ein anderes Klima 
und damit verbunden eventuell eine Infektions-
gefahr. Hinzu kommt, dass insbesondere bei 
Exkursionen andere Tätigkeiten durchgeführt 
werden als im eigenen Forschungsinstitut (zum 
Beispiel Bergsteigen oder Wanderungen mit Ge-
päck, Tauchen). Bei Veranstaltungen im Ausland 
sind deshalb im Vorfeld über eine Gefährdungs-
beurteilung die erforderlichen Maßnahmen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu klären. 

Insbesondere ist zu klären:
• wie die Versicherungssituation ist – zum Bei-

spiel bei Krankheiten und Unfällen – und ob 
zusätzliche Versicherungen notwendig sind. 
Dann sind diese entsprechend abzuschließen

• wie die landestypische Rechtslage hinsicht-
lich Arbeitsschutzbestimmungen und Haf-
tungsfragen ist

• wie sichergestellt werden kann, dass die anzu-
wendenden landesspezifischen und deutschen 
Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten 

werden. Gegebenenfalls müssen zusätzliche 
Maßnahmen ergriffen werden

• dass sich alle Teilnehmenden vor Reiseantritt 
arbeitsmedizinisch beraten lassen

 – ob eine arbeitsmedizinische Vorsorge und 
Rückkehrvorsorge notwendig ist, zum Bei-
spiel bei Entsendung in die Tropen, Subtro-
pen oder bei Auslandsaufenthalten mit 
besonderen klimatischen Bedingungen 
und Infektionsgefährdung,

 – ob Impfungen erforderlich sind und wie 
der internationale Rettungsdienst, ambu-
lante und stationäre Behandlungsmöglich-
keiten vor Ort organisiert sind; ob eventu-
ell medizinische Ausrüstung und 
erweiterte Erste-Hilfe-Materialien mitge-
nommen werden müssen,

 – ob aufgrund geologischer, klimatischer 
und hygienischer Bedingungen bezie-
hungsweise Aktivitäten am Einsatzort be-
sondere Kleidung, spezielle Schutzausrüs-
tungen, Desinfektionsmittel oder 
Wasserentkeimung notwendig sind.

• welche technischen Rahmenbedingungen 
vorhanden sind und welche erforderlichen 
Arbeitsmittel mitgenommen werden müssen 
–  zum Beispiel elektrische Leitungen, PRCD, 

Trenntrafos

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
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• ob spezielle Sicherungsmaßnahmen erforder-
lich sind – zum Beispiel PSA

• welche Transportmöglichkeiten es gibt, wel-
che Fahrzeuge in welcher Qualität und welche 
Straßennetze und Tankstellen zur Verfügung 
stehen; Ein- und Durchreisebestimmungen 
beachten und geeignetes Kartenmaterial 
organisieren 

• ob es spezielle soziale und kulturelle Bedin-
gungen im Einsatzland gibt, um möglichst 
ungestört und rücksichtsvoll arbeiten zu 
können

• wie die Sicherheits- und Gefahrenlage (zum 
Beispiel Krieg, Aufstände und Kriminalität) 
vor Ort ist. Organisieren Sie wenn nötig bei-
spielsweise einen lokalen Führer oder Fahrer

• welche Kommunikationsmöglichkeiten beste-
hen – zum Beispiel Internet, Telefonnetze, 
Satellitentelefon, Suchsender

• wo diplomatische und konsularische Vertre-
tungen sowie Übersetzungspersonal und ein 
Rechtsbeistand erreichbar sind

Wenn nötig, ist eine Ansprechperson bezie-
hungsweise eine Betreuung vor Ort einzubezie-
hen, die die besonderen kulturellen und klima-
tischen Verhältnisse vor Ort ebenso kennt, wie 
das Gelände und die notwendigen Fähigkeiten 
und Ausrüstungsgegenstände. Sind besondere 
Fähigkeiten (Tauchen) oder Ausrüstungsgegen-
stände notwendig, müssen die Teilnehmenden 
entsprechend ausreichend qualifiziert und er-
fahren sein und (besonders) frühzeitig mit ein-
bezogen werden. Die Ausrüstung ist von Fach-
kundigen auf Eignung und ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen. Sicherungsmaßnahmen 
und Rettungsaktionen müssen geplant und 
geübt werden. Die vor Antritt der Reise erstellte 
Gefährdungsbeurteilung ist vor Ort mit den tat-
sächlichen Gegebenheiten abzugleichen. 

Aktuelle Einflüsse wie die Witterung sind 
einzubeziehen.

Versicherungsschutz im Ausland
Beschäftigte stehen auch im Ausland unter 
dem deutschen gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz, wenn sie im Rahmen eines inlän-
dischen Beschäftigungsverhältnisses vorüber-
gehend entsandt werden. 

Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt 
sein:
• Der beruflich bedingte Auslandsaufenthalt ist 

für den Beschäftigten von vornherein zeitlich 
befristet.

• Das inländische Beschäftigungsverhältnis ist 
während der Entsendung nicht unterbrochen. 
Der Beschäftigte muss weiterhin den Weisun-
gen seines Arbeitgebers unterliegen und von 
ihm bezahlt werden.

• Beschäftigte, die zunächst für Auslandstätig-
keiten eingestellt werden, müssen nach Be-
endigung des Auslandsaufenthaltes ihr Be-
schäftigungsverhältnis beim inländischen 
Arbeitgeber fortsetzen. 

Bei längeren, zeitlich nicht begrenzten Aus-
landsaufenthalten oder für Beschäftigte, die 
ausschließlich für Auslandstätigkeiten einge-
stellt werden, gilt dies jedoch nicht. Zu beach-
ten ist, dass im Regelfall auch im Ausland ei-
genwirtschaftliche (Freizeit-)Aktivitäten nicht 
unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz 
stehen. Gleiches gilt für Erkrankungen aus inne-
rer Ursache (Kreislauf- oder Magen-Darm-Er-
krankungen). Die Beschäftigten sind hierzu 
entsprechend zu unterweisen.    

WEITERE INFORMATIONEN
•  BGHM-Informationsblatt 

„Sicherheitsbewusstes Verhalten bei 
Auslandsreisen“

•  DGUV „Gesetzliche Unfallversicherung 
bei Entsendung ins Ausland“

•  DGUV „Versicherungsschutz bei Beschäf-
tigung im Ausland – Tipps und Hinweise“

•  DGUV Regel 101-023  
„Einsatz von Forschungstauchern“

•  DGUV „Empfehlungen für arbeitsme-
dizinische Beratungen und 
Untersuchungen

•  UK NRW: S25  
„Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz auf archäologischen 
Ausgrabungen“

•  VBG „Checkliste für Unternehmen: 
Beruflicher Einsatz im Ausland“

•  VBG „Versicherungsschutz im 
Ausland“   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/arbeitsschutz-bei-auslandseinsaetzen
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/bibliothek/arbeitsschutz-bei-auslandseinsaetzen
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https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/1918/gesetzliche-unfallversicherung-bei-entsendung-ins-ausland
https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/1918/gesetzliche-unfallversicherung-bei-entsendung-ins-ausland
https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/1918/gesetzliche-unfallversicherung-bei-entsendung-ins-ausland
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https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/2042/versicherungsschutz-bei-beschaeftigung-im-ausland-tipps-und-hinweise
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/1018/forschungstauchen?number=SW15018
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/1018/forschungstauchen?number=SW15018
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/arb_vorsorge/dguv-empfehlungen/index.jsp
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/arb_vorsorge/dguv-empfehlungen/index.jsp
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/arb_vorsorge/dguv-empfehlungen/index.jsp
http://www.grabung-ev.de/technik_arbeitssicher.html
http://www.grabung-ev.de/technik_arbeitssicher.html
http://www.grabung-ev.de/technik_arbeitssicher.html
http://www.grabung-ev.de/technik_arbeitssicher.html
https://www.vbg.de/Medien/cl-auslandsarbeit
https://www.vbg.de/Medien/cl-auslandsarbeit
https://www.vbg.de/versicherung-ausland
https://www.vbg.de/versicherung-ausland
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3.4 Persönliche Schutzausrüstung   

Technische und organisatorische Maßnahmen, 
die eine Gefährdung von Beschäftigten aus-
schließen, haben grundsätzlich Vorrang vor dem 
Einsatz Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, hat die 
Institutsleitung für Arbeiten, bei denen Verlet-
zungen oder Gesundheitsschädigungen nicht 
ausgeschlossen werden können, geeignete 
Persönliche Schutzausrüstung in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung zu stellen, um das Restri-
siko zu reduzieren.

Die Benutzung der Persönlichen Schutzausrüs-
tung ergibt sich aus der spezifischen Gefähr-
dung (Gefährdungsbeurteilung) – zum Beispiel:
• Schutzhelme überall dort, wo Kopfverletzun-

gen durch fallende Gegenstände oder durch 
Anstoßen an Hindernisse nicht auszuschlie-
ßen ist – zum Beispiel bei gleichzeitigen Ar-
beiten in mehreren Ebenen

• Schutzschuhe überall dort, wo Fußverletzun-
gen möglich sind – zum Beispiel bei Auf-, Ab- 
oder Umbauarbeiten, bei Werkstattarbeiten, 
bei Lager- und Transportarbeiten oder wenn 
die Möglichkeit besteht, in spitze oder scharf-
kantige Holz-, Glas- oder Metallteile 
hineinzutreten

• Schutzschuhe mit elektrostatischer Entla-
dung (ESD) zum Beispiel bei Arbeiten mit 
explosionsgefährdeten Stoffen

• Schnitt- oder stichfeste Schutzhandschuhe 
oder spezielle Chemikalienschutzhandschu-
he bei allen Arbeiten, bei denen Handverlet-
zungen möglich sind – zum Beispiel beim 

Umgang mit hautschädigenden, splitternden, 
scharfkantigen oder ätzenden Materialien, 
Umgang mit Tieren

• Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 
bei allen Arbeiten mit Absturzgefahr – zum 
Beispiel bei Arbeiten auf Dächern oder an 
Böschungen.

• Augenschutz (Schutzbrille, Visier), wenn eine 
Augenschädigung möglich ist – zum Beispiel 
durch Späne, Splitter, Stäube, ätzende Stoffe, 
Flüssigkeiten und UV-Strahlung (natürlich und 
künstlich)

• Atemschutz, wenn gesundheitsgefährdende 
Stoffe eingeatmet werden können – zum Bei-
spiel beim Auftreten von schädlichen Aeroso-
len, Rauchen oder Gasen sowie zum Beispiel 
bei Tätigkeiten mit Imprägnierungs-, Löse-, 
Kältemitteln, Farben, Klebern oder Stäuben

• Gehörschutz bei Arbeiten mit einer Gefähr-
dung durch Lärm 

• Hautschutz zum Schutz vor UV-Strahlung bei 
Tätigkeiten im Freien oder Hautschutz bei 
Werkstattarbeiten. Zum Hautschutz gehören 
geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und 
Hautpflegemittel

• Persönliche Schutzausrüstung gegen Ertrin-
ken in Form von Rettungswesten bei allen 
Tätigkeiten, bei denen Absturzgefahr ins Was-
ser besteht – zum Beispiel an Deck von Was-
serfahrzeugen und schwimmenden Geräten, 
wenn kein Geländer von mindestens einem 
Meter Höhe vorhanden ist, an Kaistrecken 
oder Docks oder an Wasserbauwerken. Sie 
sind auch bei folgenden Bedingungen zu 
tragen, wenn Geländer vorhanden sind: 

3.4 Persönliche Schutzausrüstung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Sichtbehinderungen, Eisgang, Frost, Hoch-
wasser, Sturm, Nacht

• Warnkleidung oder Warnweste immer im  
Gefahrenbereich des Fahrzeugverkehrs

• Wetterschutzkleidung, wenn aufgrund der 
Arbeitsumgebungsbedingungen wie Nässe, 
Kälte oder Wind die Gesundheit gefährdet ist

Wenn auf Grund der vielfältigen Gefährdungen 
eine Kombination aus verschiedenen Persönli-
chen Schutzausrüstungen getragen werden 
muss, muss eine mögliche gegenseitige Verrin-
gerung der Schutzwirkung vermieden werden. 
Beim gleichzeitigen Tragen von Kapselgehör-
schützern und Schutzbrillen beispielsweise wird 
häufig die Schutzwirkung des Kapselgehörschüt-
zers stark beeinträchtigt, wenn keine explizit 
hierfür geeigneten Modelle ausgewählt werden. 
Das Personal muss die zur Verfügung gestellte 
PSA benutzen und sie funktionsfähig halten. Die 
verantwortliche Person vor Ort hat die ordnungs-
gemäße Benutzung der Persönlichen 

Schutzausrüstung zu kontrollieren. Bei der Be-
reitstellung und Verwendung von PSA gegen 
tödliche Gefahren (zum Beispiel Absturz oder 
Ertrinken) oder PSA, die vor bleibenden Gesund-
heitsschäden schützen soll (zum Beispiel Gehör-
schutz), müssen die betroffenen Beschäftigten 
im Rahmen von Unterweisungen mit Übungen 
die Benutzungsinformationen vermittelt 
bekommen.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
•  DGUV Regel 112-989 

„Benutzung von Schutzkleidung“ 
•  DGUV Regel 112-194  

„Benutzung von Gehörschutz“ 
•  DGUV Regel 112-198 

„Benutzung von persönlichen  
Schutzausrüstungen gegen Absturz“

•  DGUV Regel 112-199 
„Retten aus Höhen und Tiefen mit 
persönlichen Absturzschutzaus- 
rüstungen“

Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe

Insbesondere im Bereich der Forschung lassen 
sich hautschädigende oder hautresorptive Ge-
fahrstoffe häufig nicht vollständig substituieren 
oder in geschlossenen Systemen verwenden. Um 
einer Gefährdung durch Hautkontakt vorzubeu-
gen, sind entsprechend geeignete persönliche 
Schutzhandschuhe erforderlich. Die Schutzwir-
kung hängt hierbei vom Handschuhmaterial, der 
Dicke des Materials, vom verwendeten Gefahr-
stoff und der Art der Verwendung ab. Nicht jedes 
Material schützt vor jedem Gefahrstoff. Zusätz-
lich schützen bestimmte Handschuhfabrikate 
auch nur die vom Handschuhhersteller vorgege-
bene Zeit (Durchbruchzeit) vor einem Hautkon-
takt mit dem Gefahrstoff. Je nach Gefahrstoff 
kann die Durchbruchzeit sehr kurz sein, sodass 
nach einem versehentlichen Kontakt mit dem 
Gefahrstoff sofort der Handschuh gewechselt 
und der kontaminierte Handschuh entsprechend 
sachgerecht entsorgt werden muss. Da gerade in 
Forschungsinstituten sehr viele unterschiedliche 
Gefahrstoffe auftreten können, müssen auch für 
alle verwendeten Gefahrstoffe die entsprechend 
geeigneten Schutzhandschuhe vorgehalten wer-
den und die Beschäftigten über die richtige Aus-
wahl und Verwendung unterwiesen werden.

Für die Auswahl eines geeigneten Schutzhand-
schuhs werden in erster Linie die Informationen 

aus dem Sicherheitsdatenblatt zum Gefahrstoff 
herangezogen. Ein Ablaufschema, wie mit diesen 
Informationen der geeignete Handschuh ausge-
wählt werden kann, ist in der Anlage 8 der TRGS 
401 „Gefährdung durch Hautkontakt“ dargestellt. 
Weitere Unterstützung bei der Auswahl bietet die 
Handschuhdatenbank der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG BAU) und die Praxishilfe 
„Welcher Handschuh ist der Richtige?“ des Insti-
tuts für Arbeitsschutz (IFA). Bei der gleichzeitigen 
Bereitstellung von Hautschutz-, Hautreinigungs- 
und Hautpflegemitteln ist bei der Auswahl der 
Hautmittel auf eine mögliche Wechselwirkung mit 
dem Handschuhmaterial zu achten und gegebe-
nenfalls entsprechend in der Unterweisung dar-
auf hinzuweisen. Weiterhin gelten die von den 
Herstellern angegebenen Durchbruchszeiten für 
die bei der Normung vorgegebenen Umgebungs-
bedingungen. Bei abweichenden Bedingungen 
kann die tatsächliche Schutzwirkung abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN
•  Praxishilfe „Welcher Handschuh ist 

der richtige?“
•  TRGS 401  

„Gefährdung durch Hautkontakt“
•  WINGIS Online 

„Handschuhdatenbank“   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/1352/benutzung-von-schutzkleidung
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https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-persoenliche-schutzausruestungen/schutzhandschuhe-gegen-chemische-und-biologische-einwirkungen/auswahlhilfen-fuer-chemikalienschutzhandschuhe/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-persoenliche-schutzausruestungen/schutzhandschuhe-gegen-chemische-und-biologische-einwirkungen/auswahlhilfen-fuer-chemikalienschutzhandschuhe/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-persoenliche-schutzausruestungen/schutzhandschuhe-gegen-chemische-und-biologische-einwirkungen/auswahlhilfen-fuer-chemikalienschutzhandschuhe/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-persoenliche-schutzausruestungen/schutzhandschuhe-gegen-chemische-und-biologische-einwirkungen/auswahlhilfen-fuer-chemikalienschutzhandschuhe/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS-401.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS-401.html
https://www.wingisonline.de/handschuhdb/
https://www.wingisonline.de/handschuhdb/
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3 Fachinformationen

3.5 Psychische Belastung   

Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller 
erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den 
Menschen zukommen und psychisch auf ihn 
einwirken. Insofern ist die psychische Belastung 
in erster Linie ein neutraler Begriff. Je nach Art 
und Ausprägung der Belastung sowie der indivi-
duellen Voraussetzungen, die Beschäftigte mit-
bringen, kann die daraus resultierende Bean-
spruchung positiv oder negativ sein. Das bedeu-
tet konkret, dass beispielsweise eine fachlich 
anspruchsvolle Arbeitsaufgabe für einen beruf-
lich erfahrenen Wissenschaftler oder eine Wis-
senschaftlerin, der oder die eine hohe Problem-
lösekompetenz mitbringt, eine spannende Her-
ausforderung darstellt, aus der er oder sie viel 
lernen und sich weiterentwickeln kann und die 
ihn oder sie auch langfristig motiviert. Für einen 
beruflich unerfahrenen Wissenschaftler oder 
eine Wissenschaftlerin hingegen kann dieselbe 
Arbeitsaufgabe eine Überforderung bedeuten, 
die er oder sie womöglich nicht (allein) bewälti-
gen kann. Kurzfristig kann dies zu Frustration, 
Grübeleien nach Feierabend, Schlafstörungen 
und anderem führen. Insbesondere wenn eine 
solche Situation längerfristig anhält und gepaart 
mit anderen potenziell beeinträchtigenden Be-
lastungsfaktoren (siehe unten) auftritt, können 
sich daraus langfristig negative Folgen für die 
Gesundheit entwickeln (zum Beispiel Burnout, 

Depression oder psychosomatische Beschwer-
den). Fragen von individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten oder Überforderung sollten deshalb 
bei der Aufgabenverteilung durch Führungskräfte 
einbezogen werden.

Die Berücksichtigung psychischer Belastung  
in der Gefährdungsbeurteilung ist daher für 
Arbeitgebende verbindlich. 

Die systematische Erhebung der psychischen 
Belastung im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung unterstützt die Führungskräfte im For-
schungsinstitut dabei, potenzielle Gefährdun-
gen möglichst frühzeitig zu erkennen und gegen 
zu steuern. Es können beispielsweise Ansatz-
punkte für die Verbesserung von internen Ab-
läufen, interner Kommunikation und damit für 
einen reibungslosen Ablauf von Projekten ge-
funden werden. Durch die systematische Ablei-
tung geeigneter Maßnahmen und deren Umset-
zung können zudem die Arbeitsbedingungen, 
das Betriebsklima und die Mitarbeiterbindung 
nachhaltig positiv beeinflussen.

Unabhängig von der konkreten Tätigkeit und 
Branche haben folgende Belastungsfaktoren 
beziehungsweise Arbeitsmerkmale einen be-
deutsamen Einfluss auf die Gesundheit des 

3.5 Psychische Belastung
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Personals: 
• Arbeitsintensität
• Arbeitszeit
• Handlungsspielraum und soziale Beziehun-

gen, insbesondere zu Vorgesetzten
• Arbeitsumgebungsbedingungen, insbeson-

dere die Belastung durch Lärm

Sie sollten deshalb grundsätzlich in der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus sollten auch solche Belastungs-
faktoren einbezogen werden, die spezifisch für 
die Arbeit in der Forschung sind. Aufgrund der 
Eigenart von Forschungsinstituten insbesonde-
re hinsichtlich der Arbeitsformen, der Arbeits-
aufgaben beziehungsweise -inhalte, aber auch 
hinsichtlich der Zusammensetzung des Perso-
nals, können Mitarbeitende in Forschungsinsti-
tuten vielfältigen psychischen Belastungsfakto-
ren ausgesetzt sein, von denen hier einige bei-
spielhaft genannt werden:
• Existenzielle Unsicherheit bei Abhängigkeit 

des Arbeitsplatzes von dem Erfolg eines Pro-
jektantrages und Arbeiten mit befristeten 
Verträgen 

• Andauernder hoher Zeitdruck und Leistungs-
druck in der Projektarbeit und beim Schrei-
ben von Projektanträgen und Publikationen 
– Erhalt oder Erwerb des Exzellenz-Status

• Selbstüberforderung und selbstgefährdendes 
Verhalten der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler inklusive Überschreitung der 
zulässigen Arbeitszeiten und Unterschreiten 
der notwendigen Pausenzeiten

• Effort-Reward-Imbalance (Gratifikationskrise): 
Missverhältnis zwischen eingesetztem Enga-
gement durch die Beschäftigten und Aner-
kennung der Leistung (zum Beispiel monetär 
oder durch andere Personen, insbesondere 
Vorgesetzte)

• Fachliche oder methodische Überforderung 
insbesondere junger Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen mit wenig Erfahrung 
– Kommunikation von Forschungsergebnis-
sen (zum Beispiel auf Konferenzen) und Pro-
jektarbeit sowie Veröffentlichungen in einer 
Fremdsprache

• Misserfolge in der Forschungsarbeit – Kom-
munikation von Misserfolgen und der persön-
liche Umgang damit

• Arbeiten mit Materialien mit unbekannten 
Eigenschaften oder bislang unerforschten 
Wirkungen auf die menschliche Gesundheit; 

Arbeiten mit bekanntermaßen gefährlichen 
Verfahren oder Stoffen

• Hohe Fluktuation der Beschäftigten auf allen 
Hierarchieebenen

• Soziale Konflikte mit anderen Beschäftigten 
(zum Beispiel in der interdisziplinären und 
interkulturellen Zusammenarbeit) und Vorge-
setzten (zum Beispiel Abhängigkeit in Bezug 
auf Weiterbeschäftigung und/oder die Bewer-
tung der Forschungsarbeit) 

• Konkurrierende oder unklare Aufgabenvertei-
lung und Verantwortlichkeiten – unter ande-
rem Abgrenzung zwischen Forschungsaufträ-
gen verschiedener Forschender, Abgren- 
zung zwischen verschiedenen Rollen (zum 
Beispiel Laborleitung, Projektleitung und 
Ähnliches)

• Häufige Veränderungen der Arbeitsbedingun-
gen durch neue Projekte, neue Einrichtungen, 
veränderte Forschungsausrichtung

• Ethisch-moralische Konflikte in Bezug auf die 
eigene Forschung (zum Beispiel Inhalte, 
Durchführung oder Umgang mit Ergebnissen) 

• Kritik an der eigenen Forschung durch Außen-
stehende und durch die Gesellschaft bis hin 
zur Bedrohung

Wie bei der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung vorgegangen werden kann, 
welche Methoden hierfür geeignet sind, und 
mögliche Gestaltungsansätze werden unter 
anderem im VBG-Fachwissen „Gefährdungsbe-
urteilung psychischer Belastung – Handlungs-
hilfe für die betriebliche Praxis“ beschrieben. 
Darüber hinaus bietet die VBG Informatio- 
nen und Unterstützung für die Durchführung 
von Workshops (KiT – Kurzanalyse im Team) 
und stellt ein Online-Tool zur Erfassung der  
psychischen Belastung zur Verfügung.

WEITERE INFORMATIONEN
•   VBG-Fachwissen 

„Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung – Handlungshilfe für die 
betriebliche Praxis“

•  Online-Tool der VBG zur Erfassung der 
psychischen Belastung

• VBG KiT – Kurzanalyse im Team
•  DIN EN ISO 10075  

„Ergonomische Grundlagen bezüglich 
psychischer Arbeitsbelastung“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Themen/Arbeitsschutz_organisieren/gefaehrdungsbeurteilung_psychischer_belastung.html
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeitsschutz-organisieren/gefaehrdungsbeurteilung/gefaehrdungsbeurteilung-psychische-belastung-kurzanalyse-im-team
https://www.vbg.de/Medien/gb-psych-belastung
https://www.vbg.de/Medien/gb-psych-belastung
https://www.vbg.de/Medien/gb-psych-belastung
https://www.vbg.de/Medien/gb-psych-belastung
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeitsschutz-organisieren/gefaehrdungsbeurteilung/online-tool
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeitsschutz-organisieren/gefaehrdungsbeurteilung/online-tool
https://www.vbg.de/kit
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4 Übersicht zu Fachkräften und beauftragten 
Personen in Forschungsinstituten   

Dieses Kapitel gibt Ihnen eine Übersicht zu Fachkräften und beauftragten Perso-
nen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (ohne Genderisierung) und stellt 
kurz die gesetzlichen Verpflichtungen der Unternehmen zur Beauftragung von 
Personen bei dem Vorhandensein der entsprechenden Bereiche, Einrichtungen, 
Personen oder Arbeitsmittel dar.

Die Fachkräfte und beauftragten Personen sind 
im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge mit 
Quellenangaben zur gesetzlichen Anforderung 
an die Bestellung gelistet: 

Abfallbeauftragte 
Gemäß § 59 und § 60 Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG) und nach Abfallbeauftragtenverord-
nung (AbfBeauftrV)

Beauftragte der Leitung 
Nach DIN ISO 9000 ff.

Beauftragte für Arbeitsschutzsysteme 
Erforderlich für Betriebe, die sich freiwillig nach 
OHRIS (Occupational Health- and Risk-Manage-
ment) zertifizieren lassen

Beauftragte für biologische Sicherheit 
Gemäß Gentechnikgesetz (GenTG), der Gen-
technischen Sicherheitsverordnung (GenTSV) 
und Biostoffverordnung (BioStoffV)

Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) und Vorschrift 
DGUV 2 der BGen

Brandschutzbeauftragte 
Nach § 10 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG)

Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer 
Gemäß § 10 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und 
DGUV Vorschrift 1

CE-Beauftragte 
Nach Maschinenverordnung für Maschinen und 
Anlagen

Datenschutzbeauftragte 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Elektrofachkräfte 
Gemäß DIN VDE 1000-10

4 Übersicht zu Fachkräften und beauftragten Personen in Forschungsinstituten

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ersthelferinnen und Ersthelfer 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und  
DGUV Vorschrift 1

Evakuierungsbeauftragte (EVB) 
Gemäß  § 10 ArbSchG, DGUV Vorschrift 1 §22  
und ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“

Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) und 
Vorschrift DGUV 2 der BGen

Gefahrgutbeauftragte 
Gemäß § 3 Absatz 1. Nr. 14 des Gefahrgutbeför-
derungsgesetz (GGBefG) i. V. m. § 3 der 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung

Gefahrstoffbeauftragte 
Gemäß § 6 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Gewässerschutzbeauftragte 
Gemäß §§ 64-66 Wasserhaushaltsgesetz

Immissionsschutzbeauftragte 
Gemäß § 7 Nr. 2 der 5. Bundesimmissions-
schutzverordnung (BImSchV)

Inklusionsbeauftragte 
Gemäß § 181 Sozialgesetzbuch (SGB) IX

Laserschutzbeauftragte 
Gemäß § 5 Arbeitsschutzverordnung zu künstli-
cher optischer Strahlung (OStrV)

Qualitätsbeauftragte (QMB) 
Gemäß DIN EN ISO 9001

Schwerbehindertenbeauftragte (SBV) 
Gemäß §§ 177 ff. SGB IX 

Sicherheitsbeauftragte (SiBe) 
Gemäß § 22 SGB VII 

Sicherheitsfachkräfte 
Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) und 
Vorschrift DGUV 2 der BGen

Störfallbeauftragte 
Gemäß § 58a Abs.1 BImSchG bei einer geneh-
migungspflichtigen Anlage 

Strahlenschutzbeauftragte 
Gemäß §§ 43 der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) und Bestellung durch den 
Strahlenschutzverantwortlichen

Tierschutzbeauftragte 
Gemäß Tierschutzgesetz (TierSchG) und der 
allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV)

Umweltbeauftragte 
Gemäß § 53 BImSchG

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5 Abkürzungsverzeichnis
ArbMedVV Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
ArbStättV Arbeitsstättenverordnung 
BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
BioStoffV Biostoffverordnung
CLP-Verordnung Classification, Labelling and Packaging
EMFV Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern
GefStoffV Gefahrstoffverordnung
GenTSV Gentechnik-Sicherheitsverordnung
LärmVibrationsArbSchV Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
PSA-BV  Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung 

persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit
StrlSchV Strahlenschutzverordnung

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz
IfSG Infektionsschutzgesetz
JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz
MuSchG Mutterschutzgesetz
StrlSchG Strahlenschutzgesetz

ASR Technische Regeln für Arbeitsstätten 
TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
TRBA  Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe
TRBS  Technische Regeln für Betriebssicherheit
TREMF  Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu  

elektromagnetischen Feldern
TRGS  Technische Regeln für Gefahrstoffe 
TRLV Lärm Technische Regeln zur Lärm-Arbeitsschutzverordnung
TROS   Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher  

optischer Strahlung

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
BGHM Berufsgenossenschaft Holz und Metall
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
GEDOKU Software zur Gefährdungsbeurteilung
GESTIS Gefahrstoffinformationssystem 
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien
VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 
WINGIS  Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft  

der Bauwirtschaft

AMS Arbeitsschutz mit System 
ESG Einscheiben Sicherheitsglas
DIN  Deutsche Industrie Norm
PSA Persönliche Schutzausrüstung
RLT Raumluft technische Anlagen
SiBe Sicherheitsbeauftragte
SiFa Fachkraft für Arbeitssicherheit
VSG Verbund Sicherheitsglas

Weitere Erläuterungen, Vorschriften und Regelwerke finden Sie barrierearm im Internet auf  
regelwerke.vbg.de, Vorschriften und Regelwerke der VBG.

5 Abkürzungsverzeichnis
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Wir sind für Sie da!

www.vbg.de

Kundendialog der VBG: 040 5146-2940
Notfall-Hotline für Beschäftigte im Auslandseinsatz:  
+49 (40) 5146-7171 | www.vbg.de/Notfall-im-Ausland
Sichere Nachrichtenverbindung:  
www.vbg.de/kontakt

Für Sie vor Ort – 
die VBG-Bezirksverwaltungen:

Bergisch Gladbach 
Kölner Straße 20  
51429 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02204 407-0 · Fax: 02204 1639 
E-Mail: BV.BergischGladbach@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 02204 407-165

Berlin 
Markgrafenstraße 18 · 10969 Berlin 
Tel.: 030 77003-0 · Fax: 030 7741319 
E-Mail: BV.Berlin@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 030 77003-128

Bielefeld 
Nikolaus-Dürkopp-Straße 8  
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 5801-0 · Fax: 0521 61284 
E-Mail: BV.Bielefeld@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0521 5801-165

Dresden 
Wiener Platz 6 · 01069 Dresden 
Tel.: 0351 8145-0 · Fax: 0351 8145-109 
E-Mail: BV.Dresden@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0351 8145-167

Duisburg 
Düsseldorfer Landstr. 401 · 47259 Duisburg 
Tel.: 0203 3487-0 · Fax: 0203 3487-210 
E-Mail: BV.Duisburg@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0203 3487-106

Erfurt 
Koenbergkstraße 1 · 99084 Erfurt 
Tel.: 0361 2236-0 · Fax: 0361 2253466 
E-Mail: BV.Erfurt@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0361 2236-439

Hamburg 
Sachsenstraße 18 · 20097 Hamburg 
Tel.: 040 23656-0 · Fax: 040 2369439 
E-Mail: BV.Hamburg@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 040 23656-165

Ludwigsburg 
Martin-Luther-Straße 79 
71636 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 919-0 · Fax: 07141 902319 
E-Mail: BV.Ludwigsburg@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 07141 919-354

Mainz 
Isaac-Fulda-Allee 22 · 55124 Mainz 
Tel.: 06131 389-0 · Fax: 06131 389-116 
E-Mail: BV.Mainz@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 06131 389-180

München 
Barthstraße 20 · 80339 München 
Tel.: 089 50095-0 · Fax: 089 50095-111 
E-Mail: BV.Muenchen@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 089 50095-165

Würzburg 
Riemenschneiderstraße 2 
97072 Würzburg 
Tel.: 0931 7943-0 · Fax: 0931 7943-800 
E-Mail: BV.Wuerzburg@vbg.de 
Seminarbuchung unter  
Tel.: 0931 7943-412

VBG-Akademien für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz:

Akademie Dresden 
Königsbrücker Landstraße 4C 
01109 Dresden 
Tel.: 0351 88923-0 · Fax: 0351 88923-34 
E-Mail: Akademie.Dresden@vbg.de 
Hotel-Tel.: 030 13001-29500

Akademie Gevelinghausen 
Schlossstraße 1 · 59939 Olsberg 
Tel.: 02904 9716-0 · Fax: 02904 9716-30 
E-Mail: Akademie.Olsberg@vbg.de 
Hotel-Tel.: 02904 803-0

Akademie Ludwigsburg 
Martin-Luther-Straße 79 
71636 Ludwigsburg 
Tel.: 07141 919-181 · Fax: 07141 919-182 
E-Mail: Akademie.Ludwigsburg@vbg.de

Akademie Mainz 
Isaac-Fulda-Allee 20 · 55124 Mainz 
Tel.: 06131 389-380 · Fax: 06131 389-389 
E-Mail: Akademie.Mainz@vbg.de

Akademie Storkau 
Im Park 1 · 39590 Tangermünde 
Tel.: 039321 531-0 · Fax: 039321 531-23 
E-Mail: Akademie.Storkau@vbg.de 
Hotel-Tel.: 039321 521-0

Akademie Untermerzbach 
ca. 32 km nördlich von Bamberg 
Schlossweg 2 · 96190 Untermerzbach 
Tel.: 09533 7194-0 · Fax: 09533 7194-499 
E-Mail: Akademie.Untermerzbach@vbg.de 
Hotel-Tel.: 09533 7194-100

Seminarbuchungen:

online: www.vbg.de/seminare

telefonisch in Ihrer VBG-Bezirksverwaltung 

Bei Beitragsfragen:

Telefon: 040 5146-2940

www.vbg.de/kontakt

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung
Massaquoipassage 1 · 22305 Hamburg 
Tel.: 040 5146-0 · Fax: 040 5146-2146

https://www.vbg.de
https://www.vbg.de/Notfall-im-Ausland
https://www.vbg.de/kontakt
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